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Teil A 
 
Grundlagen, Ziele, Standortdiskussion und Inhalte der Flächennutzungs-
planänderung 
 
 
A 1. Allgemeines und Lage des Plangebietes 
 

Die Stadt Meppen beabsichtigt, neue Wohnbauflächen im Meppener Stadtteil 
Kuhweide südlich der Innenstadt auszuweisen. 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Meppen ist seit dem 14.11.1979 wirk-
sam. Durch die Neubekanntmachung (96. Änderung zum Flächennutzungs-
plan) im Jahre 2008 sind die bis dahin rechtskräftig gewordenen Flächennut-
zungsplanänderungen eingearbeitet worden, damit ein lesbarer Plan vorliegt. 
Zur Einschätzung des Bedarfes einer weiteren Wohnbauentwicklung wurde 
2011 das Stadtentwicklungskonzept „Wohnen“ erarbeitet, das im Jahr 2016 
in Teilbereichen aktualisiert worden ist. Aufgrund der planerischen Erforder-
nisse ist zwischenzeitlich eine weitere Anpassung der Art der Flächennut-
zung erforderlich. 
 
Die Stadt Meppen ist Mittelzentrum und hat auch zukünftig in ausreichendem 
Maße Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die zukünftige Siedlungsentwick-
lung soll sich aus städtebaulichen und versorgungswirtschaftlichen Gründen 
mit Schwergewicht in der Kernstadt vollziehen. Damit soll insbesondere die 
Nähe zu den wichtigsten Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen sicher-
gestellt werden. Die Innenentwicklung/Arrondierung der bestehenden Sied-
lungsstrukturen ist ein wesentliches Entwicklungsgebot. Damit soll dem An-
spruch an kompakte Siedlungsstrukturen mit kurzen Wegen und geringen 
Folgekosten für Infrastrukturleistungen entsprochen werden.  
 
Die Stadt Meppen hat sich zum Ziel gesetzt, zukünftig die Einwohnerzahl zu 
sichern und auch zu steigern. Durch eine zielgerichtete Angebotsplanung soll 
Meppen ein attraktiver Wohnstandort für alle Bevölkerungsgruppen, insbe-
sondere für junge Familien und Senioren, darstellen. Die Stadt setzt zukünf-
tig auf ein qualifiziertes Wachstum mit zielgruppenorientierter Ausweisung 
von Wohnbauflächen. Daraus ergeben sich folgende Handlungsfelder:  
• Generationsübergreifende Wohngebiete: Wohnen unterschiedlicher Ge-

nerationen,  
• Wohnangebote für junge Erwachsene und für gehobenen Ansprüche 

(Wohnen am Wasser),  
• Wohnangebote für Senioren,  
• Wohnangebote für junge Familien.  
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Trotz einiger laufender Bebauungsplanverfahren zur Innenverdichtung 
herrscht in der Kernstadt Meppen eine große Nachfrage nach städtischen 
Baugrundstücken. Allerdings kann die Stadt Meppen zurzeit keine Bau-
grundstücke anbieten.  
 
Das Stadtentwicklungskonzept 2010 empfiehlt die Neuausweisung von 
Wohnbauflächen im Bereich Kuhweide südlich der Nödiker Straße bzw. öst-
lich der Dalumer Straße. Der Stadt Meppen steht nun eine Teilfläche unmit-
telbar östlich der Bebauung am Bramweg bzw. südwestlich der Nödiker 
Straße zur Verfügung.  
 
In den folgenden Lageplänen ist der Geltungsbereich der 116. Flächennut-
zungsplanänderung dargestellt.  
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Die Lage innerhalb des Stadtgebietes ergibt sich aus dem nachfolgenden 
Übersichtsplan. 
 

 
 

 
A 2. Größe und vorhandene Nutzung des Gebietes 
 

Die vorliegende 116. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine 
Fläche von rd. 4,94 ha im Stadtteil Kuhweide südwestlich der Nödiker Stra-
ße, die bisher größtenteils als Weidefläche genutzt wird. Im Nordwesten 
grenzt das Plangebiet an das Wohngebiet am Bramweg an, im Nordosten an 
die Nödiker Straße und daran anschließend das Wohngebiet Kuhweide. 
Südöstlich und Südwestlich des Plangebietes befinden sich Weideflächen. 
Das Plangebiet und die angrenzenden Flächen werden von Entwässerungs-
gräben durchzogen. 
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Weitere Details zur derzeitigen Nutzung sind der Biotopkartierung im Teil B – 
Umweltbericht – zu entnehmen (siehe Anlage 2). 

 
 
A 3. Inhalt der Planänderung 

 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Meppen ist die Fläche des 
Geltungsbereiches als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt.  
 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
 
Diese Darstellung wird durch die 116. Änderung des Flächennutzungsplanes 
in „Wohnbaufläche“ geändert, damit eine kurzfristige Erweiterung des Wohn-
gebietes „Kuhweide“ erfolgen kann. Durch den Bebauungsplan Nr. 65.2, der 
im Parallelverfahren aufgestellt wird, kann der aktuelle Bedarf an Wohnbau-
grundstücken in der Meppener Kernstadt zumindest teilweise gedeckt wer-
den.  
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A 4. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 

Die vorliegende Flächennutzungsplanänderung entspricht den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung. 
 
Die Stadt Meppen ist im Regionalen Raumordnungsprogramm 2010 des 
Landkreises Emsland als Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung 
und Entwicklung von Wohnstätten als Ziel der Raumordnung festgesetzt. An 
diesen Standorten ist ein entsprechendes Angebot an Wohnstätten zu si-
chern und zu entwickeln. Der zeichnerische Teil des regionalen Raumord-
nungsprogramms trifft darüber hinaus für das Plangebiet keine Aussagen. 
 

 
 
Auszug aus dem RROP 2010 
 
Die vorliegende 116. Änderung zum Flächennutzungsplan steht daher im 
Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung. 
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A 5. Planungserfordernis, Standortdiskussion 
 

A. 5.1 Planungserfordernis 
 
Das Baugesetzbuch formuliert in seinem ersten Abschnitt die allgemeinen 
Vorschriften, wobei insbesondere auf Aufgabe, Begriff und Grundsätze der 
Bauleitpläne eingegangen wird. Dazu wird u. a. ausgeführt, dass die Ge-
meinden Bauleitpläne aufzustellen haben, sobald und soweit es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind dabei insbesondere die in § 1 des 
Baugesetzbuches genannten Grundsätze zu beachten, hier insbesondere 
auch die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und die Eigentumsbildung weiter 
Bevölkerungskreise. 
 
Unter Hinweis auf die vorgenannten grundsätzlichen Aussagen besteht im 
Bereich der Stadt Meppen ein weiterer aktueller und zukünftiger Bedarf an 
Wohnbauflächen, der durch die vorliegende Planung teilweise gedeckt wer-
den soll. Dieser Bedarf ergibt sich aus dem stetigen Wachstum der Stadt 
Meppen. Die vorgesehene Wohnbauflächenausweisung steht auch mit den 
Zielen der Raumordnung für das Mittelzentrum Meppen im Einklang. Auf die 
Aussagen unter Ziffer A 4 „Ziele der Raumordnung und Landesplanung“ wird 
verwiesen. 
 
Nachfolgend wird dargelegt, dass auch das Stadtentwicklungskonzept und 
weitere Wohnungsprognosen den Bedarf und seinen Umfang analysiert und 
dokumentiert haben. 
 
Die Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes im Jahr 2011 hat sich 
hauptsächlich auf die Bereitstellung neuer Wohnbauflächen in der Innenstadt 
und in den Ortsteilen konzentriert. Mit dem § 1a (2) BauGB als ergänzende 
Vorschrift zum Umweltschutz hat der Gesetzgeber den Kommunen einen 
eindeutigen Planungsauftrag erteilt: Mit Grund und Boden soll sparsam und 
schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkei-
ten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenver-
dichtung zu nutzen sowie Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.  
 
Auch hinsichtlich des demographischen Wandels ergeben sich für die zu-
künftige Wohnversorgung der Stadt neue Anforderungen: die nachfragenden 
Haushalte werden kleiner und die Bevölkerung wird zunehmend älter. Diese 
demographischen Veränderungen werden zwangsläufig Auswirkungen auf 
den Wohnungsmarkt der Stadt haben.  
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Das Stadtentwicklungskonzept ist daher im Jahr 2016 hinsichtlich der Anfor-
derungen der folgenden zwei wesentlichen Aufgabenfelder fortgeschrieben 
worden:  
- Steuerung einer verträglichen Innenverdichtung  
- Strategien für die zukünftige Wohnbauentwicklung  
 
Die Sicherstellung und Ertüchtigung des Wohnungsbestandes in der Stadt 
Meppen ist eine zukunftsweisende stadtplanerische Aufgabe. Die Analyse 
der Gebäudestruktur ergab, dass 93% der Wohngebäude in Meppen den 
Ein- bis Zweifamilienhäusern zuzuordnen sind. Ein hoher Anteil dieser Ge-
bäude liegt in klassischen Wohnsiedlungen der 1950-1985 Jahre. In diesen 
Gebieten findet der Generationenwechsel bereits statt bzw. steht kurz- bis 
mittelfristig bevor. Diese Umbruchtendenzen bedürfen einer aktiven Steue-
rung, um die bestehenden sozialen und städtebaulichen Nachbarschaften zu 
sichern und langfristig zu entwickeln. Als Orientierungshilfe zukünftigen 
stadtplanerischen Handelns wurde für den Kernbereich der Stadt ein Dich-
temodell mit entsprechendem Handlungsbedarf für die Wohnquartiere formu-
liert.  
 
Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen aus dem Stadtentwicklungs-
konzept 2016 kurzfristig umgesetzt.  
 
Derzeit wird ein Baulückenkataster für den Kernstadtbereich erarbeitet. Trotz 
anhaltender Baulandknappheit bleiben nennenswerte Bauflächen oft über 
Jahre hinweg ungenutzt. So bestehen zahlreiche Baulücken in den Bauge-
bieten der letzten Jahrzehnte. Um diese endogenen Potenziale überhaupt 
nutzen zu können, ist die Erstellung eines Wohnbaulandkatasters (§ 200 
BauGB) eine Grundvoraussetzung. Ziel ist es, eine Gesamteinschätzung 
über die vorhandenen Baulücken zu erhalten, die sofort oder in absehbarer 
Zeit bebaubar sind. Baulücken (erschlossene Flächen mit Baurecht) werden 
häufig verursacht durch private Bodenbevorratung insbesondere mit dem 
Ziel, das Grundstück später den Kindern bzw. den Enkeln zu überlassen. 
Weitere Ursachen sind Desinteresse bzw. Unwissenheit, vor allem bei weit 
entfernt wohnenden Eigentümern. Die Ergebnisse werden in einem systema-
tisch aufgebauten und fortschreibungsfähigen GIS basierten Verzeichnis 
aufbereitet. Um eine Mobilisierung zu erreichen, ist es wichtig das Bauland-
kataster in Karten und Listen zu veröffentlichen, soweit Grundstückseigentü-
mer einer Veröffentlichung nicht widersprochen haben. 
 
Bereits seit mehreren Jahren verfolgt die Stadt Meppen aktiv das Ziel, Stra-
tegien zum Klimaschutz zu erarbeiten und auf lokaler Ebene umzusetzen. Im 
Jahr 2012 hat die Stadt ein Integriertes Kommunales Klimaschutzkonzept er-
arbeiten lassen. Unter Berücksichtigung der klimapolitischen Ziele der Bun-
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desregierung hat die Stadt die Formel 20-20-20 bis 2020 für die Ziele im Kli-
maschutz in Meppen festgelegt:   
• 20 % weniger CO2   
• 20 % mehr Anteil an erneuerbaren Energien   
• 20 % Minderung des Primärenergieverbrauchs   
 
Maßgebliche Potenziale für die Minderung von CO 2 -Emissionen sind ins-
besondere dort vorzufinden, wo Gebäudebestände unterschiedlicher Nut-
zung in großem Umfang Sanierungsdefizite in bauphysikalischer und techni-
scher Hinsicht aufweisen und die Infrastruktur zur Energieversorgung keine 
(oder nur unzureichende) Synergieeffekte aus der Kopplung mit alternativen 
Energieträgern nutzt. In der Quartiersanalyse konnte aufgezeigt werden, 
dass insbesondere im Stadtteil Esterfeld Potenziale zur energetischen Sanie-
rung und somit zur CO 2 -Einsparung aufgrund der in Teilen vorherrschen-
den älteren Bebauungsstruktur bestehen. Darüber hinaus kann konstatiert 
werden, dass dem Förderprogramm entsprechend auch in städtebaulicher, 
baukultureller und sozialer Hinsicht Handlungsbedarf besteht. Auf der Grund-
lage dieser Erkenntnisse hat die Stadt Meppen einen Antrag bei der KfW 
zum Förderprogramm Energetische Stadtsanierung gestellt. Das integrierte 
energetische Quartierskonzept ist als strategisches Instrument, Entschei-
dungsgrundlage und Steuerungsinstrument im Rahmen der weiteren Stadt-
entwicklung und der Verfolgung der zentralen Ziele des Energiekonzeptes 
gedacht. Es werden Ansätze zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffizienz und des Einsatzes erneuerbarer Ener-
gien unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und struktureller Belan-
ge dargelegt. Weitere im integrierten konzeptionellen Ansatz zu berücksichti-
gende Bereiche sind die städtebaulichen, strukturellen, sozialen, ökonomi-
schen und demografischen Entwicklungen mit den daraus abzuleitenden Zie-
len für das Quartier wie auch für den gesamtstädtischen Rahmen. Aussagen 
zur altersgerechten Sanierung des Quartiers, zum Barriereabbau im Gebäu-
debestand und in der kommunalen Infrastruktur können ebenso Bestandteil 
der Konzepte sein wie Aussagen zur Sozialstruktur des Quartiers und Aus-
wirkungen der Sanierungsmaßnahmen auf die Bewohner. 
 
Zudem ist ein Wohnraumversorgungskonzept in Auftrag gegeben worden. 
Das Wohnraumversorgungskonzept hat die Prüfung von Angebot und Nach-
frage insbesondere im Hinblick auf preiswerte Wohnungen zum Inhalt. Dabei 
wird sowohl die heutige Situation analysiert als auch auf Grundlage von vor-
liegenden Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen sowie Ableitungen zu 
Baufertigstellungen (Wohnungsmarktbeobachtung bzw. Standortprofil der 
NBank) Rückschlüsse gezogen zur zu erwartenden Entwicklung. Das Wohn-
raumversorgungskonzept stellt eine Rahmenbedingung zur Mobilisierung von 
Fördermitteln (Landesdarlehen) auch für private Investitionen zum Neubau 
preisgebundener Mietwohnungen dar. 
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Die Stadt Meppen verfolgt die Ziele einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. 
Neben Nachverdichtungen von bereits besiedelten Gebieten werden auch 
Innenverdichtungen durchgeführt und, soweit sich künftig weitere Möglichkei-
ten ergeben, durchgeführt werden. Leider scheitern viele Ansätze, eine In-
nen- oder Nachverdichtung planerisch umzusetzen, an der mangelnden Mit-
wirkungsbereitschaft bzw. dem Widerstand der betroffenen Grundstücksei-
gentümer. Die durch die Umnutzung und Innenverdichtung geschaffenen 
Bauflächen reichen jedoch bei weitem nicht aus, um den bestehenden Be-
darf zu decken. Da auch die zuletzt erschlossenen Wohnbauflächen im Be-
reich Feldkamp Süd und Esters Hof Teil II bereits restlos vergeben sind, wird 
zur weiteren Bedarfsdeckung die Bereitstellung neuer Wohnbauflächen er-
forderlich. Bei der Stadt Meppen werden Interessentenlisten für die geplan-
ten Wohngebiete Kuhweide und altes Waldstadion in Esterfeld geführt. An-
fang 2017 haben sich 350 Interessenten für das vorliegende Baugebiet Kuh-
weide und 90 Interessenten für das Baugebiet altes Waldstadion eintragen 
lassen. Damit übertrifft die Anzahl der Bauwilligen die Anzahl der potentiellen 
Bauplätze um das 5 bis 6 -fache. Ein weiterer Grund für den bestehenden 
Bedarf an Wohnbauflächen ist auch die erfolgreiche Gewerbeansiedlungspo-
litik der Stadt Meppen. In Meppen sind in etwa 2.000 Gewerbebetrieben 
18.120 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt (Stand: 
30.06.2015). In den letzten Jahrzehnten hat sich Meppen zu einem moder-
nen Wirtschaftszentrum entwickelt und gehört bundesweit zu den Regionen 
mit dem stärksten Wirtschaftswachstum. Mit einem Anstieg um 31,8 % von 
2000 bis 2014 auf heute 18.120 belegt auch die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten diesen Trend. 
 
Letztendlich ist in der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes 2016 
der zukünftige, über die Reaktivierung des Bestandes hinausgehende 
Wohnbauflächenbedarf der Stadt Meppen, auf der Grundlage aktueller Be-
völkerungsentwicklungsprognosen der NBank und der Bertelsmann-Stiftung 
abgeschätzt worden. Insgesamt ergeben sich lt. den Berechnungen aus der 
Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes, zusätzlich zu den bauleit-
planerisch gesicherten Flächen und Bauflächen in der Entwicklung in einer 
Gesamtgröße von 19,15 ha, darunter die vorliegende Wohnbaufläche Kuh-
weide, ein Umfang der neu darzustellenden Wohnbauflächen von 38 ha und 
der Bedarf von 655 Wohneinheiten.  
 
Anzumerken ist, dass die Bevölkerungsprognosen der NBank und der Ber-
telsmann-Stiftung auf Bevölkerungsentwicklungen rückblickend zwischen 
2008 und 2013 basieren. Der tatsächliche Entwicklungstrend ist aufgrund der 
Datenbereinigung durch den Mikrozensus 2011 nur bedingt abbildbar. Dage-
gen bleiben die aktuellen positiven Bevölkerungswachstumsraten, die die 
Stadt zurzeit verbucht (2,26% Zuwachs zwischen 12/2013 und 09/2015) in 
den Prognosemodellen komplett unberücksichtigt. Es kann also davon aus-
gegangen werden, dass sich die Bevölkerungsentwicklung Meppens weit po-
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sitiver darstellt als in den Prognosebasisjahren angenommen und auch die 
Baufertigstellungsraten sich nicht wie angenommen auf die nächsten Jahre 
projizieren lassen. Der tatsächliche Bedarf an Bauland könnte demnach 
durchaus höher als der hier ermittelte Wert von 38 ha ausfallen. Aufgrund der 
starken Unsicherheiten bei der Prognose empfiehlt der Gutachter, den ermit-
telten Bedarf von 38 ha zunächst als Richtwert anzusehen und mittelfristig (in 
3-5 Jahren) die Prognoseannahmen zu aktualisieren und den Wohnlandbe-
darf neu zu bestimmen.  
 
Da, wie bereits ausgeführt, die ausgewiesenen Wohnbauflächen im Bereich 
Feldkamp Süd und Esters Hof Teil II restlos vergeben sind und weiterer Be-
darf an Baugrundstücken besteht, soll durch die vorliegende 116. Änderung 
eine neue Wohnbaufläche von rd. 4,94 ha südlich des Wohngebietes am 
Bramweg im Stadtteil Kuhweide ausgewiesen werden. Diese Ausweisung 
soll zusammen mit der geplanten Innenverdichtungen am alten Waldstadion 
im Ortsteil Esterfeld einen Teil des Wohnbaulandbedarfes abdecken und da-
zu beitragen, dass Bauwillige nicht gezwungen sind, auf Bauflächen in den 
Ortsteilen der Stadt Meppen oder der Nachbargemeinden ausweichen zu 
müssen. Die Realisierung der Bauwünsche in den Ortsteilen würde zu zu-
sätzlichen Problemen im Bereich Verkehr, Schule, Kindergarten führen und 
nicht einer nachhaltigen Stadtentwicklung dienen. Da die Stadt Meppen in 
den letzten Jahren auch vermehrt Bauflächen in den Ortsteilen ausgewiesen 
hat, ist es dringend geboten, in der Innenstadt eine angemessene Anzahl 
von Baugrundstücken zur Verfügung zu stellen, da die Baugrundstücke in 
den Ortsteilen überwiegend für deren Eigenentwicklung vorgehalten werden 
sollen. 
 
 

A 5.2 Standortdiskussion 
 
Auf Grund ihrer geografischen Lage an der Einmündung der Hase in die Ems 
ist die Stadt Meppen in ihren städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten 
stark eingeschränkt. Hinzu kommen weiter gehende Restriktionen, die eine 
bauliche Nutzung von Flächen in erheblichem Umfang ausschließen. Insbe-
sondere sind hier die Landschaftsschutzgebiete „Emstal“ und „Natura 2000-
Emsauen von Salzbergen bis Papenburg“ im Westen, die Wehrtechnische 
Dienststelle (WTD 91) im Norden und im nordöstlichen Teil das geplante 
Landschaftsschutzgebiet Hasetal zu nennen. Hinzu kommen die FFH-
Gebiete „Ems“ und „untere Haseniederung“, die Überschwemmungsgebiete 
der Ems und Hase und das Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Mep-
pen, wobei sich Teile der Restriktionen überlagern. Ferner ist die Trasse des 
geplanten Seitenkanals Gleesen-Papenburg, der städtebaulich als östliche 
Stadtgrenze zu definieren ist, keiner Planung zugänglich. Die zuvor dargeleg-
ten Einschränkungen sind in dem nachfolgenden Übersichtsplan zur städte-
baulichen Situation dargestellt, aus dem auch ersichtlich wird, dass für die 
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Stadt Meppen städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten im Wesentlichen 
nur noch im südwestlichen Stadtgebiet in Betracht kommen. Diese Aussagen 
spiegeln sich auch im Stadtentwicklungsplan wider, der die Fläche als letzte 
größere Potentialfläche für Wohnbaulandentwicklung darstellt und haben be-
reits bei den Wohnbauflächenausweisungen im Bereich der südlichen Erwei-
terung des Baugebietes Feldkamp im südöstlichen Stadtgebiet und im Be-
reich Estershof im Nordwesten eine entscheidende Rolle gespielt. 
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Das Stadtentwicklungskonzept 2010 empfiehlt die Neuausweisung von 
Wohnbauflächen im Bereich Kuhweide südlich der Nödiker Straße bzw. öst-
lich der Dalumer Straße. Folgende Planungsempfehlungen werden zu den 
Stadtteilen Kuhweide und Nödike gegeben: 
 
„Die benachbarten Stadtteile im Südwesten der Kernstadt weisen im Gegen-
satz zu den anderen Stadtteilen eine negative Bevölkerungsentwicklung auf. 
Aufgrund der prägenden Wohnviertel aus den 1950-er bis 1980-er Jahren 
stellt sich auch die Altersstruktur der Bevölkerung insbesondere in Nödike 
entsprechend dar: Hoher tendenziell wachsender Anteil der über 50-
Jährigen. Größere Baugebiete wurden seit Längerem in den Stadtteilen nicht 
umgesetzt. Anders als bei den bisher betrachteten Stadtteilen bieten die 
Wohnviertel in Kuhweide und Nödike keine zukünftig nutzbaren Verdich-
tungspotentiale. Für die einzige innen liegende Freifläche (2,1 ha) am Ro-
bert-Koch-Ring besteht ein rechtsgültiger Bebauungsplan mit der Zielsetzung 
allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet mit Möglichkeit zur Errichtung von 
Geschäften, Praxen und Büros im östlichen Bereich. Um auch in den süd-
westlichen Stadtteilen eine nachhaltige Siedlungsentwicklung zu gewährleis-
ten, wird empfohlen, Wohnbauflächen neu auszuweisen. Anders als bei den 
bisher betrachteten Stadtteilen zeigt sich im Südwesten der Kernstadt noch 
Potential zur Siedlungserweiterung. Die mögliche Wohnbaufläche schließt di-
rekt an bereits vorhandene Wohnbebauung an und bildet eine südliche Ar-
rondierung für die Kernstadt Meppen. 
 
Potentialfläche Herrschwiese: 
  
Größe: Ca. 20 ha  
Lage: Das Gebiet liegt am südlichen Ortsrand von Meppen, östlich 

der Dalumer Straße, westlich der Straße Landwehr und süd-
lich der Nödiker Straße. 

Nutzung: Es überwiegt die landwirtschaftliche Nutzung: Weideland und 
Grünland.  

Inhalte des FNPs: Bisherige Darstellung: Flächen für die Landwirtschaft  
 
Empfehlungen und Hinweise für weitere Planungsschritte: 
 
Erschließung: Aufgrund der Größe des Gebietes ist ein schrittweises Vor-

gehen bei der Realisierung anzustreben. Um dem städtebau-
lichen Leitziel der Arrondierung, also der Entwicklung von in-
nen nach außen, Rechnung zu tragen, wird empfohlen, zu-
nächst den nördlichen Teilbereich südlich der Nödiker Straße 
zu erschließen. Die Hauptzufahrt sollte über die Nödiker 
Straße erfolgen. Eine weitere Anbindung insbesondere für 
Fußgänger und Radfahrer ist auch über den Bramweg vor-
zusehen.  
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Immissionssituation: Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung muss gut-
achterlich die Verträglichkeit mit den Lärmimmissionen des 
Straßenverkehrs, hier der Kreisstraße 229 (Dalumer Straße) 
nachgewiesen werden. Im westlichen Bereich ist mit Nut-
zungseinschränkungen und Schallschutzmaßnahmen zu 
rechnen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird 
über ein Immissionsschutzgutachten die Verträglichkeit Bau-
gebietes sichergestellt.“ 

 

 
 
Auszug aus dem Stadtentwicklungskonzept 
 
Die Flächen im Plangebiet werden als Weideland für den Ferienhof Brüning 
extensiv genutzt. Das landwirtschaftliche Ertragspotenzial wird für Ackerland 
als gering und für Grünland als mittel eingestuft. Erschwernisse bei der Bo-
denbewirtschaftung können durch stark grundwasserbeeinflusste Böden mit 
Aufwendungen zur Regelung des Bodenwasserhaushalts auftreten. Daraus 
ergibt sich, dass die Fläche für die Landwirtschaft eine eher untergeordnete 
Bedeutung hat. Eine Ausweisung als Wohnbaufläche ist vor dem geschilder-
ten Hintergrund städtebaulich zu vertreten. Die Stadt Meppen hält daher an 
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ihrem städtebaulichen Konzept fest, den Wohnbauflächenbedarf zum Teil im 
südwestlichen Stadtgebiet zu decken. Unter Würdigung aller Aspekte hat die 
Stadt Meppen sich daher entschlossen, diese Fläche zu überplanen, da 
auch, wie aus den folgenden Ausführungen ersichtlich ist, weiter gehende 
Untersuchungen, Gutachten und Berechnungen die Wohnbauflächendarstel-
lung als durchführbar ansehen.  
 
 

A 6. Planungsmaßnahmen 
 

Für die vorliegende 116. Änderung erfolgt die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 65.2 im Parallelverfahren Entsprechend den Darstellungen der 
Flächennutzungsplanänderung wird das Plangebiet als „Allgemeines Wohn-
gebiet“ festgesetzt.  
 

 
A 7. Natur und Landschaft 
 

Durch die Darstellung der Fläche des Plangebietes als „Wohnbaufläche“ wird 
ein Eingriff in die Natur vorbereitet. Es ist für das Plangebiet zu prüfen, ob 
der Eingriff in die Natur und Landschaft vertretbar und kompensierbar ist. 
 
Die Sichtung der vorhandenen Unterlagen sowie die durchgeführte Be-
standsaufnahme haben bezogen auf Natur und Landschaft eine Eignung der 
Fläche für eine Wohnbaunutzung ergeben. Die durchgeführte frühzeitige Be-
hörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung hat bezüglich der Umweltbelange eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) und eine Biotoptypenkartierung 
als erforderlich angesehen (siehe Anlagen 1 und 2).  
 
Im Umweltbericht ist eine Grobeinschätzung des Eingriffes vorgenommen 
worden. Die Grobbilanzierung zeigt die Eingriffsgrößenordnung auf und be-
stätigt die Aussagen der Planung, dass der entstehende Eingriff in den Na-
turhaushalt ausgleichbar ist. Der Stadt Meppen stehen in sogenannten Flä-
chenpools verschiedene Flächen für einen Ausgleich zur Verfügung. So ist z. 
B. im Flächenpool Holthausen der komplette Ausgleich möglich. Es ist somit 
nicht erkennbar, dass durch die Planung Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft in Art und Umfang entstehen, die nicht ausgeglichen werden 
können. Die in den Bebauungsplan einbezogene Teilfläche enthält Maßnah-
men zum Ausgleich und setzt sich in der Eingriffsbilanzierung mit der erfor-
derlichen Kompensation auseinander. 
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A 8. Schall- und Immissionsschutz/Klimaschutz 
 
A 8.1 Schall- und Immissionsschutz 
 

Es ist zu prüfen, ob durch das Plangebiet Emissionen auf schutzwürdige 
Nutzungen in der Umgebung ausgehen bzw. ob Immissionen aus der Umge-
bung auf das Plangebiet einwirken. 
 
Verkehrliche Immissionen 
Das Plangebiet grenzt direkt an die Nödiker Straße an. Im Rahmen der Auf-
stellung der 116. Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes 
Nr. 65.2 ist eine lärmtechnische Untersuchung (siehe Anlage 3) in Auftrag 
gegeben worden. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass aus Immissions-
schutzgründen einer Ausweisung als Wohnbaufläche nichts entgegensteht. 
In der schalltechnischen Untersuchung wurde die Verkehrslärmsituation im 
Plangebiet ermittelt und beurteilt. Dabei wurden die Verkehrsbelastungsda-
ten für die Nödiker Straße in Meppen zu Grunde gelegt. Es ergeben sich fol-
gende Berechnungsergebnisse: Unter Berücksichtigung der Verkehrsbelas-
tungsdaten auf der Nödiker Straße in Meppen werden sowohl im Tageszeit-
raum in den typischen Außenwohnbereichen in Erdgeschosslage als auch 
während der Tages- und Nachtzeit in allen Geschossen die schalltechni-
schen Orientierungswerte für den geplanten Schutzanspruch entsprechend 
Allgemeinen Wohngebieten (WA) im Bereich der an die Nödiker Straße an-
grenzenden Baufläche des Plangebietes überschritten. Zudem werden die 
Orientierungswerte zur Tageszeit auch im Bereich der nächsten, südwestlich 
angrenzenden Baufläche auf Höhe des 1. Obergeschosses an der der Nödi-
ker Straße zugewandten Baugrenze überschritten. Im restlichen Bereich die-
ser Baufläche und in allen dahinter liegenden Bereichen werden die Orientie-
rungswerte zu Tages- und Nachtzeiten und in allen Geschossen eingehalten 
oder unterschritten. Unter Berücksichtigung eines möglichen Gebäuderiegels 
in der Ausdehnung entsprechend der geplanten Baulinien der nordöstlichen 
Baufläche werden die schalltechnischen Orientierungswerte zu Tages- und 
Nachtzeiten auf der südwestlichen Fassade, nachts auch an der südöstlichen 
Fassade dieses Gebäuderiegels und in dessen direktem Schallschatten ein-
gehalten. An den übrigen Fassaden des Gebäuderiegels und den unabge-
schirmten Außenwohnbereichen ist weiterhin mit Überschreitungen der Ori-
entierungswerte zu rechnen. Auf Grund der Überschreitungen im Tages- und 
Nachtzeitraum sind im Bebauungsplan passive Lärmschutzmaßnahmen fest-
zusetzen. In Überschreitungsbereichen wurden die Lärmpegelbereiche bzw. 
Bereiche für zusätzliche textliche Festsetzungen ermittelt. Diese sind für die 
Situation bei freier Schallausbreitung im Plangebiet grafisch dargestellt. Auf-
grund der Eigenabschirmung von Gebäuden können sich auf einzelnen Fas-
sadenseiten geringere Anforderungen an die Bauausführung der Außenbau-
teile ergeben. Für einen geschlossenen Gebäuderiegel in der Ausdehnung 
der Baulinien sind die resultierenden Lärmpegelbereiche dargestellt. 
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Geruchsimmissionen aus tierhaltenden Betrieben 
Das Plangebiet befindet sich direkt südlich Nödiker Straße an das Wohnge-
biet am Bramweg angrenzend. Der Abstand zu den beiden nächstgelegenen 
landwirtschaftlichen Betrieben an der Landwehr, die beide keine Mast- oder 
Aufzuchtställe mehr betreiben, sondern als Ferien- bzw. Reiterhof betrieben 
werden, beträgt ca. 140 m. Zudem sind diese beiden Hofstellen bereits jetzt 
durch vorhandene Wohnbebauung eingeschränkt. Außerdem setzt der Be-
bauungsplan für den Ferienhof fest, dass Stallanlagen mit Viehhaltung nur in 
Zusammenhang mit der Fremdenverkehrsfunktion „Ferien auf dem Lande“ 
zulässig sind. Eine Beeinträchtigung ist daher nicht zu befürchten. Ein Gut-
achten ist nicht erforderlich. Die durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen und die daraus resul-
tierenden, zeitweise auftretenden Geruchsbelästigungen sind als Vorbelas-
tung zu dulden. 
 
Immissionen durch vorhandene gewerbliche Betriebe 
Im näheren Umfeld befinden sich keine emittierenden Gewerbebetriebe. 
 
Immissionen durch die WTD 
Die Bauflächen befinden sich nahe der Wehrtechnischen Dienststelle. Die 
Anlage besteht seit Jahrzehnten und die Immissionen sind als Vorbelastung 
anzuerkennen. Die bei Erprobungs- und Versuchsschießen entstehenden 
und auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen sind hinzunehmen. 
Diese Schießen finden regelmäßig tags und auch nachts statt. Vorkehrungen 
gegen diese Lärmimmissionen sind nur in begrenztem Umfang, z. B. durch 
eine entsprechende Gebäudeanordnung oder Grundrissgestaltung, möglich. 
Die künftigen Eigentümer sollen auf diese Sachlage hingewiesen werden. 
Abwehransprüche gegen die Bundeswehr, den Betreiber des Schießplatzes, 
können daher diesbezüglich nicht geltend gemacht werden.  
 
Sonstige Immissionen 
Weitere Immissionen, die auf das Plangebiet einwirken bzw. von dem Plan-
gebiet ausgehen, sind nicht erkennbar.  
 
In den vorstehenden Aussagen wird dargelegt, dass die Fläche des Plange-
bietes für eine Darstellung als Wohnbaufläche geeignet ist und durch die ge-
plante Festsetzung von passiven Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan 
gesunde Wohnverhältnisse geschaffen werden können. 

 
 
A 8.2 Klimaschutz 
 

Der Klimaschutz ist eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts. Auf der Basis des von der Stadt Meppen im Jahre 2009/2010 erarbei-
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teten Leitbildes 2020 ist unter dem Oberbegriff „Modellstadt Klimaschutz und 
regenerative Energien“ die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes angeregt 
worden. Mit Stand vom 31.10.2012 liegt sowohl das „Integrierte Kommunale 
Klimaschutzkonzept“ als auch das „Klimaschutzteilkonzept zur Erschließung 
der Erneuerbaren-Energien-Potenziale“ für das Gebiet der Stadt Meppen je-
weils vor. Das Konzept gibt u. a. Handlungsempfehlungen für eine „Innovati-
ve Stadtentwicklung“, die bei jeder Bauleitplanung zu prüfen sind. Im Vorfeld 
der Planung ist bereits festgestellt worden, dass die Fläche weder in einem 
Überschwemmungsgebiet noch in einem Gebiet liegt, das für den Hochwas-
serschutz von Bedeutung ist. Es handelt sich um eine bisher als Weideland 
genutzte landwirtschaftliche Fläche. Eine zielgerichtete Bauleitplanung kann 
auch zum Klimaschutz beitragen und es können orientiert am Baugesetz-
buch schwerpunktmäßig folgende bauleitplanerische Handlungsziele und -
möglichkeiten genannt werden: 
• Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und Entwick-

lung/Verdichtung der Innenflächen 
• Sicherung und Schaffung wohnortnaher öffentlicher und privater Dienst-

leistungen 
• Durchgrünung von Siedlungen durch CO²-absorbierende Anpflanzun-

gen von Bäumen, Sträuchern, Hecken oder Ähnliches 
• Gebäude- und energieeinsparungsbezogene Maßnahmen durch eine 

lagemäßig effektive Ausrichtung der Gebäude und die Nutzung erneu-
erbarer Energien. 

 
Der im Parallelverfahren aufgestellte Bebauungsplan berücksichtigt diese 
Handlungsziele wie folgt: 
• Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Ausweisung von 

Wohnbaugrundstücken in integrierter Lage 
• Sicherung der vorhandenen Infrastruktur durch bedarfsbezogene Bau-

grundstücke 
• Festsetzungen von öffentlichen Grünflächen 
• Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers auf den Grundstü-

cken 
• eine offene lockere Bebauung, die die Zufuhr und Durchströmung von 

Frisch- und Kaltluft durch das Baugebiet ermöglicht 
• Möglichkeiten der effektiven Ausrichtung der Gebäude durch Verzicht 

auf die Festlegung einer Firstrichtung 
• Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energien und des anfallenden 

Oberflächenwassers als Brauchwasser. 
 
Darüber hinaus hat jeder Bauherr durch einen entsprechenden Gebäu-
degrundriss, Auswahl der Baustoffe und Materialien vielfältige Möglichkeiten 
zum Klimaschutz beizutragen. Auf der nachfolgenden Bebauungsplanebene 
sind lediglich die in § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) genannten Festset-
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zungsmöglichkeiten gegeben, weiter gehende Festsetzungen sind nicht mög-
lich. 

 
 

A 9. Verkehrliche Erschließung 
 

Die Wohnbauflächen werden über Anbindungen an die Nödiker Straße und 
den Bramweg erschlossen. Die Details insbesondere zur Anbindung über 
den Bramweg und die dort bestehende Wohnbebauung und den Umgang mit 
den in den vorhandenen Bäume werden auf Bebauungsplanebene erarbeitet 
und festgesetzt. 
 
 

A 10. Trink- und Löschwasserversorgung 
 

Die Grundstücke der Plangebiete sind an die zentrale Wasserversorgung, die 
durch die Stadtwerke Meppen erfolgt, anzuschließen. In den geplanten Ver-
kehrsflächen kann eine Trasse für die Verlegung der Hauptwasserleitung zur 
Verfügung gestellt werden. Im Zuge der Realisierung wird von der Stadt Me-
ppen auf der Bebauungsplanebene geprüft, ob die Löschwasserversorgung 
aus dem Trinkwasserrohrnetz der Stadtwerke ausreicht. Gegebenenfalls sind 
weitere Maßnahmen, wie z. B. Bohrbrunnen, vorzusehen.  

 
 
A 11. Oberflächenwasserbeseitigung 
 

Auf der Ebene der Bebauungsplanung ist eine Machbarkeitsstudie zur Ober-
flächenwasserbewirtschaftung (Siehe Anlage 4) erarbeitet worden. Grund-
sätzlich ist eine Entwicklung als Wohnbaufläche möglich. Das anfallende 
Oberflächenwasser der Verkehrsflächen wird gesammelt und einem zentra-
len Regenrückhaltebecken zugeführt. Das auf den privaten Grundstücken 
anfallende Oberflächenwasser ist zu versickern und/oder zurückzuhalten. Auf 
der Bebauungsplanebene erfolgen hierzu nähere Detailaussagen. 

 
 

A 12. Schmutzwasserentsorgung 
 

Das Plangebiet wird an die Schmutzwasserkanalisation der Stadt Meppen 
angeschlossen.  

 
 
A 13. Elektrizitäts- und Gasversorgung 
 

Die Stromversorgung erfolgt durch die Westnetz GmbH, die Gasversorgung 
erfolgt durch die EWE Netz GmbH. In den im Rahmen des Bebauungsplanes 
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festzusetzenden Verkehrsflächen wird eine Trasse für die Verlegung der Ka-
bel und Leitungen zur Verfügung gestellt. Die Versorgung des Plangebietes 
mit elektrischer Energie sowie Gas ist somit sichergestellt. Bei der Realisie-
rung der Planung erfolgt eine Abstimmung mit den Versorgungsträgern über 
den Beginn der Maßnahmen, Baumstandorte, Straßenbeleuchtungserweite-
rungen und Ähnliches. 

 
 
A 14. Telekommunikationsleitungen/Richtfunkverbindungen/Breitbandkabel-

anlagen 
 

Die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen erfolgt durch den zustän-
digen Telekommunikationsträger. Eine Breitbandversorgung wird angestrebt. 
  

 
A 15. Abfallentsorgung/Altablagerungen/Rüstungsaltlasten 
 

Die Entsorgung der in den Plangebieten anfallenden Abfälle erfolgt entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie der jeweils 
gültigen Satzung zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der 
öffentlichen Müllabfuhr ist der Landkreis Emsland. Eventuell anfallender 
Sonderabfall wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt. 
 
Die Flächen werden zurzeit als Weidefläche genutzt. Altablagerungen sowie 
Rüstungsaltlasten sind im Plangebiet und in der Nähe nicht bekannt. Gegen 
die vorgesehene Nutzung bestehen in Bezug auf Abwurfmittel (Bomben) kei-
ne Bedenken. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Pan-
zerfäuste, Minen, etc.) gefunden werden, ist die zuständige Polizeidienststel-
le, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN - 
Regionaldirektion Hameln – Hannover zu benachrichtigen. 

 
A 16. Archäologische Denkmalpflege/Baudenkmalpflege 
 
A 16.1 Archäologische Denkmalpflege 
 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde gemacht werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde 
meldepflichtig sind. Es wird gebeten, die Funde unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde der Stadt Meppen anzuzeigen. 

Zu Tage tretende archäologische Funde und die Fundstellen sind ggf. bis 
zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. 
für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde 
vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 13 Abs. 2 NDSchG). 
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A 16.2 Baudenkmalpflege 
 

Die Plangebietsfläche wird zurzeit als Weidefläche genutzt. Baudenkmäler 
sind nicht vorhanden. Belange der Baudenkmalpflege sind nicht betroffen. 
 
 

A 17. Hinweise 
 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sind folgen-
de Hinweise eingegangen, die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes als verbindlichem Bauleitplan zu prüfen sind. 
 
Es ist zu prüfen, ob das zusätzliche Verkehrsaufkommen, vor allem auf der 
Straße Bramweg, zu Problemen in dem angrenzenden Baugebieten führen 
wird und ob die geplante zweite westliche Anbindung an den Bramweg groß 
genug ist und die dort zum Teil sehr alten Bäume stehen bleiben können. 
 
Der NABU regt  an, den nassen, am tiefsten gelegenen Niedermoorbereich 
im Winkel zum Bramweg nicht aufzuschütten, sondern für eine Regenrück-
haltung zu nutzen. Ein naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken mit hei-
mischer Gehölzbepflanzung, ähnlich wie in der neuen Kuhweide umgesetzt, 
würde zahlreichen Tieren den Lebensraum erhalten und außerdem für die 
Anwohner als attraktiver Naherholungsraum dienen. Auch im Hinblick auf 
das Schutzgut Boden könnte der durch das Neubaugebiet unvermeidliche 
Eingriff durch eine solche Gestaltung abgemildert und Ausgleichsmaßnah-
men vermindert werden. 

 
 
A 18. Beteiligungsverfahren 
 
A 18.1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) fand in der Zeit vom 01.12.2015 bis zum 04.01.2016 gemeinsam 
mit der frühzeitigen Beteiligung der Behörden zum Bebauungsplan Nr. 65.2 
statt. Es sind Hinweise und Anregungen verschiedener Behörden eingegan-
gen, die wie folgt abgewogen wurden und in die weitere Planung entspre-
chend einfließen: 
 
Der FB Städtebau des Landkreises Emsland Landkreis Emsland fordert, in 
der Begründung die Beachtung der Bestimmungen des § 1 a Abs. 2 BauGB 
darzulegen: Landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen 
Umfang umgenutzt werden (Satz 2). Der notwendige Umfang ist entspre-
chend darzulegen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich, 
oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden (Satz 4, Begrün-
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dungsgebot). Dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenent-
wicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungspotenziale zäh-
len können (Satz 4, Ermittlungsgebot). Verlangt wird durch dieses ergänzen-
de Ermittlungsgebot, dass die Gemeinde in der Begründung besonders dar-
legt, wie sie sich mit den noch vorhandenen Bebauungsmöglichkeiten im In-
nenbereich auseinandergesetzt hat und welche Gründe sie hat, dennoch im 
Außenbereich auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu planen (Ernst/ 
Zinkahn/ Bielenberg, Kommentar BauGB, RdNr. 62e zu§ 1a). 
 
Die Anregungen werden beachtet. In der Begründung zur 116. Änderung des 
Flächennutzungsplanes werden entsprechende Aussagen zur notwendigen 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen und zu den Möglich-
keiten und Potentialen der Innenentwicklung getroffen. 
 
Der FB Naturschutz und Forsten stellt fest, dass es sich bei dem Plangebiet 
handelt um eine Pferdeweide mit freiem "Offenlandcharakter" handelt. Es 
werden eine Biotoptypenkartierung und eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) gefordert. Auf der Grundlage der aktuellen Biotoptypenkartie-
rung sind an Hand der vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz herausgegebenen Informationsschriften 
3/2008 und 4/2008 die relevanten Arten (Fledermäuse und Avifauna) zu er-
mitteln und zu erfassen. Für die Erfassungen sind mindestens 5 Begehungen 
durchzuführen. Der Zeitraum der Erfassung ergibt sich aus dem Jahreszyk-
lus der zu erfassenden Arten (auch Pflanzen). 
 
Die geforderten Untersuchungen sind durchgeführt worden. Als Fazit bleibt 
festzuhalten, dass die Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
nicht notwendig ist. Die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 
5 BNatSchG werden durch das geplante Vorhaben nicht erfüllt. Bei allen Ar-
ten kann eine dauerhafte Gefährdung der jeweiligen lokalen Populationen 
unter Berücksichtigung der vorgeschlagen Vermeidungsmaßnahmen ausge-
schlossen werden, so dass sich der Erhaltungszustand der Populationen in 
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet nicht verschlechtern wird. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen werden in die Begründung und den Umweltbericht 
aufgenommen. 
 
Der FB Wasser und Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Abt. Wasserwirtschaft 
fordert, die Einflüsse auf  den Wasserhaushalt (Grundwasserneubildungsra-
te, Vergrößerung oder Beschleunigung des Wasserabflusses, Auswirkung 
auf die Wasserqualität, etc.) auf Grundlage wasserwirtschaftlicher Vorunter-
suchungen (Bodengutachten, Hydraulische Berechnungen etc.) in der Um-
weltprüfung darzulegen und zu bewerten. Im nachfolgenden Beteiligungsver-
fahren zur Bauleitplanung ist das Konzept zur Niederschlagswasserbeseiti-
gung prüffähig darzulegen und die notwendigen Wasserrechtsanträge bis zur 
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Entscheidungsreife voranzubringen. Es werden folgende Hinweise gegeben: 
Gewässerrandstreifen wirken sich positiv auf die Gewässergüte und den Na-
turhaushalt des Gewässers aus. Sie bilden eine Pufferzone zwischen Ge-
wässer und Nutzflächen. Darüber hinaus kann diesem Streifen bei ausrei-
chender Abmessung eine weitere Bedeutung zukommen. Ab einer Breite von 
4,0 m gemessen von der Böschungsoberkante kann dieser Streifen zusätz-
lich als Räum- und Unterhaltungsstreifen zur Pflege der Gewäs-
ser/Verbandsgewässer genutzt werden. Die Belange der Ver- und Entsor-
gung können auf Grundlage der eingereichten Unterlagen nicht beurteilt wer-
den. 
 
Es ist durch ein Fachbüro ein Entwässerungskonzept erarbeitet worden. Die 
Ergebnisse sind in die Begründung und den Umweltbericht eingeflossen und 
werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. Die 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind und sind im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zu beachten. 
 
Der FB Wasser und Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Abt. Abfallentsorgung bit-
tet um Übernahme folgender textlicher Formulierung zur Abfallentsorgung in 
die Planungsunterlagen: „Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Ab-
fälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der je-
weils gültigen Satzung zur Abfallentsorgen des Landkreises Emsland. Träger 
der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland.“ Die Befahrbar-
keit des Plangebietes mit Entsorgungsfahrzeugen ist durch ausreichend be-
messene Straßen und Wendeplätze (Mindestdurchmesser 18 m) zu gewähr-
leisten. Sofern in Einzelfällen ein ausreichend dimensionierter Wendeplatz 
nicht angelegt werden kann, müssen die Anlieger der entsprechenden Stich-
straßen ihre Abfallbehälter an der nächstliegenden öffentlichen, von den Ab-
fuhrfahrzeugen zu befahrende Straße zur Abfuhr bereitstellen. Die Entfer-
nungen zwischen den jeweils betroffenen Grundstücken und dem Bereitstel-
lungsort der Abfallbehälter an den ordnungsgemäß zu befahrenden Straßen 
dürfen ein vertretbares Maß (i.d.R.< 80m) nicht überschreiten. Im Flächen-
nutzungsplan sind die entsprechenden Stellflächen für Abfallbehälter festzu-
setzen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
 
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen stellt fest, dass das Plangebiet 
mit der zukünftigen Nutzung als "Wohnbaufläche" innerhalb von Immissions-
schutzradien landwirtschaftlicher  Betriebes mit Viehhaltung liegt. Aus land-
wirtschaftlicher Sicht bestehen somit Bedenken gegen die o. a. Planungen, 
da die Betriebe in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sein könnten. Details zu 
vorhandenen Immissionen sowie evtl. Erweiterungen der Betriebe sollen laut 
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Planunterlagen durch ein Gutachten geklärt werden. Aus landwirtschaftlicher 
Sicht bestehen keine weiteren Bedenken gegen die o. a. Planungen, wenn 
die ordnungsgemäße Bewirtschaftung  der angrenzenden landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und die daraus resultierenden, zeitweise auftretenden Ge-
ruchsbelästigungen  in keiner Weise Einschränkungen erfahren. Diese zeit-
weise auftretenden Geruchsbelästigungen sollten als Vorbelastung in die 
Planung aufgenommen werden. Ferner wird vorausgesetzt, dass bei den 
Ausgleichsmaßnahmen  der Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche mög-
lichst gering gehalten wird. Forstliche Belange sind nicht betroffen. 
 
Das Plangebiet befindet sich direkt südlich Nödiker Straße an das Wohnge-
biet am Bramweg angrenzend. Der Abstand zu den beiden nächstgelegenen 
landwirtschaftlichen Betrieben an der Landwehr, die keine Mast- oder Auf-
zuchtställe mehr betreiben, beträgt ca. 100 – 150 m. Zudem sind diese bei-
den Hofstellen bereits jetzt durch vorhandene Wohnbebauung eingeschränkt. 
Eine Beeinträchtigung ist daher nicht zu befürchten. Ein Gutachten ist nicht 
erforderlich. Die weiteren Anregungen werden zur Kenntnis genommen und 
als Hinweis in die Begründung aufgenommen. Die ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen wird nicht eingeschränkt. Bei einer 
Kompensation, soweit sie nicht im Plangebiet erfolgt, werden vertraglich ge-
sicherte Flächen verrechnet und auf landwirtschaftliche Nutzflächen, soweit 
wie möglich, verzichtet. 
 
Die EWE NETZ GmbH betreibt im Geltungsbereich des angefragten Plange-
bietes keine Versorgungsleitungen und zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine 
aktuellen Planungen für den Bereich vor. Bevor die Grundstücke zur Bebau-
ung freigegeben werden, ist dafür zu sorgen, dass die Versorgungsträger in 
der zur Verfügung gestellten Leitungstrasse alle notwendigen Arbeiten aus-
führen können. Grundlage für die Leitungstrasse sind Bauvorschriften und 
Sicherheitshinweise der EWE NETZ GmbH sowie u. a. BGV C22, BGR 500, 
BGI 531 und BGI 759. Dabei sind die Leitungstrassen so zu planen, dass die 
geforderten Mindestabstände gemäß VDE und DVGW Regelwerke eingehal-
ten werden. Im Flächennutzungsplan ist für die privaten Straßenflächen ein 
Leitungs- und Wegerecht für die EWE NETZ GmbH festzulegen.  Eine Ober-
flächenbefestigung im Bereich von Versorgungsleitungen sollte so geplant 
werden, dass die Herstellung von Hausanschlüssen, Störungsbeseitigungen, 
Rohrnetzkontrollen usw. problemlos durchgeführt werden können. Eine even-
tuelle Bepflanzung darf nur mit flachwurzelnden Gehölzen ausgeführt wer-
den, um eine Beschädigung der Versorgungsleitungen auszuschließen. Eine 
Überbauung der Anlagen der EWE NETZ GmbH ist unzulässig. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
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Die Westnetz GmbH teilt mit, dass der o. g. Bebauungsplanentwurf in Bezug 
auf Versorgungseinrichtungen durchgesehen wurde. Gegen die Verwirkli-
chung bestehen seitens der Westnetz keine Bedenken. Änderungen und Er-
weiterungen der Versorgungseinrichtungen behält die Westnetz sich vor. Im 
Übrigen sind die früheren Stellungnahmen der Westnetz zum v. g. Flächen-
nutzungsplan und zu den Änderungen weiterhin maßgebend. Die Stellung-
nahme ergeht gleichzeitig im Auftrag der RWE Deutschland AG als Eigentü-
merin der Anlagen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
 
Die Kabel Deutschland gibt bekannt, dass sich im Planbereich Telekommu-
nikationsanlagen von Kabel Deutschland befinden. Bei objektkonkreten Bau-
vorhaben im Plangebiet wird dazu eine Stellungnahme mit entsprechender 
Auskunft über den vorhandenen Leitungsbestand abgegeben. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH wird die Voraussetzungen zur Errichtung 
eigener TK-Linien im Baugebiet prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung 
wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund 
behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten 
Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errich-
tung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit 
Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt. Es wird darum 
gebeten, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungs-
plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, min-
destens drei Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
 
Die PLEDOC GmbH gibt an, dass im Plangebiet keine von der PLEDOC 
GmbH verwalteten Versorgungsanlagen vorhanden sind. Diese Auskunft be-
zieht sich ausschließlich auf die Versorgungseinrichtungen der von der PLE-
DOC GmbH verwalteten Versorgungsanlagen. Auskünfte zu Anlagen sonsti-
ger Netzbetreiber sind bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. 
Konzerngesellschaften oder Regionalcentern gesondert einzuholen. Hinsicht-
lich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen ent-
nehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im 
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weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflä-
chen eine Betroffenheit von der PLEDOC verwalteter Versorgungseinrich-
tungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der planexternen 
Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die PLEDOC GmbH wird im 
weiteren Verfahren beteiligt. 
 
Der Kampfmittelräumdienst hat gegen die vorgesehene Nutzung in Bezug 
auf Abwurfmittel (Bomben) keine Bedenken. Sollten bei Erdarbeiten andere 
Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen, etc.) gefunden werden, ist die 
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbesei-
tigungsdienst des LGLN - Regionaldirektion Hameln – Hannover zu benach-
richtigen. 
 
Der Hinweis wird in die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung auf-
genommen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte am 03.12.2015 im Rah-
men eines Erörterungstermins im Ratssaal der Stadt Meppen, zu dem öffent-
lich eingeladen wurde. In diesem Termin gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind den 
Bürgern die allgemeinen Ziele und Zwecke und die Auswirkungen durch die 
Planung vorgestellt worden. Es liegen folgende Anregungen vor. 
 
Die Anwesenden erklären mehrheitlich, dass der Boden für eine Bebauung 
eventuell ungeeignet sei. Bei der Hälfte der Fläche würde es sich um Moor 
handeln, sodass hier ein sehr tiefer Aushub des Bodens erforderlich wäre. 
Ebenso wird angemerkt, dass in früheren Zeiten ein alter Emsarm durch das 
Plangebiet verlief. 
 
Im Rahmen der Aufstellung der 116. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und des Bebauungsplanes Nr. 65.2 sind ein Entwässerungskonzept und ein 
Bodengutachten erarbeitet worden. Die Empfehlungen fließen in die Bauleit-
planung ein. 
 
Angesprochen wird die Problematik der Entwässerung. Von den Anwesen-
den wird mehrheitlich erklärt, dass es sich bei dem Gebiet um ein Polderge-
biet handelt. Die Anwesenden befürchten eine Verschlechterung der Ent-
wässerung durch die zusätzliche Versiegelung und Bebauung, da es bereits 
jetzt Probleme mit der Entwässerung und dem Rückstau der Gräben gebe. 
Es wird darum gebeten, dass die Bebauung des neuen Plangebietes sich 
dem Niveau des Bramweges anpasst und die Häuser später nicht wesentlich 
höher liegen als die jetzige Bebauung. 
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Im Rahmen der Aufstellung der 116. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und des Bebauungsplanes Nr. 65.2 sind ein Entwässerungskonzept und ein 
Bodengutachten erarbeitet worden. Die Empfehlungen fließen in die Bauleit-
planung ein. Von dem Baugebiet wird keine Abflussverschärfung des Ober-
flächenwassers erfolgen. 
 
Problematisch wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen gesehen, vor allem 
auf der Straße Bramweg. Hier wird eine Einbahnstraßenregelung angespro-
chen und hinterfragt, ob die zweite westliche Anbindung an den Bramweg 
groß genug sei und die dort zum Teil sehr alten Bäume stehen bleiben kön-
nen. 
 
Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen und ist im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zu beachten. 
 
Angesprochen wird das Vorhandensein von schützenswerten Tieren und 
Pflanzen. Insbesondere wird erklärt, dass hier Fledermäuse gesichtet wur-
den. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange ist der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung abgestimmt worden. Von der unteren Naturschutzbehörde ist gefordert 
worden, eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) und eine Bio-
toptypenkartierung zu erarbeiten. Als Ergebnis der saP bleibt festzuhalten, 
dass die Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen nicht not-
wendig ist. Die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG werden durch das geplante Vorhaben nicht erfüllt. Bei allen Arten 
kann eine dauerhafte Gefährdung der jeweiligen lokalen Populationen unter 
Berücksichtigung der vorgeschlagen Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlos-
sen werden, so dass sich der Erhaltungszustand der Populationen in ihrem 
natürlichen Verbreitungsgebiet nicht verschlechtern wird. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen werden in die Begründung und den Umweltbericht aufge-
nommen. 
 
Der NABU trägt darüber hinaus folgende Anregungen vor: Das Gebiet ist 
derzeit durch Dauergrünland, teilweise nass, auf Niedermoor, geprägt. Dabei 
handelt es sich um einen Biotoptyp, der immer seltener wird und gerade an 
Ortsrändern in Verbindung mit größeren Obstgärten, Einzelbäumen und 
Gräben vielen Tieren einen Lebensraum bietet. Insbesondere sind hier Eulen 
und Fledermäuse regelmäßig auf der Jagd zu beobachten, auch Wiesen-
vögel suchen auf den Grünlandflächen Nahrung. Der NABU möchte daher 
anregen, den nassen, am tiefsten gelegenen Niedermoorbereich im Winkel 
zum Bramweg nicht aufzuschütten, sondern für die sicherlich notwendige 
Regenrückhaltung zu nutzen. Ein naturnah gestaltetes Regenrückhaltebe-
cken mit heimischer Gehölzbepflanzung, ähnlich wie in der neuen Kuhweide 
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sehr ansprechend umgesetzt, würde zahlreichen Tieren den Lebensraum er-
halten und außerdem für die Anwohner als attraktiver Naherholungsraum 
dienen. Auch im Hinblick auf das Schutzgut Boden könnte der durch das 
Neubaugebiet unvermeidliche Eingriff durch eine solche Gestaltung abgemil-
dert und Ausgleichsmaßnahmen vermindert werden. 
 
Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen und ist im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zu beachten. 

 
 
A 18.2 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden 
 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 28.02.2017 bis zum 
31.03.2017 statt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange erfolgt im Parallelverfahren. Es sind Hinweise und Anregungen 
von Bürgern und verschiedenen Behörden eingegangen, die wie folgt abge-
wogen wurden und in die Flächennutzungsplanänderung bzw. die Begrün-
dung einfließen: 
 
Der Landkreis Emsland, Wasser und Bodenschutz, Abfallwirtschaft stellt fest, 
dass die Untersuchung des Ingenieurbüros Rücken und Partner beschreibt, 
dass eine oberflächennahe Versickerung auf den Grundstücken nur unter der 
Voraussetzung möglich ist, wenn die schluffigen (und torfigen) Böden ausge-
tauscht werden und zusätzlich eine Geländeaufhöhung erfolgt. Dies hat in 
Extrembereichen zur Folge, dass auf den privaten Hausbaugrundstücken 
Boden bis zu einer Tiefe von 2,00 m unter Gelände ausgetauscht werden 
und zusätzlich Boden bis zu einer Mächtigkeit von rd. 1,00 m über Gelände 
aufgehöht werden muss. Die gesamte Mächtigkeit des heranzufahrenden 
Sandfüllbodens beträgt somit rd. 3,00 m, um die Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Entwässerung auf den Grundstücken schaffen zu können. 
Dieser Sachverhalt muss bei der Wahl des geeigneten Konzeptes zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung Berücksichtigung finden. Bei den anstehenden 
Bodenverhältnissen sollte auch geprüft und untersucht werden, ob die priva-
ten Grundstücke nicht ebenfalls an den kommunalen Regenwasserkanal an-
geschlossen werden und schließlich über ein zentrales Regenrückhaltebe-
cken zur Vorflut entwässern sollten. Hieraus ergibt sich zwar ein größerer 
Flächenbedarf für das Regenrückhaltebecken, doch insgesamt kann sich 
dies aus ökologischer und ökonomischer Sicht auch als die bessere Lösung 
erweisen. Zudem wird folgender Hinweis gegeben. Die Herstellung der Über-
fahrten für die Zuwegung zum Baugebiet über die Verbandsgewässer erfor-
dert eine Genehmigung nach Wasserrecht. Die gezielte Ableitung von Nie-
derschlagswasser der Dach-, Hof- und Wegeflächen in die Vorflut oder in das 
Grundwasser erfordert eine Erlaubnis nach § 10 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG). Ent-sprechende Antragsunterlagen sind beim Fachbereich Umwelt 
des Landkreises Emsland rechtzeitig vor Bauausführung einzureichen. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden in 
die Begründung aufgenommen und sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beachten. Auf der 
Grundlage des Entwässerungskonzeptes und der örtlichen Gegebenheiten 
werden im Bebauungsplan die geeigneten Maßnahmen zur Oberflächenwas-
serbehandlung festgesetzt. 
 
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen merkt an, dass die Plangeneh-
migungsverfahren zur Größe von rd. 4,94 ha für den Flächennutzungsplan 
bzw. Bebauungsplanwerden im Parallelverfahren durchgeführt werden. Das 
Plangebiet der 116. Flächennutzungsplanänderung sowie des Bebauungs-
planes Nr. 65.2 "Südwestliche Erweiterung Kuhweide" mit der zukünftigen 
Nutzung als "Allgemeines Wohngebiet", liegt außerhalb von Immissionsradi-
en landwirtschaftlicher Betriebe. Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen so-
mit keine Bedenken gegen die o. a. Planungen, wenn die ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen und 
die daraus resultierenden, zeitweise auftretenden Geruchsbelästigungen in 
keiner Weise Einschränkungen erfahren. Diese zeitweise auftretenden Ge-
ruchsbelästigungen sollten als Vorbelastung in die Planung aufgenommen 
werden. Ebenfalls bestehen bei der Ausgleichsmaßnahme keine Bedenken, 
wenn die angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen hinsichtlich ih-
rer ordnungsgemäßen Nutzung nicht beeinträchtigt werden. Von Seiten des 
Forstamtes Weser-Ems bestehen gegenüber den o.g. Vorhaben keine forst-
lichen Bedenken. 
 
Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen und sind im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu 
beachten. 
 
Die Avacon AG bittet um Beachtung der Informationen zu den technischen 
Anlagen. Zur Einhaltung der erforderlichen Sicherheitskriterien sollen die Lei-
tungsschutzanweisungen berücksichtigt werden. Im Anfragebereich befinden 
sich keine Versorgungsanlagen von Avacon AG / Purena GmbH / WEVG 
GmbH & Co KG / HSN GmbH Magdeburg. Im o. g. Auskunftsbereich können 
Versorgungsanlagen liegen, die nicht in der Rechtsträgerschaft der oben 
aufgeführten Unternehmen liegen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
 
Die EWE NETZ GmbH betreibt im Plangebiet parallel zu den vorhandenen 
Straßenkörpern Versorgungsleitungen und Anlagen. Über die genaue Art 
und Lage der Versorgungseinrichtungen werden Informationen im Rahmen 
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einer Planauskunft erteilt. Es wird darum gebeten, die EWE NETZ GmbH 
auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und frühzeitig zu beteiligen. 
Sollten Anpassungen der Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neu-
herstellung der An-lagen an anderem Ort (Versetzung) oder andere Be-
triebsarbeiten erforderlich werden, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben 
und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Die Kosten der An-
passungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig 
zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorha-
benträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentra-
gung vertraglich geregelt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
 
Die Westnetz GmbH teilt mit, dass der o. g. Änderung des Flächennutzungs-
planes in Bezug auf Versorgungseinrichtungen durchgesehen wurde. Gegen 
die Verwirklichung bestehen seitens Westnetz keine Bedenken.  Die unge-
fähre Trasse der im angrenzenden Bereich des Plangebietes verlaufen-den 
Versorgungseinrichtungen ist dem Auszug aus dem Planwerk zu entnehmen. 
Zur verbindlichen Bauleitplanung dieses Geltungsbereiches hat die Westnetz 
mit Schreiben vom heutigen Tage eine Stellungnahme abgegeben. Änderun-
gen und Erweiterungen der Versorgungseinrichtungen behält Westnetz sich 
vor. Im Übrigen sind frühere Stellungnahmen zum v. g. Flächennutzungsplan 
und zu den Änderungen weiterhin maßgebend. Diese Stellungnahme ergeht 
gleichzeitig im Auftrag und für die Eigentümerin der Anlagen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
 
Die Vodafone Kabel Deutschland GmbH teilt mit, dass sich im Planbereich 
Telekommunikationsanlagen von Kabel Deutschland befinden. Bei objekt-
konkreten Bauvorhaben im Plangebiet wird dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über den vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
 
Im Plangebiet sind keine von der PLEDOC GmbH verwalteten Versorgungs-
anlagen vorhanden. Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Ver-
sorgungseinrichtungen der durch die PLEDOC vertretenen Versorgungsun-
ternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei den jewei-
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ligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regional-
centern gesondert einzuholen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Baugebietes zu beach-
ten. 
 
Der Kampfmittelräumdienst hat die vorhandenen Luftbilder auf Antrag der 
Stadt Meppen ausgewertet. Die Aufnahmen zeigen keine Bombardierung in-
nerhalb des Planungsgebietes. Für einen Teilbereich ist wegen Strauchbe-
wuchs und Schattenwurf von Bäumen keine Aussage möglich. Gegen die 
vorgesehene Nutzung bestehen in Bezug auf Abwurfmittel (Bomben) keine 
Bedenken. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzer-
fäuste, Minen, etc.) gefunden werden, ist die zuständige Polizeidienststelle, 
das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN - Regi-
onaldirektion Hameln – Hannover zu benachrichtigen. 
 
Die Hinweise sind in die Begründung aufgenommen worden und sind im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und der Erschließung des Bauge-
bietes zu beachten. 
 
Der Wasser- und Bodenverband "Emstal Schwefingen-Meppen", -
Körperschaft des öffentlichen Rechts, vertreten durch den Verbandsvorste-
her Herr Heiner Meiners, Buchenweg 19, Meppen nimmt Bezug auf grund-
sätzliche Probleme der Oberflächenentwässerung des Stadtteils Kuhweide, 
der zum Verbandsgebiet gehört, u.a. auf: 
1) Gutachten des Ingenieurbüro Werner Rücken, Meppen, vom 01.11.1981, 
über Baumaßnahmen zur Umwandlung von Entwäs-serungsanlagen im Ge-
biet "Kuhweide" der Stadt Meppen; 
2) Gutachten des Ingenieurbüro Heinz Waltert, Meppen, vom 13.12.1995, 
insbesondere die Seiten 11, 14, 15,16, 22 und 23; 
3) Gutachten des Ingenieurbüro Heinz Waltert, Meppen, vom 14. April1999 
zur Hydraulischen Berechnung für das Auslaufbauwerk an der Fürstenberg-
straße, insbesondere die Seiten 3, 5, 6, 9, 10, 
16, 18 und 48; 
4) Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses der Stadt Mep-pen für 
Fragen des Umweltschutzes, der Verkehrslenkung und Ge-fahrenabwehr am 
05.05.1999, insbesondere die Seiten 1, 14 und 15; 
5) Gutachten des Ingenieurbüro Heinz Waltert, Meppen, vom 08. Dezember 
2000 zum Vorentwurf zur Ableitung des Oberflächen-wassers aus dem 
Wohn- und Industriegebiet "Nödike" in den DortmundEms-Kanal (DEK) bei 
Kanal- Km 164,415 in der Stadt Meppen (Erstellt im Auftrage der Stadt Mep-
pen, Tiefbauamt), ins-besondere TEIL 1 mit den Seiten 1 bis 8 und TEIL 2 
(für das 
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Abschlagsbauwerk des Nödiker Oberflächenwassers) die Seiten 4 bis 7 und 
die Seiten 19 bis 21 und 56 bis 57. 
6) Schreiben des Landkreises Emsland (Amt für Wasserwirtschaft) vom 
31.10.2000 an die Stadt Meppen, (damals Ludmillenstraße 8) zur "Oberflä-
chenentwässerung Kuhweide/Nödike; Einleitung des Fremdwassers aus dem 
Gebiet Nödike direkt in den Dortmund-Ems-Kanal aufgrund der Mitglieder-
versammlung vom 12.10.2000. 
 
Das jetzige Gutachten der Ingenieurgesellschaften Rücken / Partner, Mep-
pen, vom 02.12.2016 als Entwässerungskonzept "Süd-westliche Erweiterung 
Kuhweide" bezieht sich nur auf den o.g. Bebauungsplan. Unberücksichtigt 
bleiben dabei in diesem Gutachten auch die o.g. Gutachten gem. Ziff. 1-6 
und das Schreiben der Stadt Meppen, Fachbereich Tiefbau, vom 11.12.2009 
an unseren WBV u.a. zum Abschlagbauwerk für das Nödiker Oberflächen-
wasser direkt in den DEK. Ohne dieses Abschlagbauwerk kann der Wasser- 
und Bodenverband (WBV) einer weiteren Bebauung der Kuhweide, also 
auch dem o.g. Bebauungsplan, nicht zustimmen. Zur Klärung schlägt der 
WBV die Durchführung eines Erörterungstermins vor im Beisein des Bürger-
meisters. Der WBV hält ein externes Gutachten über die gesamte Problema-
tik der Oberflächenentwässerung der überwiegend bebauten Kuhweide (Pol-
dergebiet I) zur grundsätzlichen Klärung für dringend e-forderlich. 
Der WBV fordert bereits seit vielen Jahren von der Stadt Meppen in regel-
mäßigen persönlichen als auch schriftlichen Kontakten das Nödiker Oberflä-
chenwasser direkt in den DEK fließen zu lassen, weil das Gebiet Nödike zum 
einen größer als die Kuhweide ist und rd. 8 bis 12 m höher gelegen ist und 
das Poldergebiet Kuhweide unnötig wassertechnisch belastet. 
Von vielen Bürgern und Mitgliedern hört er immer wieder Klagen über Was-
serprobleme sowohl auf ihren Grundstücken als auch in ihren Kellern, die 
leider nicht voll abzustellen sind aufgrund stets neuer Setzrisse. Das jeweils 
zu hohe Anstauen von ca. 30 bis 35 cm im Mahlbusen an der Dalumer Stra-
ße ist ursächlich für die häufigeren und größeren Setzrisse. Die leider not-
wendige Anstauung ist in ihrer Höhe zu halbieren, denn das höhere Anstau-
en führt insbesondere zu Absenkungen im Poldergebiet. 
Die Kuhweide ist wassertechnisch ein sehr sensibles Gebiet! Übrigens han-
delt es sich bei der Kuhweide und Nödike um ein Gebiet mit insgesamt rd. 
5.000 Einwohnern. 
Es ist sehr unverhältnismäßig den einen Stadtteil (Nödike), der nicht einmal 
zum WBV gehört, von dessen Oberflächenwasser zu entlasten und den an-
deren Stadtteil (Kuhweide), der zudem noch ein Poldergebiet ist, gleichzeitig 
damit zu belasten. 
Und die Finanzlage der Stadt Meppen ist seit einigen Jahren sehr gut, was in 
den rd. 20 Jahren zuvor nicht so der Fall war. 
 
Aus all den vorgenannten Gründen erwartet der WBV, dass die Stadt Mep-
pen mit den Planungen des Abschlagbauwerkes für das Nödiker Oberflä-
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chenwasser sehr konkret in diesem Jahr beginnt und im nächsten Jahr um-
setzt.  
Zudem bitten der WBV um Aufklärung über die extremen Abweichungen von 
den Gutachten des Ingenieurbüros Heinz Waltert, Meppen, vom 13.12.1995, 
14.04.1999 und 08.12.2000, dass Oberflächenwasser aus Nödike nicht mehr 
direkt in den Dortmund-Ems-Kanal unterhalb der Schleuse zu leiten, sondern 
jetzt durch das Poldergebiet der Kuhweide. Diese unterschiedlichen Feststel-
lungen in den einzelnen Gutachten kann der WBV den rd. 440 Mitgliedern 
nicht plausibel erklären, weil nun offensichtlich endgültig auf das Abschlag-
bauwerk verzichtet werden soll. 
 
Zu Ihrer weiteren Information bezüglich der Argumentationen und Bedenken 
verweist Herr Meiners auf folgende Berichte in der Anlage: 
Bericht der MT vom 07.11.2016 mit den Überschriften: "Hilfe, dass Wasser 
kommt! - Wie Kommunen und Unternehmen sich gegen häufigeren Starkre-
gen schützen". 
Bericht der MT 03.12.2016 mit den Überschriften: ,Ein "chaotisches System"- 
Bezirksversammlung "Vereinigter Hagel" in Löningen: Claudia Kleinert (Wet-
terexpertin der ARD) bezeichnete das Wetter als "Chaotisches System"'. 
 
Die Anregungen können auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht 
abschließend behandelt werden. Der Flächennutzungsplan ist nach dem 
Baugesetzbuch der vorbereitende Bauleitplan für das gesamte Stadtgebiet. 
Der FNP stellt als Planungsinstrument zur langfristigen Steuerung der räum-
lichen Entwicklung die beabsichtigte Bodennutzung in den Grundzügen dar. 
Es erfolgen jedoch auf dieser Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kei-
ne verbindlichen Festschreibungen oder Festsetzungen von Maßnahmen zur 
Oberflächenwasserbehandlung. Der FNP dient nur der Vorbereitung der ver-
bindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan). Mit dem Entwässerungskonzept 
der Ingenieurgesellschaften Rücken / Partner vom 02.12.2016 wird auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes nachgewiesen, dass eine oberflächen-
nahe Versickerung des anfallenden Regenwassers auf den Privatgrundstü-
cken unter der Voraussetzung, dass die schluffigen Böden ausgetauscht 
werden und eine Geländeaufhöhung erfolgt, möglich ist. Auf der Ebene des 
Bebauungsplanes werden dann die entsprechenden Maßnahmen planungs-
rechtlich verbindlich festgesetzt. Die Anregung kann daher nicht berücksich-
tigt werden. 
 
Aus der öffentlichen Auslegung liegen folgende Anregungen vor: 
 
Herr Andreas Schwering und Frau lngrid Schwering, Bramweg 26, Meppen 
nehmen als Anlieger des Erweiterungsgebietes Kuhweide Stellung bzgl. des 
Entwässerungskonzeptes für die neuen Wohnbauflächen und der Oberflä-
chenentwässerung in den angrenzenden Gebieten.  

Stahl
Hervorheben

Stahl
Hervorheben
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Das ausgewiesene Baugebiet "Südwestliche Erweiterung Kuhweide" liegt in 
einem Bereich, das die größte Tiefe der angrenzenden Gebiete Nödike und 
Kuhweide aufweist. Die Belastung mit Oberflächenwasser ist in der Kuhwei-
de schon jetzt grenzwertig. In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf 
Seite 18 deutlich darauf hingewiesen, dass Abflussverschärfungen aus dem 
Plangebiet unbedingt zu vermeiden sind. Durch die Planung kommt das 
Oberflächenwasser von einer mindestens 1,4 ha großen versiegelten Fläche 
hinzu. Bei der Stellungnahme des Fachbüros sind die Niederschläge der letz-
ten 10 Jahre bedacht worden. Unberücksichtigt sind jedoch episodisch deut-
lich höhere Niederschlagsmengen (Starkregen, Sturzregen}, die sich infolge 
des nicht mehr zu leugnenden Klimawandels auch in unserer Stadt ergeben 
werden. Es ist anzuzweifeln, ob das Regenrückhaltebecken hierfür ausrei-
chend dimensioniert wurde. Die beabsichtigte Geländeerhöhung des Plan-
gebietes um bis zu 1,10 m soll die Oberflächenentwässerung des neuen 
Wohngebietes sicherstellen. Befürchtet werden müssen zumindest bei stär-
keren Niederschlägen negative Auswirkungen auf die umliegenden, bereits 
bebauten Bereiche, wenn das Wasser nicht ausreichend und zügig im neuen 
Plangebiet versickern kann. Erwartet werden muss aufgrund der Erhöhung 
des Geländes und des zusätzlichen Oberflächenwassers ein weiterer Anstieg 
des Grundwasserspiegels. Zu den Folgen der Erhöhung des Geländes im 
Plangebiet für die angrenzenden Bereiche und Gebäude fehlen in der Be-
gründung verbindliche Aussagen.  
Sollte die Wassermenge zunehmen, so muss sichergestellt sein, dass das 
Schöpfwerk an der Dalumer Straße diese Mengen jederzeit abpumpen kann. 
Eine ausreichend dimensionierte und funktionierende Technik muss sicher-
gestellt sein, da lt. Entwässerungskonzept (S. 3) auch das Oberflächenwas-
ser aus dem Stadtteil Nödike abgeführt werden muss. Bedenklich wird es, 
wenn die Ems zu gleicher Zeit die Marsch überfluten sollte und das Wasser 
der Kuhweide nicht abgepumpt werden kann. 
 
Unsere Anliegen: 
1. Die Mengen des Oberflächenwassers müssen hinsichtlich des Auftretens 
von stärkeren Regenfällen aufgrund des sich verändern-den Klimas zu-
kunftsweisend neu bewertet werden. 
2. Mögliche Auswirkungen der Geländeerhöhung auf die umliegenden 
Grundstücke, u.a. am Bramweg, müssen im Vorfeld erfasst, analysiert und 
bewertet werden. Schwerpunkt muss die Entwässerungsproblematik auch 
bei Starkregen sein. 
3. Das Oberflächenwasser von Nödike und ggf. Teilen der Kuhweide sollte 
über eine geeignete Lösung in Richtung Dortmund-Ems-Kanal abgeführt 
werden, um die Entwässerung der Kuhweide in Zukunft sicherzustellen. 
 
Wir bitten Sie, die Ergebnisse Ihrer Überprüfungen uns schriftlich mitzutei-
len.“ 
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Die Anregungen können auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht 
abschließend behandelt werden. Der Flächennutzungsplan ist nach dem 
Baugesetzbuch der vorbereitende Bauleitplan für das gesamte Stadtgebiet. 
Der FNP stellt als Planungsinstrument zur langfristigen Steuerung der räum-
lichen Entwicklung die beabsichtigte Bodennutzung in den Grundzügen dar. 
Es erfolgen jedoch auf dieser Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kei-
ne verbindlichen Festschreibungen oder Festsetzungen von Maßnahmen zur 
Oberflächenwasserbehandlung. Der FNP dient nur der Vorbereitung der ver-
bindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan). Mit dem Entwässerungskonzept 
der Ingenieurgesellschaften Rücken / Partner vom 02.12.2016 wird auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes nachgewiesen, dass eine oberflächen-
nahe Versickerung des anfallenden Regenwassers auf den Privatgrundstü-
cken unter der Voraussetzung, dass die schluffigen Böden ausgetauscht 
werden und eine Geländeaufhöhung erfolgt, möglich ist. Auf der Ebene des 
Bebauungsplanes werden dann die entsprechenden Maßnahmen planungs-
rechtlich verbindlich festgesetzt. Die Anregung kann daher nicht berücksich-
tigt werden. 
 
Die Anwohner Hubert und Ursula Lange, Bramweg 20, 49716 Meppen,  
Hans-Edwin und Doris Dralle, Bramweg 18, Meppen, Heinrich-Hermann und 
Adelheid Schütte, Bramweg 22, Meppen, Mechthild und Karl-Heinz Bartling, 
Bramweg 27, Meppen, Dieter Rüdiger-Gerdes, Bramweg 28, Meppen, Petra, 
Thomas und Amelie Hillmann, Bramweg 17, Meppen, Roland Polke, Bram-
weg 11, Meppen, Thomas und Sigrid Weidmann, Bramweg 24, Meppen und 
Jansen-Kuhl, Bramweg 16, Meppen nehmen zum o.g. Flächennutzungsplan 
116 und zum Bebauungsplan Nr. 65.2 in den folgenden Ausführungen als 
Anlieger des Erweiterungsgebietes Kuhweide Stellung: 
 
lnnenverdichtung: Die Möglichkeiten der Innenverdichtung sind nicht ausrei-
chend belegt und begründet, ein Beleg für die Behauptung, für eine Innen-
verdichtung zeige die Bevölkerung keine Bereitschaft, wird nicht geliefert. 
Dieser Behauptung stehen zahlreiche Wünsche von Bürgern entgegen, de-
ren Grundstücke heute zu groß sind und die gerne Flächen als Wohnbauflä-
chen zur Verfügung stellen wollen. Hinzu kommt, dass diese Maßnahmen zu 
einer Verdichtung und nicht zur Zersiedlung der Stadt beitragen würden. Be-
lege für eine Entwicklung der Stadt werden nicht angeführt. Die Bevölke-
rungsentwicklung der Stadt dürfte deutlich überschätzt werden. Zahlreiche 
Wohnhäuser dürften zukünftig aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung 
frei werden und dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. 
Weiterhin ist zu beobachten, dass von Wohnungsbaugesellschaften verstärkt 
Flächen von Einfamilienhäusern für eine Neubebauung mit Mehrfamilienhäu-
sern genutzt werden, was schon zu einer Verdichtung von Wohnbereichen 
führt. Wertvolle Grünflächen sollten vorwiegend einer Naherholung der Bür-
ger zur Verfügung stehen und möglicherweise attraktiv gestaltet werden, 
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auch für die Bewohner der in der Nähe liegenden Wohnheime für ältere 
Menschen. 
Der von der NABU gemachte Vorschlag(s.S.26) sollte entsprechend Berück-
sichtigung finden, auch hinsichtlich der unter 2. geforderten größeren Ober-
flächenwasseraufnahme und der Erstellung eines Biotops. 
 
In der Begründung zum Flächennutzungsplan wird ausführlich auf das Pla-
nungserfordernis eingegangen und belegt, dass die Darstellung weiterer 
Wohnbauflächen erforderlich ist. Die Möglichkeiten der Innenverdichtung 
werden durch die Stadt Meppen befördert. Leider scheitern viele Ansätze, ei-
ne Innen- oder Nachverdichtung planerisch umzusetzen, an der mangelnden 
Mitwirkungsbereitschaft bzw. dem Widerstand der betroffenen Grundstücks-
eigentümer. Die durch die Umnutzung und Innenverdichtung geschaffenen 
Bauflächen reichen jedoch bei weitem nicht aus, um den bestehenden Be-
darf zu decken. Da auch die zuletzt erschlossenen Wohnbauflächen im Be-
reich Feldkamp Süd und Esters Hof Teil II bereits restlos vergeben sind, wird 
zur weiteren Bedarfsdeckung die Bereitstellung neuer Wohnbauflächen er-
forderlich. Die Anregung kann daher nicht berücksichtigt werden. 
 
Oberflächenentwässerung: Das ausgewiesene Baugebiet "Südwestliche Er-
weiterung Kuhweide“ liegt in einem Bereich, das die größte Tiefe, bezogen 
auf die angrenzenden Gebiete Nödike und westl. Teil der bebauten Kuhwei-
de, aufweist. In dieser Fläche müsste also bei einer Bebauung und Boden-
versiegelung punktuell unter Umständen eine bedenklich große Menge an 
Regenwasser gesammelt und abgeführt werden. Schon 1998, als es über 
Tage zu verstärktem Niederschlag gekommen ist, stand unser Keller und 
mehrere Keller von Nachbarn(Wasserhöhe bis zu einem Meter) unter Was-
ser. Z.T ist das Wasser über die Lichtschächte eingedrungen. Es ist nicht 
angemessen, dass die Planung vorsieht, das Oberflächenwasser aus der 
Siedlung Nödike durch den Bereich der Kuhweide abzuführen. Die Belastung 
in diesem Bereich ist jetzt schon grenzwertig, wenn man berücksichtigt, dass 
aufgrund des nicht mehr zu leugnenden Klimawandels mit episodisch deut-
lich höheren Niederschlägen(Starkregen, Sturzregen - Beispiel Simbach) zu 
rechnen ist; also deutlich mehr, als bei einer rückwärtigen, 10-jährigen Re-
genereignis(S. 178) zugrunde gelegt worden ist. Insgesamt kommt also eine 
1,4 ha große, versiegelte Fläche für eine Regenwasseraufnahme dazu. Die-
ses Wasser fällt ohne Versickerung direkt an und muss im Regenrückhalte-
becken, möglicherweise über Tage gesammelt werden. Es ist anzuzweifeln, 
dass die vorgesehen Größe des Speicherbeckens eine über Tage anfallende 
Regenmenge aufnehmen kann. Hinzu kommt, dass das Schöpfwerk an der 
Dalumer Straße diese Mengen abpumpen muss, was eine ausreichend di-
mensionierte und funktionierende Technik voraussetzt. Bedenklich wird es 
obendrein, wenn die Ems zu gleicher Zeit die Marsch überfluten sollte und 
das Wasser der Kuhweide nicht abgepumpt werden kann. 
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Forderung: 1. Das Oberflächenwasser der Siedlung und des Gewerbegebie-
tes Nödike muss über eine geeignete Lösung(z.B. Abschlagsbauwerk) in 
Richtung Dortmund-Ems-Kanal abgeführt wer-den, um die Kuhweide zu ent-
lasten. 2. Die Mengen des Oberflächenwassers müssen hinsichtlich des ge-
änderten Klimas zukunftsweisend neu bewertet werden. 
 
Die Anregungen können auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht 
abschließend behandelt werden. Der Flächennutzungsplan ist nach dem 
Baugesetzbuch der vorbereitende Bauleitplan für das gesamte Stadtgebiet. 
Der FNP stellt als Planungsinstrument zur langfristigen Steuerung der räum-
lichen Entwicklung die beabsichtigte Bodennutzung in den Grundzügen dar. 
Es erfolgen jedoch auf dieser Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kei-
ne verbindlichen Festschreibungen oder Festsetzungen von Maßnahmen zur 
Oberflächenwasserbehandlung. Der FNP dient nur der Vorbereitung der ver-
bindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan). Mit dem Entwässerungskonzept 
der Ingenieurgesellschaften Rücken / Partner vom 02.12.2016 wird auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes nachgewiesen, dass eine oberflächen-
nahe Versickerung des anfallenden Regenwassers auf den Privatgrundstü-
cken unter der Voraussetzung, dass die schuffigen Böden ausgetauscht 
werden und eine Geländeaufhöhung erfolgt, möglich ist. Auf der Ebene des 
Bebauungsplanes werden dann die entsprechenden Maßnahmen planungs-
rechtlich verbindlich festgesetzt. Die Anregung kann daher nicht berücksich-
tigt werden. 
 
Herr Siegfried Böhm, Heckenrosenweg 12, Meppen stellt fest, dass die Aus-
führungen in der Begründung, das Entwässerungskonzept und die Festset-
zungen im Bebauungsplan die besondere Situation der Oberflächenentwäs-
serung der Kuhweide nur unzureichend berücksichtigen. 
Die Kuhweide ist ein sogenanntes Poldergebiet. In Hochwasserzeiten muss 
das anfallende Oberflächenwasser über das Schöpfwerk gepumpt werden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass das gesamte Oberflächenwasser aus Nödi-
ke der Kuhweide zugeleitet wird. Obwohl es seit Jahren diesbezüglich zu 
Verbesserungen kommen soll, ist der Status Quo unverändert. Das Entwäs-
serungskonzept ordnet die Kuhweide dementsprechend auch als komplexes 
Einzugsgebiet ein. 
Letztmalig ist das Oberflächenwassersystem der Kuhweide im Jahre 1998 
nahezu kollabiert. Auf die Ausführungen des Artikels "Überflutungen waren 
nicht zu verhindern" in der Meppener Tagespost am 25.November 1998 wird 
verwiesen. 
Durch die Klimaänderungen kann eine ähnliche noch schwerwiegendere Si-
tuation jederzeit wieder eintreten. In Sorge um das vorhandene Hab und Gut 
fehlen mir in der vorliegenden Bauleitplanung Vorsorgemaßnahmen bezüg-
lich dieser Ereignisse. 
Mögliche Maßnahmen sieht die Bauleitplanung nur unzureichend vor. So er-
laubt der Bebauungsplan die für ein Wohngebiet maximale bauliche Nutzung 

Stahl
Hervorheben

Stahl
Hervorheben
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von 50 vom Hundert der Grundstücksfläche. Eine Einschränkung würde 
mehr Freiflächen für die Versickerung des Oberflächenwassers schaffen. 
Die Ausführungen im Bebauungsplan unter Ziffer 9. Versickerung sind so 
unbestimmt, dass im Zuge der Realisierung viele Möglichkeiten offen sind. 
Es wird u. A. ausgeführt "Zur Herstellung der Versickerungsfähigkeit ist das 
Plangebiet aufgrund der Grundwasserspiegellage entsprechend aufzuhöhen 
und der nichttragfähige Baugrund abzutragen und gegen versickerungsfähi-
gen Boden auszutauschen". 
Die Rammkernsondierungen zeigen einen Grundwasserspiegel von unter ei-
nem Meter bis knapp 1,50 m auf. Laut Entwässerungskonzept erfolgten die 
Messungen im April 2015 zu einer Zeit mit eher niedrigem Niederschlag. Vgl. 
Ausführungen auf Seite 4. Danach lag zu diesem Zeitpunkt der Grundwas-
serstand bei rd. 11,50 m über NN. Da die vorhandenen Geländehöhen mit 
ca. 12,00 bis 12,25 m über NN angegeben werden, beträgt der Abstand im 
Gelände zwischen 0,50 und 0,75 m. In regenreichen Zeiten wird daher von 
einem Grundwasserabstand von nahezu 0,00 m zum vorhandenen Gelände 
auszugehen sein. Die Aussagen sind daher zu überprüfen. Von einer höhe-
ren Aufhöhung ist daher auszugehen. 
Die Annahme eines 1 0-jährlichen Regenereignisses für die öffentlichen Flä-
chen und 5-jährliches für die privaten Grundstücke ist m.E. weder ausrei-
chend noch trägt es der tatsächlichen Situation Rechnung. Unter Hinweis auf 
die Aussagen zur Situation im Jahre 1998 sollte eine Überprüfung der Aus-
sagen über einen längeren Betrachtungszeitraum erfolgen.  
Der Stadt Meppen ist zwar, so die Ausführungen in den Begründungen, die 
Problematik des Oberflächenwassers bekannt, jedoch vermisse ich stringen-
tere Festsetzungen die bei der Planrealisierung umzusetzen sind.  
Es wird gebeten, die Festsetzungen im Bebauungsplan zu prüfen, zu ergän-
zen und zu erweitern 
 
Die Anregungen können auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht 
abschließend behandelt werden. Der Flächennutzungsplan ist nach dem 
Baugesetzbuch der vorbereitende Bauleitplan für das gesamte Stadtgebiet. 
Der FNP stellt als Planungsinstrument zur langfristigen Steuerung der räum-
lichen Entwicklung die beabsichtigte Bodennutzung in den Grundzügen dar. 
Es erfolgen jedoch auf dieser Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kei-
ne verbindlichen Festschreibungen oder Festsetzungen von Maßnahmen zur 
Oberflächenwasserbehandlung. Der FNP dient nur der Vorbereitung der ver-
bindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan). Mit dem Entwässerungskonzept 
der Ingenieurgesellschaften Rücken / Partner vom 02.12.2016 wird auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes nachgewiesen, dass eine oberflächen-
nahe Versickerung des anfallenden Regenwassers auf den Privatgrundstü-
cken unter der Voraussetzung, dass die schuffigen Böden ausgetauscht 
werden und eine Geländeaufhöhung erfolgt, möglich ist. Auf der Ebene des 
Bebauungsplanes werden dann die entsprechenden Maßnahmen planungs-
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rechtlich verbindlich festgesetzt. Die Anregung kann daher nicht berücksich-
tigt werden. 
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TEIL B 
 
Umweltbericht 
 
 
B 1. Einleitung 
 
 
B 1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte der Bauleitplanung 
 

Angaben zum Standort 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Kuhweide südwestlich der Nödiker Stra-
ße, die Plangebietsfläche wird bisher größtenteils als Weidefläche genutzt. 
Im Nordwesten grenzt das Plangebiet an die Wohnbebauung am Bram-
weg an, im Nordosten an die Nödiker Straße und daran anschließend das 
Wohngebiet Kuhweide. Südöstlich und Südwestlich des Plangebietes be-
finden sich Weideflächen. Das Plangebiet und die angrenzenden Flächen 
werden von Entwässerungsgräben durchzogen. Die Lage des Plangebie-
tes in der Stadt ist dem Übersichtsplan unter Pt. A 1 zu entnehmen. 
 
Für die Darstellung neuer Wohnbauflächen ist die Aufstellung der 116. 
Änderung des Flächennutzungsplanes – Wohnbauflächen Kuhweide - er-
forderlich. Für dieses Verfahren sind die gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
fahrensschritte durchzuführen, die hierzu erforderlichen Prüfungen vorzu-
nehmen und diese entsprechend zu dokumentieren. Neben der Plan-
zeichnung ist auch eine Begründung zu erarbeiten. Ein wesentlicher Teil 
der Begründung ist der Umweltbericht, in dem u. a. die Ergebnisse der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange einfließen.  
 
Art und Umfang des Vorhabens 
Die Flächennutzungsplanänderung umfasst eine Fläche von rd. 4,94 ha, 
die als Wohnbaufläche dargestellt wird. Wie bereits im Teil A dargelegt, 
soll die Darstellung im Flächennutzungsplan den vorhandenen Bedarf an 
Wohnbaugrundstücken in der Meppener Kernstadt decken. 
 
Die Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange können auf der 
Flächennutzungsplanebene nur in groben Umfang umrissen werden, da 
die Festsetzungen zur baulichen Nutzung der Fläche erst auf der Ebene 
des Bebauungsplanes als verbindlichem Bauleitplan entwickelt werden. 
Dies gilt ebenso für die detaillierten positiven/negativen Auswirkungen der 
Planungen auf die einzelnen Schutzgüter als auch für die Abarbeitung zur 
Eingriffsbilanzierung. Im Parallelverfahren wird der Bebauungsplan Nr. 
65.2 aufgestellt. 
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Auf der Flächennutzungsplanebene kann daher nur eine Abschätzung des 
Eingriffes erfolgen und dargelegt werden, ob ein Ausgleich möglich sein 
wird. 
 
 

B 1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachpla-
nungen und ihre Berücksichtigung 
 
Fachgesetze 
Für das anstehende Planverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 
3 BauGB i. V. m. § 18 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes beachtlich.  
 
Ebenfalls auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes wurde eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt. Die saP (siehe 
Anlage 1) prüft für alle europarechtlich geschützten Arten (alle Tier- und 
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle europäischen 
Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutzrichtlinie) sowie für alle weiteren streng 
geschützten Arten, ob Verbotstatbestände gemäß § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz vorliegen. 
 
Bezogen auf die auf den Bebauungsplan einwirkenden Verkehrsimmissio-
nen der Nödiker Straße ist das Bundesimmissionsschutzgesetz mit den 
entsprechenden Verordnungen sowie die TA Lärm und die DIN 18005 zu 
berücksichtigen. Zur Bewältigung möglicher Anforderungen an den Schall-
schutz ist eine schalltechnische Untersuchung (siehe Anlage 3) erarbeitet 
worden. 
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des regionalen Raumordnungs-
programms 2010 des Landkreises Emsland, das für das Plangebiet keine 
weitergehenden Aussagen trifft. 
 
Fachplanungen 
Der Landschaftsrahmenplan sieht für die Fläche einen Raum sekundärer 
Planungspriorität vor. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Meppen ist die Fläche des 
Geltungsbereiches als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. 

 
B 2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der 

Umweltmerkmale 
 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten 
Zustand werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen darge-
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stellt, um die besondere Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen gegen-
über der Planung herauszustellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung 
im Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. 
 
Anschließend wird die mit der Durchführung der Planung verbundene Ver-
änderung des Umweltzustandes dokumentiert und bewertet. Die mit der 
Planung verbundenen Umweltauswirkungen sollen deutlich herausgestellt 
werden, um daraus anschließend Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen abzulei-
ten. 

 
 

B 2.1.1 Schutzgut Mensch 
 

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung 
Auswirkungen auf das Umfeld (Lärmimmissionen sowie visuelle Beein-
trächtigung) von Bedeutung. Von den durch die geplante Wohnbaunut-
zung ausgehenden Wirkungen sind die nordwestlich und östlich angren-
zenden Wohngebiete betroffen. Das Plangebiet selbst stellt aufgrund sei-
ner vormaligen landwirtschaftlichen Nutzung als Weidefläche kein Areal 
mit hoher Bedeutung für die angrenzenden Wohnnutzungen dar. Die ge-
genwärtige Naherholungsfunktion des Landschaftsraumes ist mit Aus-
nahme der Wahrnehmung des Landschaftsbildes von geringer Bedeutung. 
Für die künftigen Bauherren sind die durch die Nödiker Straße auftreten-
den Verkehrsimmissionen von Bedeutung. Die auftretenden Immissionen 
aus der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen sind als Vorbe-
lastung hinzunehmen. 
 
Aufgrund der geringen Vorbelastungen durch die Verkehrsimmissionen 
weist das Plangebiet bezogen auf das Schutzgut Mensch keine hohe 
Empfindlichkeit hinsichtlich planerischer Veränderungen auf. 
 
Bewertung: 
Die Immissionsfragen sind unter Ziffer A 8 näher ausgeführt. Auf der Flä-
chennutzungsplanebene ergeben sich keine Handlungserfordernisse. Auf 
der Ebene des Bebauungsplanes werden auf der Grundlage des schall-
technischen Gutachtens entsprechende Festsetzungen getroffen. 

 
B 2.1.2 Schutzgut Flora und Fauna 
 

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflan-
zen als Bestandteile des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und histo-
risch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume sowie 
sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwi-
ckeln und ggf. wieder herzustellen. 
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Für das Plangebiet ist eine Biotoptypenkartierung aufgestellt worden (An-
lage 2). Der Großteil des Plangebietes besteht aus mit Pferden beweide-
tem Grünland. Im Südwesten befindet sich eine Fläche, die als sonstige 
Weidefläche/Ruderalflur einzustufen ist. Im Nordosten befinden sich zwei 
kleinere Teilflächen von denen die eine sich als Ruderalflur, die andere als 
sonstiges Gebüsch darstellt. Am westlichen Plangebietsrand und am süd-
lichen sowie in Teilbereichen am nordöstlichen Rand verlaufen nähstoff-
reiche Gräben, an denen in einigen Abschnitten Einzelbäume stehen. Im 
Norden und Nordosten befinden sich weitere Wohngebiete und im Süd-
westen der Ferienhof Brüning mit seinen Freiflächen. Südöstlich schließen 
sich Grünland- und Ackerflächen an. Die Fläche des Plangebietes ist da-
her insgesamt für die Natur und Landschaft von untergeordneter Bedeu-
tung. 
 
Im Landschaftsplan ist das Plangebiet ohne Bedeutung für die Arten und 
Lebensgemeinschaften der Fauna dargestellt. 
 
Die untere Naturschutzbehörde hat im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ge-
fordert (siehe Anlage 1). Die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. 
m. Abs. 5 BNatSchG werden durch das geplante Vorhaben nicht erfüllt. 
Bei allen Arten kann eine dauerhafte Gefährdung der jeweiligen lokalen 
Populationen unter Berücksichtigung der in der saP definierten Vermei-
dungsmaßnahmen ausgeschlossen werden, so dass sich der Erhaltungs-
zustand der Populationen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet nicht 
verschlechtern wird. Die Vermeidungsmaßnahmen werden im Rahmen 
des Bebauungsplanes als verbindlichen Bauleitplan berücksichtigt. 
 
Bewertung: 
Im Plangebiet führen aufgrund der intensiven Beweidung Eingriffe in die 
Pflanzenwelt und Lebensräume von Tieren nicht von vornherein zu erheb-
lichen und nachteiligen Beeinträchtigungen. Allein die Bodenversiegelung 
durch Überbauung ist als erheblicher Eingriff zu beurteilen, wenn dem Bo-
den durch Versiegelung natürliche Bodenfunktion als Lebensraum für Tie-
re und Pflanzen entzogen wird. Im Bereich Avifauna führt die Planung all-
gemein zu Beeinträchtigungen der Avifauna durch Lebensraumverlust, 
Habitatfragmentierung und Störwirkungen wie Verlärmung, Beunruhigung 
durch Maschinen- und Fahrzeug-Bewegungen und auch Beleuchtung in 
der Nacht, die in angrenzende Biotope hineinstrahlen.  
 
Auf der Bebauungsplanebene wird mit den in der saP empfohlenen Maß-
nahmen zur Minimierung des Eingriffs reagiert. Den durch die Baugebiets-
entwicklung sich abzeichnenden Veränderungen stehen daher Chancen 
zur Aufwertung gegenüber.  
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Der Ergebnisbericht zur durchgeführten Biotoptypenkartierung für den Un-
tersuchungsbereich um die Planfläche listet die erfassten Biotoptypen auf. 
Innerhalb des unmittelbaren Bauumfeldes konnten keine geschützten Bio-
toptypen (z.B. nach §30 des BNatSchG) oder FFH-Lebensraumtypen her-
ausgestellt werden. Die Planfläche und das nähere Umfeld werden durch 
beweidete Grünlandflächen charakterisiert. Außerdem befinden sich einige 
Siedlungsbereiche angrenzend an die Planfläche. Im Süden und Südwes-
ten liegen zwei landwirtschaftliche Höfe, wobei einer als Ferienhof und der 
andere als Reiterhof genutzt wird. Daran angrenzend befinden sich weite-
re Wohngebiete.   
 
 

B 2.1.3 Schutzgut Boden 
 

Mit Grund und Boden soll gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB sparsam umgegan-
gen werden. Das Plangebiet ist als extensiv genutztes Weideland genutzt 
einzustufen. Der Landschaftsplan ordnet das Plangebiet dem Bereich der 
„Talauen, zum Teil mit Überflutungsgefahr“ zu. Frische bis feuchte, in tie-
feren Lagen nasse, grundwasserbeeinflusste Sandböden, verbreitet leh-
mig, örtlich anmoorig, bestimmen den Bereich. Als Bodentyp stehen Au-
engleye, in tieferen Lagen Anmoorgleye, in Flussnähe örtlich Auenböden 
an. Das Ausgangsmaterial der Bodenbildung besteht aus fluviatilem Sand, 
zum Teil mit Auelehmdecke. 
  
Im Rahmen der Aufstellung der 116. Flächennutzungsplanänderung und 
des Bebauungsplanes Nr. 65.2 ist ein Entwässerungskonzept mit einem 
Bodengutachten erstellt worden (siehe Anlage 4). Es sind 5 Rammkern-
sondierungen abgeteuft worden. Unter der vorhandenen Grasnarbe wur-
den Schluffe angetroffen. Die Schichten weisen eine Stärke von rund 1,00 
m bis 1, 50 m auf. Unter den Schluffschichten wurden Feinsande, oft 
schwach mittelsandig, angetroffen. Die Schichtstärken variieren in den 
Sondierungspunkten. Der Grundwasserstand lag zur Zeit der Bohrungen 
im April 2015 zwischen 1,00 m und 1,40 m unter Gelände. 
 
Als Entstehungszeit dieser geologischen Verhältnisse ist im Landschafts-
plan das Hololzän genannt. Die Trockengefährdung der Böden wird für 
landwirtschaftliche Nutzungen als extrem gering eingeordnet. Das land-
wirtschaftliche Ertragspotenzial wird für Ackerland als gering und für Grün-
land als mittel eingestuft. Erschwernisse bei der Bodenbewirtschaftung 
können durch stark grundwasserbeeinflusste Böden mit Aufwendungen 
zur Regelung des Bodenwasserhaushalts und Überflutungsgefahr bei feh-
lendem Hochwasserschutz (Eindeichung, Rückhaltebecken, usw.) haupt-
sächlich in tiefgelegenen Talauenbereichen und Deichvorländern entste-
hen.  
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Bewertung: 
Aufgrund der wie vor dargelegten Überformung des Bodens liegt im Plan-
gebiet eine geringe Wertigkeit des Bodens hinsichtlich der Belange von 
Natur und Landschaft vor. Diese Einschätzung basiert auf der Grundlage 
der zuvor beschriebenen Informationen. Die vorhandenen Böden besitzen 
wegen ihrer Durchlässigkeit und der Stickstoffbelastung, als Folge der 
landwirtschaftlichen Nutzung, eine mittlere Vorbelastung. Eingriffe in eine 
Fläche mit einer mittleren Empfindlichkeit sind in der Regel durch Aus-
gleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen kompensierbar bzw. bedeuten keine un-
mittelbare Gefährdung der Potentiale, da die landwirtschaftliche Nutzung 
im Rahmen der Flächennutzung in dem Naturraum ca. 80 % beträgt. Der 
Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen an der Gesamtfläche macht 
dagegen lediglich 5 bis 10 % aus. Gleichwohl wird mit der Flächennut-
zungsplanänderung ein Eingriff in den Bodenhaushalt vorbereitet. Durch 
verschiedene Festsetzungsmöglichkeiten auf der folgenden Bebauungs-
planebene lassen sich die Umweltauswirkungen abmildern, so dass dem 
Schutzgut Boden ausreichend Bedeutung beigemessen wird.  
 
 

B 2.1.4 Schutzgut Wasser 
 

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhal-
tigen Entwicklung i. S. von § 1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch 
nachfolgenden Generationen ohne Einschränkungen alle Optionen der 
Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche 
Oberflächenwasser und Grundwasser zu unterscheiden. 
Das anfallende Schmutzwasser wird in einem Schmutzwasserkanal der 
zentralen Kläranlage zugeführt. Die betroffene Fläche ist topografisch 
eben. Die Geländehöhen liegen zwischen ca. 12,00 m über NN und 12,25 
m über NN. Die natürliche Entwässerung erfolgt über die vorhandenen 
Gewässer III. Ordnung. 
 
Oberflächenwasser 
Im Plangebiet und an das Plangebiet angrenzend befinden sich Ver-
bandsgewässer III. Ordnung des WBV Emstal Schwefingen Meppen. 
Westlich des Plangebietes verläuft das Verbandsgewässer 3. Ordnung Nr. 
208, im Nordwesten das Gewässer III. Ordnung Nr. 207, im Nordosten das 
Gewässer III. Ordnung Nr. 200 und im Süden an der Plangebietsgrenze 
das Gewässer III. Ordnung Nr. 210. Im Plangebiet selbst befinden sich 
darüber hinaus keine weiteren Oberflächengewässer.  
 
Grundwasser 
Nach der geowissenschaftlichen Karte des Naturraumpotentials von Nie-
dersachsen und Bremen (Grundwasser-Grundlagen) liegt die Grundwas-
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serneubildungsrate des Planbereiches bei weniger als 100 mm/a. Bei 
Grundwasserabsenkungen sind erhöhte Grundwasserneubildungsraten zu 
erwarten. Das Plangebiet liegt in einem Bereich mit hoher Grundwasser-
gefährdung. Die oberen Bodenschichten bestehen aus schluffigen Böden, 
darunter schließen sich Feinsande an. Der Grundwasserstand liegt zwi-
schen 1,00 m und 1,40 m unter Gelände. 
 
Bewertung: 
Nach Umsetzung des Planvorhabens sind aufgrund der Versiegelung und 
der Bodenverdichtung sowohl Auswirkungen auf den Wasserabfluss als 
auch auf die Grundwasserneubildung zu erwarten. Eine Versickerung des 
anfallenden Oberflächenwassers ist aufgrund des Grundwasserstandes 
nur nach einem Bodenaustausch der bindigen Böden und einer Aufhö-
hung des Geländes möglich. Im Rahmen der Aufstellung dieser Flächen-
nutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes Nr. 65.2 ist ein Ent-
wässerungskonzept (siehe Anlage 4) erarbeitet worden. Im Rahmen des 
Bebauungsplanes werden entsprechende Festsetzungen getroffen. Auf 
der Ebene des Flächennutzungsplanes sind weitere Aussagen nicht erfor-
derlich. 
 

 
B 2.1.5 Schutzgut Klima und Luft 
 

Das Plangebiet liegt im humiden maritimen Klimabereich. Das mittelfeuch-
te Klima weist Jahresniederschlagsmengen von 650 mm bis 750 mm auf. 
Dabei sind die maximalen monatlichen Niederschlagsmengen im Hoch-
sommer zu beobachten, während es von Februar bis April relativ trocken 
ist. Die Jahresmitteltemperatur liegt zwischen 8° C und 9° C. Aus den 
Darstellungen des Klimaatlas für Niedersachsen sowie den Messergeb-
nissen des lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen (LÜN) 
geht deutlich hervor, dass zu allen Jahreszeiten südwestliche bis westliche 
Winde dominieren. 
 
Die kleinklimatischen Verhältnisse des Plangebietes werden durch die 
Klimafaktoren Grundwasserstand, Relief, Boden und Vegetation bestimmt. 
Umweltwirkungen sind aus ansteigender verkehrlicher und allgemeiner 
Erwärmung aufgrund von Überbauung und abnehmender Luftzirkulation 
zu erwarten. Die klimatische Funktion des Plangebietes ergibt sich aus der 
Lage zwischen dem Wohngebiet Kuhweide nördlich der Nödiker Straße 
und dem Wohngebiet am Bramweg sowie dem Ferienhof Brüning mit den 
angrenzenden Weideflächen und der anschließenden Bebauung an der 
Straße Landwehr im Süden. Es bildet einen Übergang zwischen dem offe-
nen Freiraumklima im Westen des Plangebietes und dem Klima versiegel-
ter Flächen durch die angrenzenden Wohngebiete, so dass bereits eine 
gewisse klimatische Vorprägung des Plangebietes vorliegt. 
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Bewertung: 
Die mikroklimatischen Empfindlichkeiten eines Naturraums können durch 
lokale Veränderungen deutlich werden. Kennzeichnend für das klimati-
sche Verhalten versiegelter Flächen sind die verringerte Verdunstung und 
die niedrige Luftfeuchtigkeit, da diesen Bereichen Elemente des Wärme- 
und Wasserhaushaltes rasch entzogen werden (u. a. Niederschlagswas-
ser durch zügiges Ableiten in die Vorfluter). Gleichzeitig werden Boden 
und Luft verstärkt erwärmt, wodurch das allgemeine Temperaturniveau 
dieser Bereiche angehoben wird. Für Wohnbebauung wichtige Kaltluft-
schneisen sind durch die Planung nicht betroffen. Es verbleiben zwischen 
dem Plangebiet und dem südlich gelegen Ferienhof Brüning Freiflächen, 
die weiterhin die Funktion einer Kaltluftschneise für die hier befindlichen 
Wohngebiete übernehmen können. Aufgrund der bereits vorhandenen 
Versiegelung in der Umgebung sind die Auswirkungen des Planvorhabens 
auf das klimatische Potential daher als geringfügig zu bewerten. Für das 
Schutzgut Klima/Luft ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 
 

 
B 2.1.6 Schutzgut Landschaft 
 

Das Untersuchungsgebiet gehört zur naturräumlichen Landschaftseinheit 
„Lingener Land“ mit grundwassernahen bis grundwasserfernen ebenen 
Geestböden. Geprägt wird das Plangebiet durch Weideland ohne Gliede-
rung durch lineare Gehölzstrukturen. 
 
Bewertung: 
Wegen der angrenzenden Wohnbebauung und den erschließenden Ver-
kehrsflächen besteht bereits eine Vorbelastung des Landschaftsbildes. Ein 
weiterer Kompensationsbedarf besteht nicht. 
 

 
B 2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 

Unter Kultur- und sonstige Sachgüter sind Güter zu verstehen, die Objekte 
von gesellschaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten o-
der archäologische Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch das 
Vorhaben eingeschränkt werden könnten. Im Plangebiet sind diesbezüg-
lich keine Bauten vorhanden, da es zurzeit landwirtschaftlich genutzt wird. 
Archäologische Funde sind aufgrund der Lage außerhalb des historischen 
Stadtkerns ebenfalls nicht zu vermuten. 
 
Bewertung: 
Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Kultur- und sonstige Schutzgüter 
ist nicht zu erwarten. 
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B 2.1.8 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 
 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beein-
flussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Ver-
lagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den 
Schutzgütern zu betrachten.  
 
Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zwangsläufig zu einem 
Verlust der Funktionen dieser Böden, wozu auch die Speicherung von 
Niederschlagswasser zählt. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenabfluss, 
während die Versickerung unterbunden wird. Aufgrund der bereits vor-
handenen Versiegelung in der Umgebung und der geschilderten Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Boden und Wasser 
sind die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als gering zu be-
urteilen. Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen auf die 
einzelnen Schutzgüter durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen 
ist nicht zu erwarten. 
 
Insgesamt ist nicht erkennbar, dass sich bei Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Schutzgütern solche negativen Auswirkungen einstellen, 
die die vorliegende Planung infrage stellen. 

 
 
B 2.1.9 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine Wohnbaufläche  
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO. Die Umweltwirkungen liegen vor allem 
in dem Verlust von Biotopen und die Auswirkung auf die Avifauna und der 
Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung und damit 
verbunden einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss und einer vermin-
derten Grundwasserneubildungsrate. 
 
 

B 2.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 
 
 
B 2.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 

Mit der Planung sind die unter Ziffer B 2.1 ermittelten Umweltauswirkun-
gen verbunden. Im Zuge der Realisierung der Planung können voraus-
sichtlich die Eingriffe in einzelne Schutzgüter kompensiert bzw. durch die 
Wechselwirkungen unter den Schutzgütern signifikante Verbesserungen 
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erreicht werden. Die Details sind auf der Bebauungsplanebene auszufüh-
ren. 

 
 

B 2.2.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Ohne die Baugebietsentwicklung würde das Gelände weiterhin als Weide-
land bewirtschaftet. Die Durchlässigkeit des Bodens und ihre Bedeutung 
für entsprechende Tier- und Pflanzenarten sowie das Kleinklima würden 
nicht berührt. Eine weitere Entwicklung des Wohngebietes Kuhweide an 
einem verkehrsgünstig gelegenen Standort wird damit verhindert. Die 
Entwicklung der Kernstadt Meppen wird auf eine reine Bestandssicherung 
beschränkt, die eine zukünftige Auslastung einzelner Infrastrukturmaß-
nahmen in Frage stellt. 
 
 

B 2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleicherheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 
Die Belange des Umweltschutzes sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
und in der Abwägung zu berücksichtigen. Außerdem sind auf der Grund-
lage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung die Beeinträchtigungen 
von Weideland und Landschaft durch die geplante Siedlungserweiterung 
zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum 
Ausgleich zu entwickeln. Nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen 
sind durch die planerische Konzeption zu unterlassen bzw. zu minimieren 
und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung von Teilflächen soweit 
möglich innerhalb des Gebietes bzw. außerhalb des Gebietes durch ge-
eignete Maßnahmen auszugleichen. 
 
Hierzu wird bei der Aufstellung eines Bauungsplanes Nr. 65.2 eine detail-
lierte Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erarbeitet, die sowohl den Ein-
griff beurteilt als auch Vorschläge für eine Reduzierung durch entspre-
chende Festsetzungen im Bebauungsplan unterbreiten wird. Auf der vor-
bereitenden Ebene des Flächennutzungsplanes wird anhand der Be-
standsaufnahme aus der Biotoptypenkartierung (Anlage 2) lediglich eine 
Grobabschätzung des entstehenden Eingriffes durchführen. Die Kompen-
sation im Plangebiet wird mittels Erfahrungswerten aus anderen Bauleit-
planverfahren geschätzt. Als Ergebnis wird aufgezeigt, ob und in welcher 
Größenordnung ein zusätzlicher Kompensationsbedarf besteht.  
 
Aus der folgenden Bestandsaufnahme und der Bestandsbeschreibung er-
geben sich die örtlich vorgefundenen Biotoptypen und deren Lage und 
Umfang im Plangebiet. Daran schließt sich die zuvor dargelegte Grobab-
schätzung an.  
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Bestandsaufnahme 

 
 

Quelle: Biotoptypenkartierung (Anlage 2) 
 
Bestandsbeschreibung 

 
Vorbemerkung 
Die Bestandsbeschreibung erfolgt auf der Basis der Biotoptypenkartierung 
aus dem Frühjahr/Sommer 2016, wie sie auch aus der vorstehenden Dar-
stellung ersichtlich ist. 
 
Biotoptyp (GW) = Sonstige Weidefläche 
Der Großteil der Planfläche besteht aus mit Pferden  
beweidetem Grünland. 
 
Biotoptyp (GI) = Artenarmes Intensivgrünland) 
Im Süden der Planfläche liegt eine Grünlandfläche,  
die intensiv bearbeitet wird. 
 
Biotoptyp (FGR) = Nährstoffreicher Graben 
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Entlang der Grenzen des Plangebietes verlaufen im Plangebiet im Westen 
und Nordosten zwei nährstoffreiche Gräben. 
 
Biotoptyp (GW/UR) = Sonstige Weidefläche/Ruderalflur 
Im Südwesten des Plangebietes befindet sich eine beweidete Grünland-
fläche, die der Sukzession unterliegt. 
 
Biotoptyp (UR) = Ruderalflur 
Im Norden des Plangebietes befindet sich ein kleiner Bereich, der nicht 
genutzt werden und damit der Sukzession unterliegt. 
 
Biotoptyp (BR) = Sonstiges Gebüsch 
Ebenfalls im Norden des Plangebietes befindet sich am Rande der  
Planfläche ein kleines Gebüsch an einem Graben. 
 
Biotoptyp (GRA) = Artenarmer Scherrasen 
Unter diesen Biotoptyp fallen häufig betretene Rasenwege und ähnliche 
Rasenflächen, hier eine kleine Fläche im Westen des Plangebietes. 
 
Eingriffsbilanzierung 
 
Vorbemerkung 
Die Eingriffsbilanzierung erfolgt auf der Basis der „Arbeitshilfe zur Ermitt-
lung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ des 
Niedersächsischen Städtetages 2013. 
 
Für die Bezeichnung der Biotoptypen bildet der „Kartierschlüssel für Bio-
toptypen in Niedersachsen“, bearbeitet von O. v. Drachenfels, die Grund-
lage. 
 
Wie bereits dargelegt, kann auf der Flächennutzungsplanebene nur eine 
Grobbilanzierung erfolgen, da die weiteren Details zum Umfang des Ein-
griffes und der möglichen Plangebietskompensation erst auf der Ebene 
des Bebauungsplanes erfolgen kann. 
 
Grobbilanzierung  
 
Der Geltungsbereich der Planung beschränkt sich auf Weideflächen in ei-
ner Größe von rd. 4,94 ha. Ein Großteil der Fläche ist den Biotoptypen 
(GW) und (GI) zuzuordnen, diesen wird der Wertfaktor 2 zugeordnet. Dem 
Biotoptyp (GW/UR) wird der Wertfaktor 2,5, dem Biotoptyp (GRA) der 
Wertfaktor 1, den Biotoptypen (FGR) und (UR) der Wertfaktor 3 und dem 
Biotoptyp (BR) der Wertfaktor 2 zugeordnet. 
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Daraus resultiert ein Flächeneingriffswert von  
 
44.700 m² x 2 WF = 89.400 Werteinheiten (GW) und (GI) 
2.520 m² x 2,5 WF = 6.300 Werteinheiten (GW/UR) 
70 m² x 1 WF = 70 Werteinheiten (GRA) 
1.730 m² x 3 WF = 5.190 Werteinheiten (FGR) und (UR) 
380 m² x 2 WF = 760 Werteinheiten (BR) 
 
Der Eingriffswert beläuft sich somit auf 101.720 Werteinheiten. 
 
Aus Erfahrungswerten kann insgesamt von einer Versiegelungsquote von 
rd. 50 % ausgegangen werden. 
 
Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Kompensation im Plangebiet von 
49.400 m² x 50 % = 24.700 m² 
 
Der Wert der unversiegelten Flächen kann mit einem Wertfaktor von 1,5 
Werteinheiten berücksichtigt werden. Die voraussichtliche Kompensation 
im Plangebiet beträgt somit 37.050 Werteinheiten. 
 
Die weiteren 50 % werden versiegelt. Hier ist ein Wertfaktor von 0 Wert-
einheiten anzusetzen.  

 
Somit ergibt sich: 
 
 101.720 WE (Eingriffswert) 
 – 37.050 WE (Interne Kompensation) 
 = 64.670 WE (Kompensationsdefizit) 
 
Das geschätzte Kompensationsdefizit beträgt 64.670 Werteinheiten. 
 
Sollte dieser Wert komplett auszugleichen sein, müsste extern bei einer 
Flächenaufwertung um 2 Faktoren eine Fläche von 64.760 WE dividiert 
durch 2 WF = 32.335 qm bereitgestellt werden. Das entspricht ca. 3,23 ha. 
 
Bei einer Flächenaufwertung um einen Faktor ist eine Fläche von 64.760 
m² bereitzustellen, dies entspricht ca. 6,48 ha. Bei der Wahl einer anderen 
Ausgleichsfläche mit einem anderen festgesetzten Aufwertungsfaktor 
ergibt sich für den Ausgleich eine dementsprechende Fläche. 
 
Der Stadt Meppen stehen in sogenannten Flächenpools verschiedene 
Flächen für einen Ausgleich zur Verfügung. So ist z. B. im Flächenpool 
Holthausen der komplette Ausgleich möglich. Hier stehen in Absprache 
mit der Unteren Naturschutzbehörde bei einer Aufwertung um 2 Wertfakto-
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ren noch 75.198 WE zur Verfügung. Im vorliegenden Fall könnten 64.760 
WE daraus angerechnet werden.  
Die vorstehende Grobbilanzierung zeigt die Eingriffsgrößenordnung auf 
und bestätigt die Aussagen der Planung, dass der entstehende Eingriff in 
den Naturhaushalt ausgleichbar ist.  
Die angesprochene Fläche für den Ausgleich und ihre Verfügbarkeit ist 
aus den nachfolgenden Übersichten erkenntlich: 
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B 2.3.1 Allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen 



59 
 

Begründung 116. Änderung des Flächennutzungsplanes – Wohnbauflächen Kuhweide 
 

 
Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich 
hinsichtlich der umweltbezogenen Zielvorstellungen Anforderungen auf-
grund der erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen in folgenden Teil-
bereichen: 

• Abschätzung Verkehrsimmissionen (Mensch) 

• Ausgleich der Verluste von Teillebensräumen (Flora und Fauna) 

• Aufrechterhaltung der Versickerungsfähigkeit des Bodens sowie Be-
schränkung des Bodenverlustes (Boden). 

 
 
B 2.3.2 Schutzgut Mensch 
 

Die Ausführungen zum Schall- und Immissionsschutz unter Ziffer A 8 im 
Teil A zeigen auf, dass aus Immissionsschutzgründen einer Ausweisung 
als Wohnbaufläche nichts entgegensteht. Dem Schutzgut Mensch ist da-
her ausreichend Rechnung getragen worden. 
 
Unvermeidbare Belastungen 
Wie beschrieben, werden in dem Plangebiet keine unzulässigen Geräu-
schimmissionen zu erwarten sein. Gleichwohl werden im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes die Empfehlungen aus der schalltech-
nischen Untersuchung berücksichtigt und entsprechende Festsetzungen 
getroffen. Eine Standortalternative steht nicht zur Verfügung. Siehe hier 
auch folgende Ziffer B 2.4. Auf der Flächennutzungsplanebene ergeben 
sich keine Handlungserfordernisse. 
 
 

B 2.3.3 Schutzgut Flora und Fauna 
 

Dem Schutz von Tieren und Pflanzen als Bestandteil des Naturhaushaltes 
in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt soll auf der 
Grundlage des Fachbeitrages zur Eingriffsregelung und der vorgeschla-
genen Maßnahmen aus der saP im Bebauungsplan durch verschiedene 
Festsetzungen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich der Umwelt-
auswirkungen erfolgen. 
 
Unvermeidbare Belastungen 
Die Versiegelung des Bodens und die damit verbundene Reduzierung von 
Lebensräumen in extensiv genutztem Weideland durch die geplante 
Wohngebietsausweisung ist unvermeidbar, da Standortalternativen hinrei-
chend geprüft worden sind. 
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B 2.3.4 Schutzgut Boden 
 

Auf die mit der Bodenversiegelung verbundenen Kompensationserforder-
nisse sollte der nachfolgende Bebauungsplan auf der Grundlage der Er-
mittlung und Bilanzierung des Eingriffes in den Naturhaushalt mit einer ex-
terner Kompensation reagieren. Eine Reduzierung der Grundflächenzahl 
wird nicht vorgeschlagen, da ansonsten die Gesamtfläche und damit der 
Flächenverbrauch bei dem prognostizierten Wohnbauflächenbedarf insbe-
sondere an möglicher versiegelter Grundstücksfläche steigen würde.  
 
Unvermeidbare Belastungen 
Eine Bebauung und damit anteilige Versiegelung der Böden ist an dieser 
Stelle unvermeidbar. Standortalternativen sind geprüft worden und hätten 
insgesamt keinen geringeren Eingriff in die Natur und Landschaft nach 
sich gezogen. Siehe hier auch folgende Ziffer B 2.4. 

 
 
B 2.3.5 Schutzgut Wasser 

 
Auf die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser kann im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplanes auf der Grundlage des Oberflä-
chenwasserbewirtschaftungskonzeptes mit Festsetzungen zur Verbesse-
rung der Versickerung und Rückhaltung des Oberflächenwassers reagiert 
werden. Auf der Flächennutzungsplanebene ergeben sich keine Hand-
lungserfordernisse. 
 
Unvermeidbare Belastungen 
Die Überbauung und damit auch Versiegelung der Böden im Plangebiet ist 
unvermeidbar, da Standortalternativen im Rahmen der vorliegenden Ände-
rung zum Flächennutzungsplan ausreichend geprüft worden sind. Siehe 
hier auch folgende Ziffer B 2.4. 
 

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 

Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung werden die planungs-
rechtlichen Grundlagen für die Erweiterung des Wohngebietes Kuhweide 
mit einer Größe von ca. 4,94 ha geschaffen.  
 
Wie bereits unter A5 „Planungserfordernis, Standortdiskussion“ detailliert 
ausgeführt, hat sich die Stadt Meppen im Vorfeld mit den Entwicklungs-
möglichkeiten in der Kernstadt auseinandergesetzt. Dabei sind auch Ver-
dichtungsbereiche, evtl. Leerstände und Brachflächen sowie Innenverdich-
tungspotenziale in die Prüfung einbezogen und die Vorgaben des Stadt-
entwicklungskonzeptes 2011 „Wohnen“ und der Fortschreibung des 
Stadtentwicklungskonzeptes 2016 beachtet worden. Im Ergebnis hat sich 
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das Plangebiet im Anschluss an die bereits vorhandene Bebauung am 
Bramweg im Stadtteil Kuhweide für eine weitere Wohnbauflächendarstel-
lung als die geeignetste Fläche herausgestellt. Die Fläche ist unbebaut 
und wird zurzeit extensiv als Weideland für den Ferienhof Brüning genutzt. 
Außerdem ist sie verfügbar. Eine Bebauung dieser Fläche bedeutet daher 
einen geringen Eingriff in die Natur und Landschaft, der unter diesen Ge-
sichtspunkten als vertretbar angesehen wird.  
 
Auf der Bebauungsplanebene sind die Umweltbelange im Detail abzuar-
beiten zu prüfen.  
 

 
B 3. Zusätzliche Angaben 
 
 
B 3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 
 

Es ist schalltechnisch untersucht worden, ob durch die bestehende Straße 
unzulässige Verkehrslärmeinwirkungen im Sinne des Beiblattes 1 zur DIN 
18005-1 hervorgerufen werden. Die vorliegenden Berechnungen haben 
ergeben, dass innerhalb des Plangebietes Überschreitungen der schall-
technischen Orientierungswerte zu erwarten sind. Daher sind im nachfol-
genden Bebauungsplan ergänzende passive Schallschutzmaßnahmen 
durch Definition der Lärmpegelbereiche im Sinne der DIN 4109 unter Zu-
grundelegung des maßgeblichen Außenlärmpegels durch die Verkehrs-
lärmeinwirkungen festzusetzen. 
 
Auf der nachfolgenden Bebauungsplanebene wird zur Beurteilung der 
Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft eine landschaftspflegeri-
sche Stellungnahme zur Eingriffsregelung erstellt, die fachlich auf den 
Landschaftsplan (2013) zurückgreift und sich in der Bilanzierung auf die 
„Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ des 
Niedersächsischen Städtetages stützt. 
 
Auf der Flächennutzungsplanebene können nur grobe Aussagen zur In-
tensität des Eingriffes in die Natur und Landschaft und es kann nur eine 
grobe Beurteilung der betroffenen Umweltbelange erfolgen. Soweit zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt möglich, sind die Aussagen aus den vorstehen-
den Ziffern des Teiles B der Begründung ersichtlich. 

 
 

B 3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring) 
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Die Überwachung (Monitoring) der Umweltbelange ist auf der Bebauungs-
planebene durchzuführen. Dabei ist auch die Art und Weise und der Um-
fang des Monitorings festzulegen.  

 
B 3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 

Durch die Wohnbauflächendarstellung soll die zurzeit landwirtschaftlich 
extensiv als Weide genutzte Fläche einer Bebauung zugeführt werden. 
Bei der Prüfung der Entwicklungsmöglichkeiten sind auch Verdichtungsbe-
reiche, evtl. Leerstände und Brachflächen sowie Innenverdichtungspoten-
tiale überprüft worden. Dabei sind auch die Aussagen des Stadtentwick-
lungskonzeptes 2011 „Wohnen“ und der Fortschreibung des Stadtentwick-
lungskonzeptes aus dem Jahr 2016 eingeflossen. Die Fläche des Plange-
bietes hat sich auch unter Berücksichtigung der Belange von Natur und 
Landschaft sowie der Umwelt als die geeignetste herausgestellt. Auf der 
Bebauungsplanebene soll eine Bebauung festgesetzt werden, die sich an 
der Bauweise der Nachbarschaft orientiert. 
 
Das Plangebiet wird über die vorhandenen städtischen Straßen Bramweg 
und Nödiker Straße an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen. 
Die innere Erschließung des Geltungsbereiches regelt der Bebauungs-
plan. 
 
Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen, die mit der Planung 
vorbereitet werden, sind der Verlust von Boden und Bodenfunktionen 
durch Versiegelung, damit verbunden ein erhöhter Oberflächenwasserab-
fluss und eine verringerte Grundwasserneubildungsrate sowie die Verän-
derung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen zu nennen. 
 
Auf die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser kann im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplanes auf der Grundlage des Oberflä-
chenwasserbewirtschaftungskonzeptes mit Festsetzungen zur Verbesse-
rung der Versickerung und Rückhaltung des Oberflächenwassers reagiert 
werden. 
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung von 
anerkannten Beurteilungsmaßstäben bewertet. Maßnahmen zur Vermei-
dung, zur Minimierung und zum Ausgleich werden auf der Bebauungspla-
nebene dokumentiert. 
 
Die Belastung der hinzuziehenden Wohnbevölkerung durch Ver-
kehrsimmissionen der Nödiker Straße kann durch passiven Lärmschutz-
maßnahmen begegnet werden. 
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Die Belastung durch landwirtschaftliche Immissionen ist nicht zu erwarten. 
Die in der Nähe des Plangebietes befindlichen Hofstellen sind bereits jetzt 
durch vorhandene Wohnbebauung eingeschränkt.  
 
Ebenso lassen sich durch Festsetzungen im Bebauungsplan Beeinträchti-
gungen der Lebensräume für Tiere und Pflanzen sowie der Landschaft 
und des Landschaftsraumes reduzieren oder ausgleichen. Dies gilt eben-
so für den Verlust von Boden und Bodenfunktion. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die vorliegende Flächen-
nutzungsplanänderung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind. 
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TEIL C 
 

Verfahrensbegleitende Angaben 
 
C 1. Gesetzliche Grundlagen 
 

Für die Aufstellung dieser Flächennutzungsplanänderung bildet das Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414 ff.) die Grundlage.  
 
Darüber hinaus sind weitere Fachgesetze, Vorschriften und Richtlinien aus 
den diversen Bereichen und ihre Aussagen in die Planung eingeflossen. 
 
Für die Erarbeitung des Umweltberichtes – Teil B – sind außerdem ver-
schiedene Fachplanungen und deren Aussagen berücksichtigt. 
 
Auf die in der Begründung in den verschiedenen Ziffern diesbezüglich 
gemachten Ausführungen wird verwiesen. 
 
Die in der Begründung genannten Gesetze, Vorschriften und Richtlinien 
können bei Bedarf bei der Stadt Meppen – Fachbereich Stadtplanung – 
eingesehen werden. 
 

  



65 
 

Begründung 116. Änderung des Flächennutzungsplanes – Wohnbauflächen Kuhweide 
 

C 2. Verfahrensvermerke 
 

Aufgestellt: 
Stadt Meppen 

Fachbereich Stadtplanung 
Meppen, 09.06.2017 

 
 

gez. Giese 
…………………. 
(Diplomgeograf) 

 
Der Rat der Stadt Meppen hat die 116. Änderung zum Flächennutzungs-
plan nebst Begründung einschließlich des Umweltberichtes in seiner Sit-
zung am 08.06.2017 beschlossen. 
 
Meppen, 09.06.2017 

 
Stadt Meppen 

 
   L.S.  gez. Helmut Knurbein 

……………….. 
(Bürgermeister) 
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Anlagen 
 
 
1. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
 
2. Biotoptypenkartierung 
 
3. Lärmtechnische Untersuchung 
 
4. Entwässerungskonzept 
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1 ALLGEMEIN 

1.1 Einleitung 

Der Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen war bereits im Reichsnaturschutzgesetz 
(1935) und in der Naturschutzverordnung (1936) verankert. Nach dem Grundgesetz 
galten diese als Landesrecht weiter. Um einer Rechtszersplitterung entgegenzuwirken, 
wurde das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verabschiedet, das am 24. Dezember 
1976 in seiner ursprünglichen Fassung in Kraft trat. Mit der Artenschutznovelle in 1987 
wurde der Vollzug des Artenschutzrechts verstärkt. Die zweite umfassende Änderung, 
die am 9. Mai 1998 in Kraft getreten ist, hat europäisches Artenschutzrecht umgesetzt 
und das nationale Recht entsprechend angepasst (LANA 2007). Mit dem „Ersten Gesetz 
zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetz“ vom 12. Dezember 2007 wurden die 
artenschutzrechtlichen Vorschriften in Deutschland infolge eines Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs vom 10.01.2006 (C-98/03) geändert.  

Mit der „Föderalismusreform“ vom September 2006 wurde die Rahmengesetzgebung 
aufgehoben. Damit hat der Bund erstmals die Möglichkeit erhalten, das Naturschutzrecht 
in eigener Regie umfassend zu regeln. (Zuvor besaß der Bund hier nur 
Rahmenkompetenz, die ergänzende Regelungen der Länder erforderte.) Mit dem 
„neuen“ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (aktuelle Fassung) 
wird der Artenschutz bundeseinheitlich „abweichungsfest“ geregelt. Die Länder können 
bezüglich des Artenschutzes keine abweichenden Regelungen treffen.  

 

1.2 Anlass 

In der Stadt Meppen wird, auf Grund der aktuellen Nachfrage nach Wohngrundstücken, 
die Flächennutzungsplanänderung 116 notwendig, um die vorhandene Bebauung durch 
Einfamilien- und Doppelhäuser in südwestlicher Richtung bauleitplanerisch 
vorzubereiten.  

Gem. § 1 Abs. 3 BauGB haben die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. 

Bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren und dieser 
Bauleitplanverfahren müssen die Artenschutzbelange entsprechend den europäischen 
Bestimmungen geprüft werden. Aufgrund dessen ist nach Vorgabe der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland im Rahmen dieser Bauleitplanung eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (im Folgenden kurz saP genannt) 
durchzuführen.  

Die vorliegende saP ist ein gesonderter Fachbeitrag, bei dem ein fest umrissenes 
Artenspektrum über die allgemeine Eingriffsregelung hinaus einem besonderen 
Prüfprogramm, wie nachfolgend aufgeführt, unterzogen wird.  
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1.3 Aufgabe und Ziel 

In der vorliegenden saP werden: 

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezüglich der gemeinschaftlich 
geschützten Arten (alle heimischen europäischen Vogelarten, Arten des Anhang 
IV der FFH-RL (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie)), die durch das Vorhaben erfüllt 
werden können, ermittelt und dargestellt,  

 ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmeregelung 
gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft, d. h. es muss nachgewiesen werden, dass 
sich der Erhaltungszustand der Population der betroffenen Art nicht 
verschlechtern wird und dass bezüglich der Arten des Anhangs IV FFH-RL der 
günstige Erhaltungszustand der Populationen der Art gewahrt bleibt. 

1.4 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Die Stadt Meppen beabsichtigt die Erweiterung der Wohnbebauung im Süden der Stadt 
südwestlich des Bramwegs.  

Die Planfläche liegt angrenzend an die Nödiker Straße. Im Norden und Nordosten 
befinden sich weitere Wohngebiete und im Südwesten der Ferienhof Brüning. Südöstlich 
schließen sich Grünland- und Ackerflächen an. Die Lage der Planfläche ist dem 
Deckblatt zu entnehmen. 

Nach dem Umweltserver des NLWKN (http://www.umweltkarten-
niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/) befinden sich keine schutzwürdigen 
Gebiete im Bereich der Planfläche. Westlich des UG fließt die Ems zwischen Lingen und 
Meppen und in dem Bereich befinden sich mehrere Schutzgebiete. Zum einen ist dies 
das Landschaftsschutzgebiet „Emstal“ in einer Entfernung von rund 600 m, welches als 
ein für Gastvögel wertvoller Bereich mit vorläufig nationalem Status gewertet wird. Zum 
anderen liegt entlang der Ems das FFH-Gebiet „Ems“ (EU-Kennzahl 2809-331) mit einer 
Entfernung von circa 1,5 km zur Planfläche. In rund 1,6 km zur Planfläche, auch an der 
Ems gelegen, befindet sich das Naturschutzgebiet Meppener Kuhweide, welches ein für 
Brutvögel wertvoller Bereich mit offenem Status ist. 
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2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den 
Menschen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche 
Vorschriften erlassen worden. Das BNatSchG unterscheidet in § 7 Abs. 2 Nr. 13 
„besonders geschützte Arten“ und in Nr. 14 „streng geschützte Arten“, die dem 
gesetzlichen Schutz unterliegen. 

Als besonders geschützte Arten gelten:  

 Arten der Anhänge A und B der EG – Artenschutzverordnung (EG-VO) 

 Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie alle europäischen Vogelarten nach 
Art. 1 der Vogelschutz- Richtlinie (VSch-RL)  

 Arten der Anlage 1, die in Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
mit einem Kreuz gekennzeichnet sind 

Als streng geschützte Arten gelten: 

 Arten des Anhangs A der EG – Artenschutzverordnung (EG-VO) 

 Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

 Arten der Anlage 1, die in Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
mit einem Kreuz gekennzeichnet sind.  

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-RL - sowie in den Artikeln 5, 7 
und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 30. November 2009 - Vogelschutz-Richtlinie 
VSch-RL - verankert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in 
den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG umgesetzt.  

Die für diese saP maßgeblichen Verbotstatbestände („Zugriffverbote“) sind in 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG normiert. Danach ist es grundsätzlich „verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt  vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

3.  Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 
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4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte 
zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote).“ 

Für Eingriffe in den Naturhaushalt, die nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
gemäß § 15 BNatSchG zulässig sind, enthält § 44 Abs. 5 BNatSchG Einschränkungen 
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände: 

„(5)  Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5. Sind in Anhang IV 
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische 
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 
Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 
Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 
Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild 
lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere 
besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 
eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote vor.“ 

Entsprechend der obigen Ausführung gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei 
nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die 
in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tierarten, für alle europäischen Vogelarten sowie 
für solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind.  
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3 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Die Begriffsbestimmungen und die fachliche Auslegung der Verbotstatbestände der 
nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf die vorgeschlagenen Definitionen im 
Zusammenhang mit den Grundtatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG der Bund/ 
Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA), stA 
„Arten- und Biotopschutz“ (September 2009).  

Entsprechend ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes „immer dann 
anzunehmen, wenn sich als Folge der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg 
der lokalen Population signifikant und nachhaltig verringert. Bei häufigen und weit 
verbreiteten Arten führen kleinräumige Störungen einzelner Individuen im Regelfall nicht 
zu einem Verstoß gegen das Störungsverbot. Störungen an den Populationszentren 
können aber auch bei häufigeren Arten zur Überwindung der Erheblichkeitsschwelle 
führen. Demgegenüber kann bei landesweit seltenen Arten mit geringen 
Populationsgrößen eine signifikante Verschlechterung bereits dann vorliegen, wenn die 
Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruterfolg oder die Überlebenschancen einzelner Individuen 
beeinträchtigt oder gefährdet werden.“ 

 

 

4 METHODISCHES VORGEHEN 

4.1 Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 BNatSchG 

Gegenstand der saP sind Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und europäische 
Vogelarten, deren Anwesenheit im UG nicht von vorneherein ausgeschlossen werden 
kann. Somit können in einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) die Arten von einer 
weiteren Prüfung ausgeschlossen werden, die aufgrund vorliegender Daten 
(Verbreitungskarten, Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng 
geschützten Arten (THEUNERT 2008a und 2008b)), eigener Erfahrungen/ Kenntnisse 
und dem Wissenstand der Mitarbeiter des Planungsbüros regionalplan & uvp als nicht 
relevant für das Vorhabengebiet identifiziert werden können. 

In einem weiteren Schritt wird durch Bestandsaufnahmen die einzelartenbezogene 
Bestandssituation im Wirkraum des Vorhabens erhoben. Auf Basis dieser 
Untersuchungen können dann die Arten identifiziert werden, die vom Vorhaben 
tatsächlich betroffen sind bzw. betroffen sein können. Auf Grund der Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der Relevanzprüfung nochmals auf Plausibilität 
zu kontrollieren.  

In die Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, werden 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen zur Wahrung 
der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität einbezogen. 

Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an. Sie 
führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit 
abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf 
geschützte Arten erfolgt (z. B. Anbringen von Fledermaus-Überflughilfen). 
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Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität („CEF-
Maßnahmen“ - continuous ecological functionality-measures im Guidance document der 
EU-KOMMISSION (Hrsg. 2007)) setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der 
geschützten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen 
Lebensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
zu erhalten. Dabei muss die Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein. CEF- 
Maßnahmen müssen den Charakter kompensatorischer Vermeidungsmaßnahmen (die 
in der Eingriffsregelung i. d. R. Ausgleichsmaßnahmen darstellen) besitzen und einen 
unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen lassen, z. B. in Form 
einer Vergrößerung eines Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter 
funktioneller Beziehung zu diesem. 

Werden trotz der Durchführung von Vorkehrungen zur Vermeidung Verbotstatbestände 
erfüllt, so dienen Kompensationsmaßnahmen (FCS- Maßnahmen) dem Erhalt des 
derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art. Diese Maßnahmen 
müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erfordernissen der 
jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, d. h. sie sind an die 
jeweilige Art und an die Funktionalität auszurichten. Auch hinsichtlich der zeitlichen 
Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke entsteht, in der eine irreversible 
Schwächung der Population zu befürchten ist. 

 

 

5 DATENGRUNDLAGE 

Als Datengrundlage für die saP dienen folgende Veröffentlichungen: 

 Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten; Teil 
A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze sowie Teil B: Wirbellose Tiere mit Stand vom 1. 
November 2008 (THEUNERT 2008a und 2008b) 

 Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) 

 Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands; Band 1: 
Wirbeltiere (BfN 2009) 

 Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015) 

 Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere Deutschlands (MEINIG et al. 
2008) 

 Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands (LUDWIG & SCHNITTLER 1996) 

 Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen (RIEKEN et al. 2006) 

 Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und 
Bremen (GARVE 2004) 

 Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & 
NIPKOW 2015) 
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 Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten 
(HECKENROTH 1993) 

 Rote Liste der Libellen Niedersachsens und Bremen (ALTMÜLLER & 
CLAUSNITZER 2010) 

 Rote Liste der gefährdeten Amphibien und Reptilien in Niedersachsen und 
Bremen (PODLOUCKY et al. 1994) 

 Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Heuschrecken (GREIN 
2005)  

 Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Großschmetterlinge (LOBENSTEIN 
2004) 

 Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Webspinnen (FINCH 
2004) 

 Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Sandlaufkäfer und 
Laufkäfer (AßMANN et al. 2003) 

 Rote Liste der in Niederachsen und Bremen gefährdeten Wasserkäfer (HAASE 
1996) 

 Rote Liste und Gesamtartenliste der Flechten in Niedersachsen und Bremen 
(HAUCK & DE BRUYN 2010) 

 Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981 – 1995 und des Landes Bremen 
(HECKENROTH & LASKE 1997) 

 Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005 – 2008 (KRÜGER et al. 
2014) 

 Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen (MELTER & SCHREIBER 
2000) 

 Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas (DIETZ et al. 2007) 

 Zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen (PODLOUCKY et 
al. 1991) 

 Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen 
(GARVE 2007) 

 Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-RL in Deutschland (PETERSEN et 
al. 2003 und 2004) 

 Fauna der Heuschrecken (Ensifera & Caelifera) in Niedersachsen (GREIN 2010) 

 Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen (NLWKN (Hrsg.) Online im 
Internet) 
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6 WIRKFAKTOREN  

Entsprechend der Beschreibung des Vorhabens werden für die artenschutzrechtliche 
Beurteilung folgende Wirkungen und Wirkzonen zu Grunde gelegt. 

Tabelle 1: Übersicht der allgemeinen Wirkfaktoren des Vorhabens 
Baubedingte Wirkungen 

 Temporärer Biotop- und Bodenverlust/ temporäre Beeinträchtigung von Wasser und Klima/ 
Luft durch Bauflächen/ Baustreifen (einschließlich temporäre Veränderung der 
Standortverhältnisse, der Bodenstruktur, visueller Wirkung) sowie 

 temporäre Lärm- und Schadstoffemissionen durch den Baubetrieb,  
 z. T. temporärer Verlust und Verstärkung der Zerschneidung faunistischer Funktionsräume 

und Funktionsbeziehungen. 

Anlagebedingte Wirkungen 

 Bodenverlust/ Beeinträchtigungen von Wasser und Klima/ Luft durch zusätzliche 
Versiegelung. 

 Bodenverlust/ Beeinträchtigungen von Wasser und Klima (Luft durch zusätzliche 
Überbauung und Strukturveränderung/ Veränderung des Wasserhaushaltes (unversiegelte 
Nebenanlagen: Dämme, Gräben etc.). 

 Biotopverlust durch zusätzliche Versiegelung und Überbauung/ Strukturveränderung. 
 Verlust faunistischer Funktionsräume und Funktionsbeziehungen durch zusätzliche 

Versiegelung/ Überbauung. 
 Zusätzliche Entwertung faunistischer Funktionsräume und Funktionsbeziehungen durch 

verstärkte visuelle Störreize (insbesondere Beleuchtung), Zerschneidungsverstärkung, 
Standortveränderung. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

 Veränderter Verkehrsfluss durch Ab- und Zulieferungsverkehr und damit mögliche Erhöhung 
der Barrierewirkung durch weiter verringerte Querpassierbarkeit. 

 Abgeänderte/ verstärkte Lärm- und Schadstoffemissionen durch den veränderten 
Verkehrsfluss. 

 Ggf. erhöhte Kollisionsgefahr. 
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7 RELEVANZPRÜFUNG 

Auf der Ebene der Bauleitplanung sind prinzipiell alle im Land Niedersachsen 
vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL und alle im Land Niedersachsen 
vorkommenden europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der VSch-RL 
betrachtungsrelevant. Dieses umfangreiche Artenspektrum soll im Rahmen der 
Relevanzprüfung zunächst auf die Arten reduziert werden, die unter Beachtung der 
Lebensraumansprüche im Untersuchungsraum vorkommen können und für die eine 
Beeinträchtigung im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch 
Wirkungen des Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.  

Entsprechend der Verbreitungskarten, sonstiger Literatur (siehe Datengrundlage) sowie 
der eigenen Erfahrungen und Kenntnissen über den Planungsraum sind Vorkommen 
betrachtungsrelevanter Arten im Wesentlichen aus der Gruppe der Brutvögel und 
Fledermäuse denkbar.  

Somit werden Bestandserhebungen für die oben genannten Artengruppen durchgeführt. 
Auf das Vorkommen weiterer streng geschützter Arten aus den anderen Artengruppen 
und auf das Vorkommen von Lebensraumtypen wird bei den Begehungen geachtet.  

Die Dokumentation der Relevanzprüfung erfolgt in tabellarischer Form: 

Die Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums bauen auf die Hinweise 
zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung in der Straßenplanung (Fassung mit Stand 03/2011) der Obersten Baubehörde 
im Bayrischen Staatsministerium auf.  

Die Kürzel der Spalten am Tabellenanfang haben folgende Bedeutung: 

V: Verbreitungsgebiet 

X =  Das Vorhaben liegt innerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art 
in Niedersachsen oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in 
Niedersachsen vorhanden (k.A.). 

0 = Das Vorhaben liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art 
in Niedersachsen. 

L: Lebensraum 

X = Der erforderliche Lebensraum/ die spezifischen Habitatansprüche der Art 
sind voraussichtlich erfüllt oder keine Angabe möglich (k.A.). 

 0 = Der erforderliche Lebensraum kommt nicht vor bzw. die spezifischen  
  Habitatansprüche der Art sind mit Sicherheit nicht erfüllt.  

E: Empfindlichkeit der Art gegenüber den Wirkungen 

 X = Die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist gegeben bzw. nicht   
  auszuschließen. 

0 =  Die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist projektspezifisch so gering, dass 
mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen ist, dass keine 
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Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i. d. R. nur weit 
verbreitete, ungefährdete Arten).  

Arten, bei denen die Kategorie V (Verbreitungsgebiet) mit „0“ bewertet wurde, sind als 
nicht betrachtungsrelevant identifiziert und können damit von den weiteren Prüfschritten 
ausgeschlossen werden.  

Für alle weiteren Arten werden die Kategorien „Lebensraum“ und „Empfindlichkeit“ 
abgeprüft. Arten, bei denen die Kategorie „Lebensraum“ mit „0“ bewertet wurde, sind als 
nicht betrachtungsrelevant identifiziert und können damit von den weiteren Prüfschritten 
ausgeschlossen werden. 

Bei den Arten, wo der erforderliche Lebensraum bzw. die spezifischen Habitatansprüche 
voraussichtlich erfüllt sind oder keine Angaben möglich sind und die Empfindlichkeit 
gegenüber den Wirkungen des geplanten Vorhabens gegeben sind bzw. nicht 
auszuschließen sind, erfolgt die Betrachtung der möglichen Betroffenheit Art für Art. 
Entsprechend werden diese Arten der weiteren saP zu Grunde gelegt. 

 

7.1 Arten des Anhang IV der FFH-RL 

Tierarten: 

Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

   Säugetiere ohne Fledermäuse    

X 0  Biber Castor fiber 0 V x 

0   Birkenmaus Sicista betulina G 1 x 

0   Braunbär Ursus arctos 0 0 x 

0   Europäischer Nerz Mustela lutreola 0 0  

0   Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 x 

X 0  Fischotter Lutra lutra 1 3 x 

0   Großer Tümmler Tursiops truncatus 1 0 x 

0   Haselmaus Muscardinus avellanarius R G x 

0   Luchs Lynx lynx 0 2 x 

0   Schweinswal Phocoena phocoena 1 2 x 

0   Wildkatze Felis silvestris 2 3 x 

0   Wisent Bison bonasus 0 0 x 

X 0  Wolf Canis lupus 
0 1 

x 

 

   Fische     

0   Nordseeschnäpel Coregonus oxyrhynchus 0 0 x 

0   Stör Acipenser sturio 0 0 x 

   Libellen     

0   Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 2 G x 
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Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

0   Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons R 1 x 

0   Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis R 1 x 

0   Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 2 x 

0   Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia  3 2 x 

0   Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 1 1 x 

0   Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 1 2 x 

   Käfer     

0   Grubenlaufkäfer Carabus variolosus 0 1 x 

0   Heldbock Cerambyx cerdo  1 x 

0   Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

0   Schmalb. Breitflügel- Tauchkäfer Graphoderus bilineatus 0 1 x 

0   Eremit Osmoderma eremita  2 x 

   Tagfalter     

0   Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 1 1 x 

0   Eschen- Scheckenfalter  Euphydryas maturna 0 1 x 

0   Schwarzfleckiger 
Ameisenbläuling  

Maculinea arion 
1 2 x 

0   Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous 
1 3 x 

0   Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea teleius  
0 2 x 

0   Großer Feuerfalter Lycaena dispar 0 2 x 

0   Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 0 1 x 

0   Schwarzer Apollofalter Parnassius mnemosyne 0 1 x 

   Nachtfalter     

0   Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 2 V x 

   Schnecken     

0   Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus  1 x 

   Muscheln     

0   Bachmuschel Unio crassus  1 x 

Gefäßpflanzen: 

Kategorie      

V L E Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg 

0   Kriechender Sellerie Apium repens 1 1 x 

0   Einfache Mondraute Botrychium simplex 0 2 x 

0   Frauenschuh Cypripedium calceolus 2 3 x 

0   Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 0 2 x 

0   Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x 
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Kategorie      

V L E Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg 

X 0  Froschkraut Luronium natans 2 2 x 

0   Schierling- Wasserfenchel Oenanthe conioides 1 1 x 

0   Moor- Steinbrech Saxifraga hirculus 0 1 x 

0   Vorblattloses Leinblatt Thesium ebracteatum 1 1 x 

0   Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R  x 
LEGENDE   

  
RL D Rote Liste Deutschland 
RL Nds Rote Liste Niedersachsen 
 Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 
 0 Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 
 1 Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 
 2 Stark gefährdet 
 3 Gefährdet 
 G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
 R Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 
 V Vorwarnliste 
 D Daten unzureichend 
 * Keine Gefährdung/ ungefährdet 
  Nicht bewertet/ keine Rote Liste vorhanden 
 N erst nach Veröffentlichung der Roten Liste nachgewiesen (Status unbekannt) 
   
sg x = streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
   

 

 

7.2 Regelmäßige Gastvögel Niedersachsens nach Art. 4 Abs. 1 und 2 der EU-
Vogelschutzrichtlinie 

Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

X X 0 Austernfischer  Haematopus ostralegus Zug 

X X 0 Baumfalke  Falco subbuteo Zug 

X 0  Bekassine  Gallinago gallinago Zug 

0   Bergente  Aythya marila Zug 

X 0  Blässgans  Anser albifrons Zug 

X X 0 Blässhuhn  Fulica atra Zug 

X 0  Blaukehlchen  Luscinia svecica Anh I 

0   Brachpieper   Anthus campestris Anh I 

X 0  Brandgans  Tadorna tadorna Zug 

0   Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis Anh I 

X X 0 Braunkehlchen  Saxicola rubetra Zug 

X 0  Bruchwasserläufer Tringa glareola Anh I 

0   Drosselrohrsänger  Acrocephalus arundinaceus Zug 
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Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

X 0  Dunkler Wasserläufer  Tringa erythropus Zug 

0   Eiderente  Somateria mollissima Zug 

X X 0 Eisvogel Alcedo atthis Anh I 

X X 0 Feldlerche  Alauda arvensis Zug 

X 0  Fischadler Pandion haliaetus Anh I 

X 0  Flussregenpfeifer  Charadrius dubius Zug 

0   Flussseeschwalbe Sterna hirundo Anh I 

X 0  Flussuferläufer  Actitis hypoleucos Zug 

X 0  Gänsesäger  Mergus merganser Zug 

X X 0 Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus Zug 

X 0  Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria Anh I 

0   Grauammer  Emberiza calandra Zug 

X 0  Graugans  Anser anser Zug 

X X 0 Graureiher  Ardea cinerea Zug 

X X 0 Großer Brachvogel  Numenius arquata Zug 

X 0  Grünschenkel  Tringa nebularia Zug 

X 0  Haubentaucher  Podiceps cristatus Zug 

X 0  Heidelerche Lullula arborea Anh I 

X X 0 Heringsmöwe  Larus fuscus Zug 

X 0  Höckerschwan  Cygnus olor Zug 

X 0  Kampfläufer Philomachus pugnax Anh I 

X 0  Kanadagans  Branta canadensis Zug 

X X 0 Kiebitz  Vanellus vanellus Zug 

0   Kiebitzregenpfeifer  Pluvialis squatarola Zug 

X 0  Kleinspecht  Dryobates minor Zug 

X 0  Knäkente  Anas querquedula Zug 

0   Knutt  Calidris canutus Zug 

0   Kolbenente  Netta rufina Zug 

X 0  Kormoran  Phalacrocorax carbo Zug 

X 0  Kornweihe Circus cyaneus Anh I 

X 0  Kranich Grus grus Anh I 

X 0  Krickente  Anas crecca Zug 

0   Kurzschnabelgans  Anser brachyrhynchus Zug 

0   Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea Anh I 

X X 0 Lachmöwe  Larus ridibundus Zug 

X 0  Löffelente  Anas clypeata Zug 

0   Löffler Platalea leucorodia Anh I 

0   Mantelmöwe  Larus marinus Zug 

X 0  Merlin Falco columbarius Anh I 
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Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

0   Mittelsäger  Mergus serrator Zug 

X 0  Nachtigall  Luscinia megarhynchos Zug 

X X 0 Neuntöter Lanius collurio Anh I 

0   Ohrentaucher Podiceps auritus Anh I 

0   Ortolan Emberiza hortulana Anh I 

X 0  Pfeifente  Anas penelope Zug 

0   Pfuhlschnepfe Limosa lapponica Anh I 

X 0  Pirol  Oriolus oriolus Zug 

0   Prachttaucher Gavia arctica Anh I 

X 0  Raubwürger  Lanius excubitor Zug 

X 0  Raufußkauz Aegolius funereus Anh I 

0   Regenbrachvogel  Numenius phaeopus Zug 

X 0  Reiherente  Aythya fuligula Zug 

0   Ringelgans  Branta bernicla Zug 

X 0  Rohrdommel Botaurus stellaris Anh I 

0   Rohrschwirl  Locustella luscinioides Zug 

X 0  Rohrweihe Circus aeruginosus Anh I 

0   Rothalstaucher  Podiceps grisegena Zug 

0   Rotkehlpieper Anthus cervinus Anh I 

X 0  Rotmilan Milvus milvus Anh I 

X 0  Rotschenkel  Tringa totanus Zug 

X 0  Saatgans  Anser fabalis Zug 

X X 0 Saatkrähe  Corvus frugilegus Zug 

0   Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta Anh I 

0   Sanderling  Calidris alba Zug 

0   Sandregenpfeifer  Charadrius hiaticula Zug 

X X 0 Schafstelze  Motacilla flava Zug 

0   Schellente  Bucephala clangula Zug 

X 0  Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus Zug 

X 0  Schnatterente  Anas strepera Zug 

X 0  Schwarzhalstaucher  Podiceps nigricollis Zug 

X X 0 Schwarzkehlchen  Saxicola rubicola Zug 

0   Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus Anh I 

X 0  Schwarzmilan Milvus migrans Anh I 

0   Schwarzstorch Ciconia nigra Anh I 

0   Seeadler Haliaeetus albicilla Anh I 

0   Seeregenpfeifer  Charadrius alexandrinus Zug 

0   Sichelstrandläufer  Calidris ferruginea Zug 

X X 0 Silbermöwe  Larus argentatus Zug 
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Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

X X 0 Silberreiher Casmerodius albus Anh I 

X 0  Singschwan Cygnus cygnus Anh I 

0   Sperbergrasmücke Sylvia nisoria Anh I 

X 0  Spießente  Anas acuta Zug 

X X 0 Steinschmätzer  Oenanthe oenanthe Zug 

0   Steinwälzer  Arenaria interpres Zug 

0   Sterntaucher Gavia stellata Anh I 

X X 0 Stockente  Anas platyrhynchos Zug 

X X 0 Sturmmöwe  Larus canus Zug 

X 0  Sumpfohreule Asio flammeus Anh I 

X 0  Tafelente  Aythya ferina Zug 

X 0  Teichrohrsänger  Acrocephalus scirpaceus Zug 

0   Trauerseeschwalbe Chlidonias niger Anh I 

0   Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana Anh I 

X 0  Uferschnepfe  Limosa limosa Zug 

X 0  Uferschwalbe  Riparia riparia Zug 

X X 0 Wachtel  Coturnix coturnix Zug 

X 0  Wachtelkönig Crex crex Anh I 

X 0  Waldschnepfe  Scolopax rusticola Zug 

X 0  Waldwasserläufer  Tringa ochropus Zug 

X 0  Wanderfalke Falco peregrinus Anh I 

X 0  Wasserralle  Rallus aquaticus Zug 

X 0  Weißstorch Ciconia ciconia Anh I 

X 0  Weißwangengans Branta leucopsis Anh I 

0   Wendehals  Jynx torquilla Zug 

X 0  Wespenbussard Pernis apivorus Anh I 

X 0  Wiesenweihe Circus pygargus Anh I 

X 0  Ziegenmelker Caprimulgus europaeus Anh I 

0   Zwergmöwe Hydrocoloeus minutus Anh I 

X 0  Zwergsäger Mergellus albellus Anh I 

0   Zwergschnäpper Ficedula parva Anh I 

X 0  Zwergschwan Cygnus bewickii Anh I 

0   Zwergseeschwalbe Sternula albifrons Anh I 

0   Zwergstrandläufer  Calidris minuta Zug 

X 0  Zwergtaucher  Tachybaptus ruficollis Zug 

LEGENDE   
 

 Gastvogelart nach EU-
Vogelschutzrichtlinie 

Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) Anh I 

  Art. 4 Abs. 2 (Zugvogelarten) Zug 

 



116. FNPÄ  & B-Plan 65.2 „südwestliche Erweiterung Kuhweide“  spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 19 von 60 

8 ERHEBUNG DER BESTANDSITUATION 

In diesem Kapitel werden Methode und Ergebnisse der für eine abschließende 
Bewertung der möglichen Betroffenheit europäischer Vogelarten bzw. streng 
geschützter Arten durchgeführten Bestandserhebungen dargestellt.  

8.1 Methodik der Bestandserfassung 

Als Untersuchungsraum wurde ein möglicher Wirkraum von ca. 75 m bis ca. 200 m um 
die Fläche der Flächennutzungsplanänderung  abgegrenzt. Die Lage und Abgrenzung 
der Planfläche können dem Deckblatt entnommen werden. Der Schwerpunkt der 
Bestandserfassungen lag bei den Gruppen Vögel und Fledermäuse, da in diesen 
Tiergruppen mit dem Vorkommen betrachtungsrelevanter Arten zu rechnen war (vgl. 
Relevanzprüfung). Darüber hinaus wurde im Rahmen der Begehungen allerdings auch 
auf das Vorkommen streng geschützter Arten aus anderen Tiergruppen geachtet. 

 

8.1.1 Brutvögel 

Die Erfassung der Brutvögel erfolgte im Rahmen von insgesamt 7 Begehungen von 
Ende März bis Mitte Juli 2016. Zwei dieser Kartierungen fanden in der Abend-/ 
Morgendämmerung statt um nachtaktive Arten wie z. B. die potenziell vorkommenden 
Eulenarten (und Fledermäuse) zu registrieren.  

Die Termine der avifaunistischen Erfassungen mit jeweils einer kurzen 
Wetterbeschreibung werden im Folgenden aufgeführt: 

Tabelle 2: Wetterdaten der Erfassungstermine 

Datum Wetter Bemerkung 

22.03.2016 stark bewölkt, Schauer, 10°C, leichte Brise – schwache 
Brise (2 – 3 Bft)  

12.04.2016 sonnig - bewölkt, 17°C, leiser Zug (1 Bft)  

04.05.2016 sonnig – leicht bewölkt, 12,5°C, leiser Zug (1 Bft)  

26.05.2016 bedeckt, 20°C, leiser Zug – leichte Brise (1 – 2 Bft)  

15.06.2016 bedeckt, 14,5° - 15,5°C, leichte Brise – schwache Brise (2 - 
3 Bft)  

22.06.2016 sonnig, 19° - 24°C, Windstille – leiser Zug (0 – 1 Bft) Eulen/ Fledermäuse 

13.07.2016 sonnig – bedeckt, 12° - 19°C, leiser Zug – leichte Brise (1 – 
2 Bft) Fledermäuse 

 

Die Erfassung der Brutvögel erfolgte nach der halbquantitativen 
Revierkartierungsmethode (BIBBY et al. 1992, SÜDBECK et al. 2005). Alle in 
Niedersachsen und Deutschland gefährdeten Brutvögel (einschließlich Vorwarnliste) 
sowie alle streng geschützten Arten und Arten des Anhangs I der EU-
Vogelschutzrichtlinie wurden reviergenau erfasst. Die weiteren Arten wurden lediglich 
registriert, in einer Artenliste zusammengefasst und hinsichtlich ihres Status im UG 
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bewertet. Alle Feststellungen streng geschützter sowie gefährdeter Arten (Rote Liste 
Arten) wurden punktgenau in Feldkarten vermerkt. Die Kartierung erfolgte in der Regel in 
den Morgenstunden an niederschlagsfreien und windarmen Tagen bzw. u. a. für die 
Eulenerfassung in den Abend- und Nachtstunden. Darüber hinaus ergaben sich weitere 
Beobachtungen während der Erfassungen zu den anderen Artengruppen (z. B. 
Waldschnepfen während der Fledermauserfassungen). Bei manchen Arten kamen 
Klangattrappen zum Einsatz, sofern dies in den „Methodenstandards zur Erfassung der 
Brutvögel Deutschlands“ (SÜDBECK et al. 2005) für sinnvoll erachtet wird. In 
Ausnahmefällen wurden bereits einmalige Feststellungen revieranzeigender 
Verhaltensweisen (z. B. Reviergesang) außerhalb der Hauptdurchzugszeiten der 
jeweiligen Art als Brutverdacht, d. h. als mögliches Brutrevier gewertet (z. B. bei den 
nachtaktiven Eulenarten). 

 

8.2 Ergebnisse 

 

8.2.1 Vögel 

Alle im Zuge der Brutvogelerfassung 2016 im UG festgestellten Vogelarten werden in 
der folgenden Tabelle mit Angaben zur Gefährdung und Schutzstatus aufgelistet. 
Darüber hinaus wird der Status der jeweiligen Art im UG angegeben. 

Tabelle 3: Auflistung der erfassten Vogelarten (Bestandsaufnahme 2016) 
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  

D 
RL 
Nds 

RL 
W 

D 
AV 

EG 
AV 

VS 
RL 

Vorkommen/Status 
im Untersuchungs-
gebiet/ 
Bemerkungen 

Nilgans Alopochen aegyptiaca   -    NG 

Stockente Anas platyrhynchos * * *   ● GVA, BV 

Reiherente Aythya fuligula * * *   ● GVA, Ü 

Mäusebussard Buteo buteo * * *  A ● NG 

Baumfalke Falco subbuteo 3 3 *  A ● GVA, NG 

Austernfischer Haematopus ostralegus * * *   ● GVA, Ü, BV 

Kiebitz Vanellus vanellus 2 3 V SG  ● GVA, BN 

Straßentaube Columba livia forma 
domestica   -    NG 

Hohltaube Columba oenas * * *   ● NG 

Ringeltaube Columba palumbus * * *   ● BV 

Grünspecht Picus viridis * * - SG  ● BV 

Elster Pica pica * * -   ● BV 

Dohle Coloeus monedula * * *   ● BV

Saatkrähe Corvus frugilegus * * V   ● GVA, NG 

Rabenkrähe Corvus corone * * *   ● BV 

Kohlmeise Parus major * * *   ● BV 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3 *   ● Ü 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 V *   ● NG 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus * * *   ● BZF 

Fitis Phylloscopus trochjilas * * *   ● BV 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * *   ● BV 
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Gartengrasmücke Sylvia borin * V *   ● BV 

Klappergrasmücke Sylvia curruca  * * *   ● BV 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * *   ● BV 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * *   ● BZF 

Star Sturnus vulgaris 3 3 *   ● Ü 

Amsel Turdus merula * * *   ● BV 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola * * *   ● GVA, BV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * *   ● BV 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * *   ● BV 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus V V *   ● GVA, BV, BZF 

Haussperling Passer domesticus V V -   ● BV 

Feldsperling Passer montanus V V *   ● BV 

Bachstelze Motacilla alba * * *   ● BV 

Buchfink Fringilla coelebs * * *   ● BV 

Stieglitz Carduelis carduelis * V *   ● BZF 

Bluthänfling Carduelis cannabina 3 3 V   ● Ü 

LEGENDE    
Fett-Druck  streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
   
RL D  Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015) 
RL Nds  Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & NIPKOW 

2015) 
  Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 
 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 
 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 
 2  Stark gefährdet 
 3  Gefährdet 
 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V  Vorwarnliste 
 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 
   Nicht bewertet 
RL W  Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2012) 
  Gefährdungskategorien der RL W: 
 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 
 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 
 2  Stark gefährdet 
 3  Gefährdet 
 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 
 V  Vorwarnliste 
 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 
 -  Nicht als in Deutschland „wandernd und regelmäßig auftretend“ (Status IW) eingestufte 

Vogel(unter)arten (HÜPPOP et al. 2012) 
D AV  Bundesartenschutzverordnung 
 SG  In Anlage 1, Spalte 3 aufgelistet (nach D AV streng geschützt) 
EG AV  EG-Artenschutzverordnung 
 A  In Anhang A aufgelistet (nach EG AV streng geschützt) 
VS RL  Vogelschutzrichtlinie 

 ●  Besonders geschützt nach Artikel 1 VS RL 
 Anh. I  In Anhang I aufgelistet (Arten mit besonderem Schutz) 

 Vorkommen / Status im Untersuchungsgebiet / Bemerkungen 
 BP Brutpaar BN  Brutnachweis BV Brutverdacht 
 NG Nahrungsgast rD  rastender 

Durchzügler 
üD überfliegender 

Durchzügler 
 Ü Überflieger W  Wintergast   

GVA  Gastvogelart nach EU-Vogelschutzrichtlinie Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) und Zugvogelarten 
gemäß Art. 4 Abs. 2 
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Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2016 wurden insgesamt 37 Vogelarten im UG 
festgestellt. Ein Brutnachweis gelang vom Kiebitz. 25 weitere Arten nutzten das Gebiet 
vermutlich als Brutgebiet (Brutverdacht und Brutzeitfeststellung). 7 Arten nutzten das 
Gebiet als Nahrungshabitat. 4 Arten wurden lediglich überfliegend festgestellt. 

Als streng geschützte Arten traten Mäusebussard, Baumfalke, Kiebitz und Grünspecht 
auf. 

Des Weiteren wurden Vorkommen von Vogelarten, die in der Roten Liste Nds. geführt 
werden, im UG festgestellt. Zu nennen sind hier Baumfalke, Kiebitz, Rauchschwalbe, 
Mehlschwalbe, Gartengrasmücke, Star, Gartenrotschwanz, Haussperling, Feldsperling 
und Stieglitz. 

Die Reviermittelpunkte der gefährdeten und streng geschützten Arten können dem Blatt 
Nr. 1 entnommen werden.  

Als regelmäßig auftretende Gastvogelarten nach EU-Vogelschutzrichtlinie, welche auf 
bestimmte Rastgebiete angewiesen bzw. für die wertvolle Bereiche 
(Gastvogellebensräume) in Niedersachsen herausgestellt sind (siehe Artenliste zur 
Bewertung von Gastvogellebensräumen In: Informationsdienst Naturschutz 
Niedersachsen 6/97 bzw. Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen (NLWKN 
2009, NLWKN 2010)), sind Stockente, Reiherente, Baumfalke, Austernfischer, Kiebitz, 
Saatkrähe, Schwarzkehlchen und Gartenrotschwanz zu nennen. 

  
8.2.2 Weitere Arten 

Im Rahmen der Erfassungen wurde auch auf das Vorkommen von Tierarten aus 
anderen Gruppen geachtet. Zwei Begehung wurde in der Abend-/ Morgendämmerung 
gemacht, um eventuelle Fledermausaktivitäten nachzuweisen. Es wurden die Arten 
Großer Abendsegler, Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus und 
Zwergfledermaus im UG nachgewiesen. Außerdem konnten einige Beobachtungen nur 
der Gattung Abendsegler zugeordnet bzw. lediglich als Fledermausruf eingeordnet 
werden. Dabei wurden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Quartiere) von 
Fledermäusen nachgewiesen. Eine weitere Betrachtung der Fledermäuse entfällt 
dementsprechend. Fortpflanzungs- und Ruhestätten anderer streng geschützter Arten 
wurden ebenfalls nicht im UG festgestellt. Auf eine ausführliche Auflistung und 
Darstellung der festgestellten weit verbreiteten Arten wird verzichtet. 

 

8.2.3 Kontrolle der Ergebnisse der Relevanzprüfung auf Plausibilität 

Die Ergebnisse der Bestandserfassungen im Untersuchungsraum geben keine Hinweise 
auf ein Vorkommen weiterer streng geschützter Arten. Die Ergebnisse der 
Relevanzprüfung werden durch die Bestandserfassungen 2016 entsprechend bestätigt 
und bekräftigt. 
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9 DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 

9.1 Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 BNatSchG 

Grundsätzlich wird bei der Darlegung der Betroffenheit der Arten davon ausgegangen, 
dass die Immissionsschutzrichtwerte durch das geplante Vorhaben eingehalten werden. 
Somit werden erhebliche Auswirkungen durch Zusatzbelastungen (z.B. Lärm / Staub) an 
sensiblen Biotopen, die u.a. als (Teil-) Habitat für streng geschützte und gefährdete 
Arten fungieren, auf ein Minimum reduziert. 

 

9.1.1 Vögel 

Bei den europäischen Vogelarten wird folgende Vorgehensweise angewandt: Für die 
wertgebenden, gefährdeten (einschl. Vorwarnliste) und streng geschützten Arten erfolgt 
in der Regel eine Art-für-Art-Betrachtung. Kommen sie lediglich als seltene 
Nahrungsgäste, Durchzügler oder Überflieger vor und sind ohne Bindung an das UG 
und werden nicht wesentlich durch die Baumaßnahme eingeschränkt, ist eine 
Abarbeitung in Gruppen möglich. Ungefährdete und ubiquitäre Arten werden in 
Gruppen, sog. ökologischen Gilden zusammengefasst (z.B. gehölzbewohnende Frei- 
und Bodenbrüter). Es können nur Arten zusammengefasst werden, die in ihrer 
Lebensweise und ihrem ökologischen Anspruch vergleichbar sind und bei denen das 
Ergebnis der Prüfung der Betroffenheit gleich ist. Eine Art-für-Art-Betrachtung ist bei 
einer spezifischen Bestands- und Betroffenheitssituation gefordert. Eine ähnliche 
Vorgehensweise wird zudem bei den Gastvögeln angewandt. Auch hier werden 
Gruppen gebildet, wenn das Ergebnis der Betroffenheit gleich ist. Dabei sind 
Unterscheidungen in Lebensweise und ökologischem Anspruch durchaus möglich. Im 
Nachstehenden erfolgt die Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG (Detailanalyse) auf Grundlage der Bestandserfassungen 2013 für 
folgende Vogelarten: 

Art-für-Art-Betrachtung (wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten) 

 Kiebitz (streng geschützt, gefährdet in Nds., stark gefährdet in D.) 

 Grünspecht (streng geschützt, gefährdet in Nds. und ungefährdet in D.) 

 Gartengrasmücke (Vorwarnliste in Nds., ungefährdet in D.) 

 Gartenrotschwanz (gefährdet in Nds., ungefährdet in D.) 

 Haussperling (Vorwarnliste in Nds. und D.) 

 Feldsperling (Vorwarnliste in Nds. und D.) 

 Stieglitz (Vorwarnliste in Nds., ungefährdet in D.) 
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Ungefährdete Brutvogelarten (Einteilung in ökologische Gilden) 

 Nahrungsgäste und Überflieger, bei denen keine westlichen Einschränkungen zu 
erwarten sind 

 Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

 Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

 Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

 Ungefährdete Brutvogelarten der Grünland- und Ackerbereiche 

 Ungefährdete Brutvogelarten der Ruderalflächen und Brachen 

 Ungefährdete an Gewässern brütende Vogelarten 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Der Kiebitz ist in Niedersachsen sowohl Brut- als auch Rast- und Gastvogel. Er ist ein Charaktervogel der 
norddeutschen Tiefebene (NLWKN). Er besiedelt weitgehend offene Landschaften. Naturnahe 
Lebensräume der Art sind feuchte Wiesen und Weiden aber auch Niedermoore und Salzwiesen mit 
lückiger bzw. kurzer Vegetation. Besonders günstig für den Kiebitz ist ein Nutzungsmosaik aus Wiesen 
und Weiden (BAUER et al. 2012, NLWKN). Neben kurzrasigem Grünland werden als Brutplatz oftmals 
dunkle und feuchte vegetationsarme Flächen ausgesucht. Des Weiteren zeugen intensiv genutzte 
Ackerflächen wie bspw. vorjährige Maisstoppeläcker oder frisch bestellte Ackerflächen als Nestplatz von 
hoher Attraktivität. Der Aufzuchterfolg ist auf den intensiv genutzten Feldern allerdings oft gering (BAUER 
et al. 2012, NLWKN). Der deutsche Brutbestand wird auf 63.000-100.000 Paare geschätzt, wobei ca. 
32.000 Brutpaare davon in Niedersachsen brüten (GEDEON et al 2014, KRÜGER et al. 2014). 

Gastvögel haben ähnliche Habitatansprüche wie die Brutvögel, größere Trupps benötigen weite, offene 
und unverbaute Landschaften. Rastplätze finden sich sowohl im Grünland als auch auf weithin offenen 
Ackerflächen (z. B. in den Marschen und Börden) (BAUER et al. 2012, NLWKN 2011). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gelten der Nestbereich und die umliegenden essentiellen 
Nahrungshabitate (u.a. für die Jungenaufzucht). 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  
In Nds. ist der Erhaltungszustand der Art (Brutvögel) als ungünstig zu bewerten (NLWKN 2011). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Der Brutplatz eines Kiebitzes wurde südwestlich der Planfläche nachgewiesen. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des Oberbodens) 
erfolgt außerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 01. März bis 31. 
Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Eine Verletzung oder Tötung von Individuen oder deren Entwicklungsformen ist unwahrscheinlich, da sich 
der Brutplatz in ausreichendem Abstand zur Planfläche befindet. Da Kiebitze ihre Reviere aber jährlich 
neu besetzen, ist die Vermeidungsmaßnahme V1 zu beachten, um den Verbotstatbestand gänzlich 
auszuschließen. 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Eine Störung auf den vorkommenden Kiebitz wird nicht gesehen, da der Bauort über 200 m vom Brutplatz 
entfernt liegt und Siedlungsbereiche zwischen Brutplatz und Planfläche liegen. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Da Kiebitze jedes Jahr ein neues Nest bauen, ist eine Verletzung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
ausgeschlossen, wenn außerhalb der Brutzeit mit den Maßnahmen begonnen wird. Es ist die 
Vermeidungsmaßnahme V1 zu beachten. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Grünspecht (Picus viridis) 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Der Grünspecht brütet in unterschiedlichen Biotopen der halboffenen, reich gegliederten Kulturlandschaft 
mit Weiden, Wiesen und Hochstammobstwiesen, aufgelockerten Altholzbeständen, Feld- und 
Ufergehölzen und Baumhecken. Des Weiteren ist er innerhalb von Parkanlagen, Villenvierteln, 
Streuobstanlagen sowie an Randzonen von Laub- und Mischwäldern, Auen- und Erlenbruchwäldern zu 
finden. In ausgedehnten Waldungen ist der Grünspecht nur, wenn dort größere Lichtungen, Waldwiesen 
oder Kahlschläge vorhanden sind (BAUER et al. 2012). Der Grünspecht ist ein Standvogel mit 
ausgeprägter Reviertreue (NLWKN). Der Brutbestand wird in Deutschland auf ca. 42.000 bis 76.000 
Brutpaare, in Niedersachsen aktuell auf ca. 6.000 Brutpaare geschätzt (GEDEON et al. 2014, KRÜGER 
et al. 2014). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gelten alle Bruthöhlen und Höhlen, die während und außerhalb der 
Brutzeit von Spechten regelmäßig genutzt werden sowie alle Strukturen, die für eine erfolgreiche 
Fortpflanzung selbst notwendig sind. 
Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  
In Nds. ist der Erhaltungszustand der Art (Brutvögel) als ungünstig zu bewerten (NLWKN 2011). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Der Reviermittelpunkt eines Grünspechtes befindet sich am südwestlichen Rand der Planfläche. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V2: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 01. 
März bis 30. September (vgl. § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder 
Verletzungen von Gehölzbrütern und gehölzbewohnenden Fledermäusen unterschiedlicher Strukturen.  
Vermeidungsmaßnahme V3: Der Gehölzeinschlag ist auf ein Minimum zu reduzieren, um die 
Beeinträchtigungen gehölzbewohnender bzw. -abhängiger Vogelarten zu verringern. Entsprechend 
werden die Gehölze nur dann geschlagen, wenn es bautechnisch zwingend erforderlich ist.  
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Falls Gehölze gefällt werden müssen, sind diese außerhalb der Brutzeit zu fällen 
(Vermeidungsmaßnahme V2). Dann sind Verletzungen oder Tötungen von Individuen und deren 
Entwicklungsformen ausgeschlossen. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Da der Grünspecht am Rande der Planfläche vorkommt, sind geringfügige Störungen möglich. Der Raum 
südlich der Planfläche bleibt aber weiterhin offen, so dass der Lebensraum (Nahrungshabitat) für den 
Grünspecht nicht gänzlich überplant wird. 
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Grünspecht (Picus viridis) 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Um eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu vermeiden, sind die 
Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 zu beachten. Damit kann der Verbotstatbestand ausgeschlossen 
werden. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Gartengrasmücke (Sylvia borin) 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Die Gartengrasmücke ist ein Langstreckenzieher dessen Brutgebiete sich in der Westpaläarktis befinden. 
Die Art hat ein breites Habitatspektrum, bevorzugt aber kleinere Gebüsche und Feldgehölze mit einer 
reichen Stauden- und Strauchschicht. Auch Waldränder, Strauchgürtel und Lichtungen mir einem stufigen 
Aufbau werden besiedelt. Der Brutbestand wird in Deutschland auf ca. 930.000 – 1,35 Millionen 
Brutpaare geschätzt (GEDEON et al. 2014). In Niedersachsen liegt der Bestand laut KRÜGER et al. 
(2014) bei 42.000 – 76.000 Revieren.  

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gelten alle Strukturen, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung selbst 
notwendig sind. Dies ist in der Regel das gesamte Brutrevier. 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  
 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
An der südwestlichen Grenze der Planfläche befindet sich ein Reviermittelpunkt einer Gartengrasmücke. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V2: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 01. 
März bis 30. September (vgl. § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder 
Verletzungen von Gehölzbrütern und gehölzbewohnenden Fledermäusen unterschiedlicher Strukturen.  
Vermeidungsmaßnahme V3: Der Gehölzeinschlag ist auf ein Minimum zu reduzieren, um die 
Beeinträchtigungen gehölzbewohnender bzw. -abhängiger Vogelarten zu verringern. Entsprechend 
werden die Gehölze nur dann geschlagen, wenn es bautechnisch zwingend erforderlich ist. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Sofern keine Gehölze während der Brutzeit gefällt werden, ist eine Verletzung oder Tötung von Individuen 
oder deren Entwicklungsformen ausgeschlossen. Dementsprechend ist die Vermeidungsmaßnahme V2 
zu beachten. 

 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Eine geringfügige Störung für die Gartengrasmücke kann baubedingt auftreten. Da sich angrenzende 
Heckenbereiche nicht auf der Planfläche befinden, wird davon ausgegangen, dass diese nicht 
beeinträchtigt werden und der Lebensraum der Gartengrasmücke nicht komplett überplant wird. Somit 
wird die Störung nicht als erheblich eingeschätzt. 
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Gartengrasmücke (Sylvia borin) 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, 
wenn Gehölze nicht während der Brutzeit gefällt werden (Vermeidungsmaßnahme V2 und V3). 
 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Der Gartenrotschwanz ist ein Brutvogel lichter oder aufgelockerter Altholzbestände. Heute ist er vor allem 
an Streuobstwiesen, in Dörfern oder auch an Einzelgehöften mit altem Obstgärten und extensiv 
genutztem Grünland, in Kleingärten, Parks, Friedhöfe, Alleen, Au- und Feldgehölze zu finden. Des 
Weiteren besiedelt die Art Waldränder und –lichtungen, halboffene Heidelandschaften, Brand- und 
Windwurfflächen sowie aufgelichtete Bergmischwälder mit hohem Anteil an abgestorbenen Stämmen. 
Geschlossene Koniferenbestände werden vom Gartenrotschwanz gemieden (BAUER et al. 2012). 
Gartenrotschwänze brüten bevorzugt in Höhlen mit großem Eingang (SÜDBECK et. al. 2007). Laut 
SÜDBECK et al. (2007) ist der momentane Bestand stabil; die Art ist von der Vorwarnliste genommen 
worden und gilt nun in Deutschland als ungefährdet. In Niedersachsen ist die Art jedoch als gefährdet 
eingestuft (KRÜGER & OLTMANNS 2007). Der Brutbestand wird in Deutschland auf ca. 67.000 bis 
115.000 Brutpaare und in Niedersachsen auf ca. 13.500 Reviere geschätzt (GEDEON et al. 2014, 
KRÜGER et al. 2014). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gelten alle Strukturen, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung selbst 
notwendig sind. Dies ist in der Regel das gesamte Brutrevier. 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  
 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Zwei Gartengrasmücken wurden auf der Planfläche festgestellt. Ein Revier liegt im Süden der Planfläche 
und eine Brutzeitfeststellung im Nordwesten. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V2: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 01. 
März bis 30. September (vgl. § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder 
Verletzungen von Gehölzbrütern und gehölzbewohnenden Fledermäusen unterschiedlicher Strukturen.  
Vermeidungsmaßnahme V3: Der Gehölzeinschlag ist auf ein Minimum zu reduzieren, um die 
Beeinträchtigungen gehölzbewohnender bzw. -abhängiger Vogelarten zu verringern. Entsprechend 
werden die Gehölze nur dann geschlagen, wenn es bautechnisch zwingend erforderlich ist. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Eine Verletzung oder Tötung von Individuen oder deren Entwicklungsformen kann ausgeschlossen, wenn 
keine Gehölze während der Brutzeit gefällt werden. Dies ist bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahme 
V2 ausgeschlossen. 
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Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Baubedingte Störungen für den Gartenrotschwanz können auftreten. Nach Bebauung der Fläche können 
die Randbereiche wieder besiedelt werden, so dass erhebliche Störungen ausgeschlossen werden 
können. 
 

  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, 
wenn während der Brutzeit keine Gehölze gefällt werden und die Fällungen auf ein Minimum reduziert 
werden (Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3). 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Haussperling (Passer domesticus) 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Der Haussperling ist ein sehr häufiger und verbreiteter Brut- und Jahresvogel. Als Lebensraum werden 
vom Haussperling strukturreiche Siedlungsbereiche (Dörfer, Bauerngärten, Höfe, Scheunen etc.), 
Hecken, Büsche und Bäume als Brut- und Nahrungshabitat genutzt. Die Art profitiert vor allem durch 
Pferde- oder Kleintierhaltung bzw. Viehhaltung. Der Haussperling hat ein hohes Vermehrungspotenzial, 
das bei ausreichendem Nahrungsangebot auch genutzt wird. Die Nester stehen bevorzugt in kleinen 
„Kolonien“ von ca. 5 – 20 Brutpaaren. Doch durch zunehmend ungünstige Lebensbedingungen z.B. 
Systemtierhaltung ohne offene Stallungen, Modernisierung und „verlustfreier“ Ablauf des Getreideanbaus, 
der Lagerung, Zunahme der Sterilität, Rückgang der Brachflächen besonders im Winter etc., bei 
verringerte Reproduktionsrate oder deutlich höherer Verlustrate ist ein sehr hoher Brutbestand früherer 
Jahrzehnte nicht mehr aufrecht zu erhalten. Außerhalb der Brutzeit leben Haussperlinge in Trupps oder in 
Schwärmen und Vergesellschaften sich vor allem mit Feldsperlingen während der Wanderungen (BAUER 
et al. 2012). Der Brutbestand in Deutschland wird auf 3,5 bis 5,1 Mio. Brutpaare und in Niedersachsen 
auf 501.000 bis 730.000 Paare geschätzt (GEDEON et al. 2014, KRÜGER et al. 2014). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gelten alle Strukturen, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung selbst 
notwendig sind. Dies ist in der Regel das gesamte Brutrevier. 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  
 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Zwei Reviere von Haussperlingen befinden sich in den angrenzenden Siedlungsbereichen. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Nicht erforderlich. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Da keine Gebäude beeinträchtigt werden, kann eine Verletzung oder Tötung von Individuen oder deren 
Entwicklungsformen ausgeschlossen werden. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Störungen auf die vorkommenden Haussperlinge sind nicht erkennbar. Durch den Neubau von weiteren 
Siedlungen mit Hausgärten verbessert sich die Lebensraumsituation für die Haussperlinge. 
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Haussperling (Passer domesticus) 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja . 
Nein   

 
Da keine Gebäude beeinträchtigt werden, werden auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
beschädigt oder zerstört. Der Verbotstatbestand tritt nicht ein. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Feldsperling (Passer montanus) 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Der Feldsperling ist ein verbreiteter und sehr häufiger Brut- und Jahresvogel, regelmäßiger und sehr 
häufiger Durchzügler und Wintergast. Der Feldsperling bevorzugt lichte Baumbestände und Waldränder 
aller Art mit angrenzenden spärlich bewachsenen Freiflächen sowie halboffenes, landwirtschaftlich 
geprägtes Umland von Siedlungen. Die Art brütet bevorzugt in Feldgehölzen, Windschutzstreifen und 
Hecken, in Obst- und Kleingärten und im Baumbewuchs um Einzelhöfe, aber auch Alleen, ist an 
Waldrändern oder innerhalb gewässerbegleitenden Gehölzen auch fernab von Siedlungen zu finden. 
Gelegentlich ist der Feldsperling auch in Gartenstadtsiedlungen oder in dicht bebauten Stadtbereichen zu 
beobachten (BAUER et al. 2012). Der Brutbestand wird in Deutschland auf ca. 800.000 bis 1.200.000 
Brutpaare geschätzt (GEDEON et al. 2014). KRÜGER et al. (2014) schätzen den Brutbestand 
Niedersachsens auf 69.000 bis 93.000 Reviere. Außerhalb der Brutzeit fast stets in Trupps oder 
Schwärmen zu beobachten. 
Eine Überschneidung der Lebensräume mit dem Haussperling, Ammern oder Finken bzw. eine 
Vergesellschaftung innerhalb gehölzreicher Agrarlandschaften (Windschutzstreifen, Feldgehölze, 
Hecken, Bauerngärten, Alleen, landwirtschaftlich geprägte Siedlungsbereiche etc.) ist möglich, jedoch 
besteht eine interspezifische Nestverteidigung gegenüber Haussperlingen (BAUER et. al. 2012). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gelten alle Strukturen, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung selbst 
notwendig sind. Dies ist in der Regel das gesamte Brutrevier. 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  
 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Das Revier eines Feldsperlings wurde nördlich der Planfläche nachgewiesen. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V2: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 01. 
März bis 30. September (vgl. § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder 
Verletzungen von Gehölzbrütern und gehölzbewohnenden Fledermäusen unterschiedlicher Strukturen.  
Vermeidungsmaßnahme V3: Der Gehölzeinschlag ist auf ein Minimum zu reduzieren, um die 
Beeinträchtigungen gehölzbewohnender bzw. -abhängiger Vogelarten zu verringern. Entsprechend 
werden die Gehölze nur dann geschlagen, wenn es bautechnisch zwingend erforderlich ist. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Eine Verletzung oder Tötung kann ausgeschlossen werden, wenn keine Gehölze während der Brutzeit 
gefällt werden. Dementsprechend ist die Vermeidungsmaßnahme V2 zu beachten. 
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Feldsperling (Passer montanus) 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Es kommt zu Störungen für den Feldsperling durch die Überplanung der Grünlandfläche, da 
Feldsperlinge nur Randbereiche von Siedlungen besiedeln und der momentan besiedelte Randbereich 
verschwindet. Ein Ausweichen ist aber möglich, da umliegende Grünlandflächen erhalten bleiben. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja  
Nein   

 
Der Verbotstatbestand kann ausgeschlossen werden, wenn keine Gehölze während der Brutzeit gefällt 
werden. Es sind die Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 zu beachten. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Der Stieglitz ist ein verbreiteter und z.T. häufiger Brut- und Jahresvogel, gebietsweise Sommervogel 
sowie regelmäßiger und häufiger Durchzügler und Wintergast. Als Lebensraum wird vom 
wärmeliebenden Stieglitz ein breites Spektrum halboffener Landschaften besiedelt. Bevorzugt werden 
Dörfer und Obstwiesen, wo ausreichend Samen von Stauden und Kräutern vorgefunden werden. Neben 
Disteln als Hauptnahrung werden hier auch licht stehende Bäume als Singwarte, Deckung und Brutplatz 
vorgefunden (BAUER et al. 2012, KRÜGER et al. 2014). Der Brutbestand wird in Deutschland auf ca. 
275.000 bis 410.000 Brutpaare geschätzt (GEDEON et al. 2014). Nach KRÜGER et al. (2014) befinden 
sich davon 10.000 bis 20.000 Brutpaare in Niedersachsen. Außerhalb der Brutzeit sind Stieglitze fast 
immer in Trupps, mitunter auch in größeren Ansammlungen (BAUER et al. 2012). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gelten alle Strukturen, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung selbst 
notwendig sind. Dies ist in der Regel das gesamte Brutrevier. 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  
 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Es gelang eine Brutzeitfeststellung eines Stieglitzes im Norden der Planfläche.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V2: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 01. 
März bis 30. September (vgl. § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder 
Verletzungen von Gehölzbrütern und gehölzbewohnenden Fledermäusen unterschiedlicher Strukturen.  
Vermeidungsmaßnahme V3: Der Gehölzeinschlag ist auf ein Minimum zu reduzieren, um die 
Beeinträchtigungen gehölzbewohnender bzw. -abhängiger Vogelarten zu verringern. Entsprechend 
werden die Gehölze nur dann geschlagen, wenn es bautechnisch zwingend erforderlich ist. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Eine Verletzung oder Tötung von Individuen kann ausgeschlossen werden, wenn keine Gehölze während 
der Brutzeit gefällt werden. Es ist die Vermeidungsmaßnahme V2 zu berücksichtigen. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Es kommt zu geringfügigen Störungen für den Stieglitz. Ein Ausweichen auf die Randbereiche der 
Planfläche ist aber möglich, so dass diese Störungen nicht als erheblich gewertet werden. 
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Stieglitz (Carduelis carduelis) 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Da unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 keine Gehölze während der Brutzeit 
gefällt werden, kann dieser Verbotstatbestand ausgeschlossen werden. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 

 

 

  



116. FNPÄ  & B-Plan 65.2 „südwestliche Erweiterung Kuhweide“  spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 39 von 60 

Nahrungsgäste und Überflieger, bei denen keine wesentlichen 
Einschränkungen zu erwarten sind 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
In dieser Gruppe werden alle Arten zusammenfassend abgehandelt, die als Nahrungsgäste oder 
Durchzügler im Untersuchungsraum nachgewiesen wurden. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Diese Arten wurden im Rahmen der Bestandserfassung 2015 als Nahrungsgäste festgestellt. Ein 
Brutverdacht/ -nachweis konnte nicht erbracht werden. 
Nilgans, Reiherente, Mäusebussard, Baumfalke, Straßentaube, Hohltaube, Saatkrähe, Rauchschwalbe, 
Mehlschwalbe, Star und Bluthänfling. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Nicht erforderlich 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Diese Arten wurden ausschließlich als Nahrungsgäste und Überflieger festgestellt, so dass Verletzungen 
oder Tötungen von Individuen und deren Entwicklungsformen durch die Bebauung der Planfläche 
vollständig ausgeschlossen werden können. 
 

  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 

 
Die aufgeführten Arten nutzten das UG unregelmäßig zur Nahrungssuche oder zum Überflug. Eine 
Störung durch die Überplanung wird als sehr gering eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende 
Bereiche ist jederzeit möglich, sodass eine erhebliche Störung in jedem Fall auszuschließen ist. 
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Nahrungsgäste und Überflieger, bei denen keine wesentlichen 
Einschränkungen zu erwarten sind 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja  
Nein   

 
Es konnten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Gebiet festgestellt werden, sodass eine 
Beschädigung dieser ausgeschlossen werden kann. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten größere Gehölzpflanzen zur Ansitz, zur 
Nahrungssuche oder zur Nestanlage (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
SÜDBECK et al. 2007). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Amsel, Buchfink, Elster, Fitis, Klappergrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, 
Schwanzmeise, Zaunkönig und Zilpzalp.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V2: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder 
Verletzungen von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen. 
Vermeidungsmaßnahme V3: Der Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu 
reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten durch Fäll- und Rodungsarbeiten können 
ausgeschlossen werden, wenn die Vermeidungsmaßnahme V2 berücksichtigt wird. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Baubedingt ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten im unmittelbaren Umfeld des Bauortes zu 
rechnen. Diese wirken temporär und räumlich begrenzt. Grundsätzlich können bei den vorkommenden 
Arten keine erheblichen Störungen festgestellt werden. Die Arten sind wenig störungsanfällig und siedeln 
u.a. regelmäßig in der Nähe von Siedlungen. Betriebsbedingt sind damit keine Störungen zu erwarten. 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja  
Nein   

 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, wenn die 
Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 beachtet und keine Gehölze während der Brutzeit gefällt werden. 
 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten Höhlen oder Nischen in/an Gehölzen 
(insbesondere Alt- und Totholz) als Brutplatz (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund des 
nur begrenzten Angebotes an solchen geeigneten Höhlen oder Nischen, konkurrieren die Arten zum Teil 
untereinander und schränken damit ein Vorkommen ein. 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
SÜDBECK et al. 2007). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Dohle, Gartenbaumläufer und Kohlmeise. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V2: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder 
Verletzungen von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen. 
Vermeidungsmaßnahme V3: Der Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu 
reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten durch Fäll- und Rodungsarbeiten können 
ausgeschlossen werden, wenn die Vermeidungsmaßnahme V2 eingehalten wird. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 

Baubedingt ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten im unmittelbaren Umfeld des Bauortes zu 
rechnen. Diese wirken temporär und räumlich begrenzt. Grundsätzlich können bei den vorkommenden 
Arten keine erheblichen Störungen festgestellt werden. Die Arten sind wenig störungsanfällig und siedeln 
u.a. regelmäßig in der Nähe von Siedlungen. Betriebsbedingt sind damit keine Störungen zu erwarten. 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja  
Nein   

 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, wenn die 
Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 beachtet und keine Gehölze während der Brutzeit gefällt werden. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten Höhlen oder Nischen in/an Gebäuden 
oder technischen Bauwerken als Brutplatz (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund des nur 
begrenzten Angebotes an solchen geeigneten Brutplätzen, konkurrieren die Arten zum Teil untereinander 
und schränken damit ein Vorkommen ein. 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
SÜDBECK et al. 2007). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Bachstelze, Dohle, Hausrotschwanz und Hohltaube. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Nicht erforderlich. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Es werden keine Gebäude tangiert, somit ist eine Verletzung oder Tötung von Individuen durch das 
Vorhaben ausgeschlossen. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Baubedingt können möglicherweise geringe Störungen durch die Bebauung der Planfläche auftreten, 
nach Abschluss der Arbeiten profitieren oben genannte Arten von den entstehenden Gebäuden, da sie 
dieses besiedeln können. 
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Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Es werden keine Gebäude überplant und dementsprechend auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
zerstört. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete Brutvogelarten der Acker- und Grünlandbereiche 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch sind alle Arten Bodenbrüter und legen i.d.R. ihr Nest gut 
versteckt auf Acker- oder Grünlandflächen an (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
SÜDBECK et al. 2007). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden folgende Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Austernfischer 
Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des Oberbodens) 
erfolgt außerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31.  
Juli) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Bodenbrütern unterschiedlicher 
Strukturen.  
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen 
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Tiere und ihre Entwicklungsformen getötet werden, wenn 
während der Brutzeit der Art mit Baumaßnahmen begonnen wird. Unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahme V1 kann eine Tötung oder Verletzung von Individuen oder Entwicklungsformen 
ausgeschlossen werden. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 

 
Erhebliche Störungen auf die Art sind durch das Vorhaben nicht erkennbar. Der Raum bleibt weiterhin 
offen. Die Arten können auf ungestörte Bereiche ausweichen. 
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Ungefährdete Brutvogelarten der Acker- und Grünlandbereiche 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ausgeschlossen, sofern nicht während der 
Brutzeit mit den Baumaßnahmen begonnen wird. Es ist die Vermeidungsmaßnahme V1 zu 
berücksichtigen. Da jährlich die Reviere von Austernfischern neu besetzt werden, ist eine Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete Brutvogelarten der Ruderalfluren und Brachen 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch bevorzugen alle Arten kaum oder wenig bewirtschaftete 
Flächen mit sehr geringem Gehölzanteil und oft mit wenig Bodenvegetation bestandene Flächen (BAUER 
et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005).  
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
SÜDBECK et al. 2007). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Schwarzkehlchen 
Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V4: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen und Gräben 
erfolgen außerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, Brachen und Gewässer 
(insbesondere der Gräben) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli). 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Eine Verletzung oder Tötung von Individuen oder deren Entwicklungsformen kann ausgeschlossen 
werden, wenn Arbeiten im Seitenraum außerhalb der Brutzeit erfolgen. Aus diesem Grund ist die 
Vermeidungsmaßnahme V4 zu beachten. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Grünlandflächen blieben im Umfeld erhalten, so dass bei eventuell auftretenden geringfügigen Störungen 
Ausweichbewegungen möglich sind. 
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Ungefährdete Brutvogelarten der Ruderalfluren und Brachen 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Es ist die Vermeidungsmaßnahme V4 zu beachten, um den Verbotstatbestand auszuschließen. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete an Gewässern brütende Vogelarten 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch sind alle Arten an Gewässer gebunden. Die Nester 
werden entweder im unmittelbaren Uferbereich angelegt oder sogar auf der offen Wasserfläche (BAUER 
et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005).  
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
SÜDBECK et al. 2007). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Stockente 
Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V4: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen und Gräben 
erfolgen außerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, Brachen und Gewässer 
(insbesondere der Gräben) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli). 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Durch die Baumaßnahmen werden gegebenenfalls Gewässer beeinträchtigt, so dass eine Verletzung 
oder Tötung von Individuen nicht ausgeschlossen ist. Durch Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahme V4 kann der Verbotstatbestand ausgeschlossen werden. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
 
Geringfügige Störungen können auftreten, wenn die Planfläche bebaut wird. Ausweichbewegungen zu 
ungestörten Grabenbereichen sind aber möglich. 
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Ungefährdete an Gewässern brütende Vogelarten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Arbeiten in unmittelbarer Nähe zu den vorhandenen Gräben sollten außerhalb der Brutzeit durchgeführt 
werden (Vermeidungsmaßnahme V4), um den Verbotstatbestand auszuschließen. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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10 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER 
KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGISCHEN FUNKTIONALITÄT  

10.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Vermeidungsmaßnahmen setzen sich aus Konflikt mindernden und 
funktionserhaltenden Maßnahmen zusammen. Zu den Konflikt mindernden Maßnahmen 
gehören die klassischen Vermeidungsmaßnahmen wie Querungshilfen oder 
Bauzeitenbeschränkung. Funktionserhaltende Maßnahmen (in § 44 Abs. 5 vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen; im Guidance document „CEF-Maßnahmen“) umfassen z. B. die 
Verbesserung oder Vergrößerung der Lebensstätte oder die Anlage einer neuen 
Lebensstätte in direkter funktionaler Verbindung zum Auffangen potenzieller 
Funktionsverluste. 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von 
Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden 
oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 
5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

 Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben 
des Oberbodens) erfolgt außerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden 
Vogelarten (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von 
Gelegen. 

Ist ein Einhalten der Bauzeitenbeschränkung nicht möglich, ist vor Baufeldräumung 
die geplante Baufläche durch geeignetes Fachpersonal auf potenzielle Nester hin zu 
überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld befinden, so ist die Herrichtung 
des Baufeldes gestattet. 

 Vermeidungsmaßnahme V2: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen 
nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur 
Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Gehölzbrütern 
unterschiedlicher Strukturen. 

 Vermeidungsmaßnahme V3: Der Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche 
Ausmaß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. 

 Vermeidungsmaßnahme V4: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, 
Straßen und Gräben erfolgen außerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der 
Ruderalfluren, Brachen und Gewässer (insbesondere der Gräben) zur Vermeidung 
der Zerstörung von Gelegen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli). 

 

10.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

Die Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen ist nicht notwendig.  
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11 FAZIT 

Die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden durch das 
geplante Vorhaben nicht erfüllt.  

Bei allen Arten kann eine dauerhafte Gefährdung der jeweiligen lokalen Populationen 
unter Berücksichtigung der definierten Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V4 
ausgeschlossen werden, so dass sich der Erhaltungszustand der Populationen in ihrem 
natürlichen Verbreitungsgebiet nicht verschlechtern wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freren, den 08.09.2016 

 

…………………………………. 

 Dipl. Geogr. Peter Stelzer 
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1. ANLASS 

Im Frühjahr und Sommer 2016 erfolgte eine Bestandsaufnahme der Biotoptypen im 
Geltungsbereich der 116. Flächennutzungsplanänderung und dem näheren Umfeld nach 
dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2011). Die 
Ergebnisse werden an dieser Stelle kurz tabellarisch aufgeführt, eine kartografische 
Darstellung befindet sich im Anhang. 

 

2. UNTERSUCHUNGSRAUM 

 
Abbildung 1: Lage der Planfläche (bing maps, Stand: 06.09.2016) 

Die Planfläche der 116. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Meppen befindet sich 
im Südwesten der Stadt und westlich des Dortmund-Ems-Kanals. Sie liegt angrenzend 
an die Nödiker Straße. Im Norden und Nordosten befinden sich weitere Wohngebiete 
und im Südwesten der Ferienhof Brüning. Südöstlich schließen sich Grünland- und 
Ackerflächen an. Die Lage der Planfläche und des Untersuchungsraumes sind der 
Abbildung 1 zu entnehmen. 

Nach dem Umweltserver des NLWKN (http://www.umweltkarten-
niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/) befinden sich keine schutzwürdigen 
Gebiete im Bereich der Planfläche. Westlich des UG fließt die Ems zwischen Lingen und 
Meppen und in dem Bereich befinden sich mehrere Schutzgebiete. Zum einen ist dies 
das Landschaftsschutzgebiet „Emstal“ in einer Entfernung von rund 600 m, welches als 
ein für Gastvögel wertvoller Bereich mit vorläufig nationalem Status gewertet wird. Zum 
anderen liegt entlang der Ems das FFH-Gebiet „Ems“ (EU-Kennzahl 2809-331) mit einer 
Entfernung von circa 1,5 km zur Planfläche. In rund 1,6 km zur Planfläche, auch an der 
Ems gelegen, befindet sich das Naturschutzgebiet Meppener Kuhweide, welches ein für 
Brutvögel wertvoller Bereich mit offenem Status ist. 
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3. KARTIERUNGSERGEBNISSE 

Im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung wurde eine Biotoptypenkartierung im Juli 2016 im 
Untersuchungsgebiet durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Kartierung sind in dem Blatt-
Nr. 1 dargestellt und eine Beschreibung der vorkommenden Biotoptypen erfolgt in der 
nachstehenden Tabelle.  

Tabelle 1: Vorkommende Biotoptypen 
Biotoptyp Beschreibung 

A Acker Eine Ackerfläche befindet sich im Südwesten des 

Untersuchungsraumes. 

BR Sonstiges Gebüsch Ein kleines Gebüsch befindet sich am Rande der 

Planfläche an einem Graben. 

GI Artenarmes Intensivgrünland Im Süden der Planfläche liegt eine Grünlandfläche, 

die intensiv bearbeitet wird. 

GRA/ GRT Artenarmer Scherrasen/ Trittrasen Unter diesen Biotoptyp fallen häufig betretene 

Rasenwege und ähnliche Rasenflächen. 

GW Sonstige Weidefläche Der Großteil der Planfläche besteht aus mit Pferden 

beweidetem Grünland. 

 

 

HBA/ HFB/ 

HFM 

Baumreihe/ Baumhecke/ Strauch-

Baumhecke 

Kleine Heckenstrukturen findet man an vielen 

Stellen im Gebiet. Eine Baumreihe verläuft z. B. 

parallel zur Nödiker Straße, weitere Hecken liegen 

an einem Graben. 

HS/HP Gehölzbestände Kleine Gehölzgruppen befinden sich im 

vorhandenen Siedlungsbereich. 
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Biotoptyp Beschreibung 

ODL/OED/ 

OEL/OFZ/OZ 

Siedlungsbereiche Siedlungsbereiche und Gehöfte sind prägend für 

das UG und befinden sich umliegend um die 

Planfläche. 

 

OVS/OVW Straße/Weg Straßen und Wege durchziehen das UG. 

PSR Reitsportanlage Im Osten des UG liegt eine Reitsportanlage 

angrenzend an den Ferienhof. 

 

PTG Tiergehege Südwestlich des Ferienhofs befindet sich ein 

Tiergehege in dem Damwild u.a. gehalten wird. 

FGR Nährstoffreicher Graben Mehrere Gräben durchfließen das UG und 

verlaufen entlang der Grenzen der Planfläche im 

Westen und Osten. 

 

HP Brüning (2016) 

HP Brüning (2016) 
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Biotoptyp Beschreibung 

SEZ/ SXZ Stillgewässer Zwei Stillgewässer befinden sich im UG. Eines 

liegt innerhalb des Tiergeheges und ein weiteres 

innerhalb einer beweideten Grünlandfläche. 

 

UHM Halbruderale Gras- und 

Staudenflur mittlerer Standorte 

Bereiche, die nur wenig genutzt und gepflegt 

werden, werden diesem Biotoptyp zugeordnet. Im 

UG befinden sich solche Bereiche entlang des 

Grabens westlich der Planfläche. 

UR Ruderalflur Kleine Bereiche, die nicht genutzt werden und 

damit der Sukzession unterliegen, werden als 

Ruderalflur gekennzeichnet. 

 

 

 

HP Brüning (2016) 
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4. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Ergebnisbericht zur durchgeführten Biotoptypenkartierung für den 
Untersuchungsbereich um die Planfläche listet die erfassten Biotoptypen auf. 

Innerhalb des unmittelbaren Bauumfeldes konnten keine geschützten Biotoptypen (z.B. 
nach §30 des BNatSchG) oder FFH-Lebensraumtypen herausgestellt werden.  

Die Planfläche und das nähere Umfeld werden durch beweidete Grünlandflächen 
charakterisiert. Außerdem befinden sich einige Siedlungsbereiche angrenzend an die 
Planfläche. Im Osten liegen landwirtschaftliche Höfe, wobei einer als Ferienhof genutzt 
wird.  

 

Freren, 08.09.2016  

 

Dipl. Geogr. Peter Stelzer 
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1.) Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde die Verkehrslärmsituation im Bereich 

des Bebauungsplangebietes Nr. 65.2 der Stadt Meppen, Baugebiet: "Südwestliche Erweiterung 

Kuhweide" - ermittelt und beurteilt. Dabei wurden die Verkehrsbelastungsdaten für die Nödiker 

Straße in Meppen zu Grunde gelegt. Es ergeben sich folgende Berechnungsergebnisse: 

 

Unter Berücksichtigung der Verkehrsbelastungsdaten auf der Nödiker Straße in Meppen werden 

sowohl im Tageszeitraum in den typischen Außenwohnbereichen in Erdgeschosslage als auch 

während der Tages- und Nachtzeit in allen Geschossen die schalltechnischen Orientierungswerte 

für den geplanten Schutzanspruch entsprechend Allgemeinen Wohngebieten (WA) im Bereich der 

an die Nödiker Straße angrenzenden Baufläche des Plangebietes überschritten. Zudem werden 

die Orientierungswerte zur Tageszeit auch im Bereich der nächsten, südwestlich angrenzenden 

Baufläche auf Höhe des 1. Obergeschosses an der der Nödiker Straße zugewandten Baugrenze 

überschritten. Im restlichen Bereich dieser Baufläche und in allen dahinter liegenden Bereichen 

werden die Orientierungswerte zu Tages- und Nachtzeiten und in allen Geschossen eingehalten 

oder unterschritten. 

 

Unter Berücksichtigung eines möglichen Gebäuderiegels in der Ausdehnung entsprechend der 

geplanten Baulinien der nordöstlichen Baufläche werden die schalltechnischen Orientierungswerte 

zu Tages- und Nachtzeiten auf der südwestlichen Fassade, nachts auch an der südöstlichen Fas-

sade dieses Gebäuderiegels und in dessen direktem Schallschatten eingehalten. An den übrigen 

Fassaden des Gebäuderiegels und den unabgeschirmten Außenwohnbereichen ist weiterhin mit 

Überschreitungen der Orientierungswerte zu rechnen. 

 

Auf Grund der Überschreitungen im Tages- und Nachtzeitraum sind sowohl bei einer Angebots-

planung als auch bei einem möglichen Bebauungsplan mit Vorhabenbezug passive Lärmschutz-

maßnahmen erforderlich und im Bebauungsplan festzusetzen. Diese werden im Kapitel 6 erläutert. 

Im Kapitel 7 sind hierzu Vorschläge für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan aufgeführt. 
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2.) Situation und Aufgabenstellung 

 

Die Stadtverwaltung Meppen plant die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 65.2, Baugebiet: 

"Südwestliche Erweiterung Kuhweide" in Meppen [1]. Im Geltungsbereich des Bebauungsplange-

bietes ist die Ausweisung von Flächen mit dem Schutzanspruch entsprechend einem Allgemeinen 

Wohngebiet (WA) vorgesehen. Es ist eine Bauweise mit zwei Vollgeschossen vorgesehen, wobei 

in der an die Nödiker Straße angrenzenden Baufläche eine Traufhöhe von 6 m - 6,5 m mit einem 

Satteldach (30° - 38°) festgesetzt werden soll, die ein zusätzliches Staffelgeschoss ermöglicht. Im 

übrigen Bereich soll eine Höhenbegrenzung auf maximal 2 Vollgeschosse (ohne zusätzliches 

Dach- bzw. Staffelgeschoss) festgesetzt werden. Das Bebauungsplangebiet grenzt im Norden un-

mittelbar an die Nödiker Straße. 

 

Der Bebauungsplanentwurf ist der Anlage 1 zu entnehmen.  

 

Im Auftrag der Stadtverwaltung Meppen ist schalltechnisch zu untersuchen, ob durch die beste-

hende Straße unzulässige Verkehrslärmeinwirkungen im Sinne des Beiblattes 1 zur DIN 18005-1 

[3] hervorgerufen werden. Bei Überschreitung dieser Orientierungswerte sind passive Lärm-

schutzmaßnahmen zur Festsetzung im Bebauungsplan anzugeben.  

 

Aktiver Lärmschutz in Form von Wällen oder Wänden ist nach Vorgabe der Stadt Meppen nicht 

geplant. Als schallabschirmende Maßnahme zum Schutz der rückwärtigen Bebauung soll der vor-

derste Gebäuderiegel mit einer durchgehenden Mindesttraufhöhe von 6 m entlang der Baulinien 

wirken. Dies soll ggf. durch eine temporäre Festsetzung sichergestellt werden. 

 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind in Form eines gutachtlichen Berichtes 

vorzulegen. 
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3.) Schalltechnische Orientierungswerte und Beurteilungsgrundlagen 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 65.2, Baugebiet: "Südwestliche Erwei-

terung Kuhweide" in Meppen ist die Ausweisung von Flächen mit dem Schutzanspruch eines All-

gemeinen Wohngebietes (WA) vorgesehen [1]. Gemäß dem Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [3] sind 

schalltechnische Orientierungswerte vorgegeben, die im Rahmen der städtebaulichen Planung 

anzustreben sind.  

 

Für Verkehrslärmeinwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten (WA) gelten die folgenden schall-

technischen Orientierungswerte:  

 

Allgemeine Wohngebiete (WA):  tags:  55 dB(A)  

     nachts: 45 dB(A)  

 

Der Beurteilungszeitraum tags ist die Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr, der Beurteilungszeitraum 

nachts umfasst den Zeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.  

 

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [3] gibt Hinweise, dass in vorbelasteten Bereichen, insbesondere 

bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, die Orientie-

rungswerte sich oft nicht einhalten lassen. Wenn im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begrün-

dung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, 

sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudestel-

lung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) 

vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.  

 

Im vorliegenden Fall soll nach Vorgabe der Stadt Meppen - bezogen auf Außenwohnbereiche - im 

Rahmen der Abwägung in der städtebaulichen Planung die Überschreitung der schalltechnischen 

Orientierungswerte bis zu den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung  

(16. BImSchV [4]) ohne weitergehende aktive Lärmschutzmaßnahmen zugelassen werden, da die 

Immissionsgrenzwerte im Sinne der 16. BImSchV [4] mit gesunden Wohnverhältnissen in den je-

weiligen Gebietskategorien vereinbar sind. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] sollten 

jedoch ohne weitergehende Maßnahmen nicht überschritten werden.  
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Für das Plangebiet mit Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebietes gelten - hier bezogen 

auf die Außenwohnbereiche - dann folgende Immissionsgrenzwerte gemäß § 2 der 16. BImSchV 

[4]: 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA): IGW, tags: 59 dB(A) 

     IGW, nachts: 49 dB(A) 
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4.) Berechnung der Geräuschimmissionen 

 

4.1 Berechnungsverfahren 

 

Die Berechnung der durch den KFZ-Verkehr verursachten Immissionspegel erfolgt nach dem Teil-

stückverfahren der RLS-90 [5]. Danach wird der auf einem Fahrstreifen fließende Verkehr als eine 

Linienschallquelle in 0,5 m Höhe über der Mitte des Fahrstreifens betrachtet. 

 

Der Mittelungspegel eines Teilstückes der Linienschallquelle errechnet sich nach der Gleichung: 

 

Lm,i = Lm,E + DI + DS + DBM + DB 

 

mit  

Lm,i ≙ Mittelungspegel von einem Teilstück in dB 

Lm,E ≙ Emissionspegel für das Teilstück in dB 

Der Emissionspegel Lm,E ist der Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Straßen-

achse bei freier Schallausbreitung unter Berücksichtigung von Korrekturfaktoren für 

unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten, Straßenoberflächen, Steigungen und 

Gefälle, einfache Reflexionen, maßgebliche stündliche Verkehrsstärke und prozen-

tualen LKW-Anteil 

DI ≙ Korrektur zur Berücksichtigung der Teilstücklänge: 

  DI = 10  lg (l) in dB 

DS ≙ Pegeländerung zur Berücksichtigung des Abstandes und der 

  Luftabsorption in dB 

DBM ≙ Pegeländerung zur Berücksichtigung der Boden- und  

Meteorologiedämpfung in dB 

DB ≙ Pegeländerung durch topografische und bauliche 

  Gegebenheiten in dB 
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Die Pegel der Teilstücke sind energetisch zum Mittelungspegel zusammenzufassen: 

 

i,Lm1,0

i
m 10lg10L   

mit 

Lm  ≙ Mittelungspegel von einer Straße in dB 

Lm,i ≙ Mittelungspegel von einem Teilstück in dB 

 

Der Beurteilungspegel von einer Straße ist dann: 

 

Lr = Lm + K 

 

mit 

Lr ≙ Beurteilungspegel von einer Straße in dB(A) 

Lm ≙ Mittelungspegel von einer Straße in dB(A) 

K ≙ Zuschlag für erhöhte Störwirkungen von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und  

   Einmündungen in dB 

 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit Hilfe der Schallimmissionsprognose-

Software SoundPLAN [6].  
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4.2 Ausgangsdaten 

 

Die für den relevanten Straßenabschnitt der Nödiker Straße in Meppen anzusetzende Verkehrsbe-

lastungsdaten als Prognose 2030 wurden den Ergebnissen einer Verkehrsuntersuchung der Inge-

nieurbüro Dr. Schwerdhelm & Tjardes GbR entnommen [7].  

 

Demnach wurden in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung folgende Verkehrsbelas-

tungen berücksichtigt: 

 

Tabelle 1 Verkehrsbelastungsdaten 2030 

Straße DTV in 

KFZ/24h 

maßgebende stündliche 

Verkehrsstärke M in KFZ/h 

LKW-Anteile 

p in % 

tags nachts tags nachts 

Nödiker  

Straße 
7.037 427,25 25,13 1,7 1,9 

 

Als Fahrbahnoberfläche wurde anhand des Ortstermins [8] für die Nödiker Straße ein asphaltierter 

Fahrbahnbelag ohne lärmmindernde Eigenschaften berücksichtigt, weswegen eventuelle Zu- oder 

Abschläge entfallen. 

 

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden gemäß Ortstermin [8] berücksichtigt. Demnach 

werden für die Nödiker Straße Höchstgeschwindigkeiten von innerorts 50 km/h berücksichtigt.  
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5.) Berechnungsergebnisse 

 

Die Berechnungsergebnisse zur Verkehrslärmsituation bei freier Schallausbreitung im Plangebiet 

sind der Anlage 3 für die Tages- und Nachtzeit als farbige Lärmkarten beigefügt. Hierbei wird die 

Geräuschsituation getrennt für die Außenwohnbereiche in Erdgeschosslage (Anlage 3.1) bzw. die 

schützenswerten Wohn- und Aufenthaltsbereiche bzw. Balkone (1. Obergeschoss in den Anlagen 

3.2 und 3.3) dargestellt. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt beurteilen: 

 

Außenwohnbereiche  

Maßgeblich zur Beurteilung der Verkehrslärmsituation in typischen Außenwohnbereichen in Erd-

geschosslage (Terrassen) ist gemäß 16. BImSchV [4] der Mittelpunkt der als Außenwohnbereich 

genutzten Fläche in 2 m über Gelände bzw. Geschossfußboden.  

 

Innerhalb der nordöstlichen Baufläche des Plangebietes sind - bei freier Schallausbreitung (ohne 

Gebäuderiegel) - im Tageszeitraum Überschreitungen des schalltechnischen Orientierungswertes 

von 55 dB(A) tags sowohl in den Freibereichen in Erdgeschosslage als auch in den Obergeschos-

sen (Balkone o. ä.) zu erwarten. Die Überschreitungen liegen bei bis zu 13 dB in Erdgeschosslage 

(vgl. Anlage 3.1) und bis zu 11 dB im 1. Obergeschoss (vgl. Anlage 3.2). In der südwestlich an-

grenzenden Baufläche ist nur noch im 1. OG tags im Bereich der nordöstlichen Baugrenze von 

geringfügigen Überschreitungen des schalltechnischen Orientierungswertes von 55 dB(A) um 1 dB 

auszugehen. Außerhalb dieser Überschreitungsbereiche ist sowohl tags als auch nachts von kei-

nen unzulässigen Verkehrslärmeinwirkungen durch die Nödiker Straße auszugehen. 

 

Auch bei einer Abwägung bis hin zu den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [4] wird der  

im Tageszeitraum einzuhaltende Wert von 59 dB(A) in der an die Nödiker Straße angrenzenden  

1. Baufläche zum Teil noch überschritten. Daher ist im Bebauungsplan im Rahmen der zugehöri-

gen Festsetzung in der Planzeichnung eine entsprechende Kennzeichnung erforderlich.  
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Bei Abwägung bis hin zu den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [4] wären Außenwohnbe-

reiche außerhalb der nordöstlichen Baufläche auch ohne die schallabschirmende Wirkung des 

geplanten Gebäuderiegels möglich (siehe Anlagen 3.1 und 3.2). 

 

Im Überschreitungsbereich  59 dB(A) tags sind - bei Abwägung gemäß 16. BImSchV [4] - Au-

ßenwohnbereiche (Terrassen in Erdgeschosslage, Balkone, Dachterrassen) nur mit zusätzlichen, 

ausreichend dimensionierten schallabschirmenden Maßnahmen zulässig.  

 

Ob ausreichende Gründe vorliegen, die eine Abwägung ermöglichen, liegt im Ermessen der zu-

ständigen Behörde. 

 

Wohn- und Aufenthaltsräume 

Im Tageszeitraum sind - ohne schallabschirmende Wirkung des geschlossenen Gebäuderiegels in 

der nordöstlichen Baufläche - Überschreitungen des schalltechnischen Orientierungswertes in die-

ser Baufläche in allen Geschossen, sowie in der südwestlich angrenzenden Baufläche an der 

nordöstlichen Baugrenze auf Höhe des 1. Obergeschosses zu erwarten (vgl. Anlagen 3.1 und 3.2).  

 

Im Nachtzeitraum werden nur in der nordöstlichen Baufläche in allen Geschossen Überschreitun-

gen des Orientierungswertes von 45 dB(A) hervorgerufen. Wie die farbige Darstellung der Anlage 

3.3 zeigt, werden dabei nachts im Bereich der nordöstlichen Baulinie Beurteilungspegel über  

50 dB(A) erreicht. Gemäß der VDI-Richtlinie 2719 [10] ist bei Überschreitungen eines Beurtei-

lungspegels nachts von 50 dB(A) ungestörtes Schlafen bei Fenstern in Spalt-Lüftungsstellung 

nicht mehr möglich. Daher sind im Rahmen der Angebotsplanung im Überschreitungsbereich  

 50 dB(A) nachts Anforderungen zu schallgedämpften Lüftungseinrichtungen für überwiegend 

zum Schlafen genutzte Räume zu stellen. Eine entsprechende Kennzeichnung dieser Bereiche im 

Bebauungsplan (s. Anlage 4) ist zu gewährleisten. 
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Für die Überschreitungsbereiche sind passive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz von Wohn- 

und Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 [9] erforderlich und im Bebauungsplan festzuset-

zen. Die Lärmpegelbereiche bei freier Schallausbreitung sind in der Anlage 4 repräsentativ für das 

1. Obergeschoss dargestellt. Die daraus resultierenden Anforderungen hinsichtlich passiven Lärm-

schutzes werden im nachfolgenden Kapitel 6 erläutert. 

 

Unter Berücksichtigung eines geschlossenen Gebäuderiegels in der Ausdehnung der geplanten 

Baulinien der nordöstlichen Baufläche werden im Tages- und Nachtzeitraum an den der Nödiker 

Straße vollständig zugewandten und seitlich abgewandten Seiten die schalltechnischen Orientie-

rungswerte überschritten - mit Ausnahme der südöstlichen Fassade zur Nachtzeit. Die fassaden-

abhängigen Berechnungsergebnisse sind für das vom Lärm am stärksten betroffenen Geschoss 

den Anlagen 5.1 und 5.2 zu entnehmen.  

 

Dabei werden an der nordöstlichen Fassade nachts auch Beurteilungspegel über 50 dB(A) er-

reicht. Für diese Fassade ist daher die Anordnung von Fenstern von überwiegend zum Schlafen 

genutzten Räumen nur mit zusätzlichen schallgedämpften Lüftungseinrichtungen zulässig. 

 

Für Fassaden mit Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte sind auch bei einer 

möglichen Bebauung Anforderungen an den passiven Schallschutz in Form von Lärmpegelberei-

chen zu stellen. In der Anlage 6 sind die resultierenden Lärmpegelbereiche für den Baukörper ent-

sprechend den Baulinien - für das vom Lärm am stärksten betroffene Geschoss - dargestellt. 
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6.) Passive Lärmschutzmaßnahmen 

 

Die vorliegenden Berechnungen haben ergeben, dass innerhalb des Plangebietes Überschreitun-

gen der schalltechnischen Orientierungswerte zu erwarten sind. Daher sind ergänzende passive 

Schallschutzmaßnahmen durch Definition der Lärmpegelbereiche im Sinne der DIN 4109 [9] unter 

Zugrundelegung des maßgeblichen Außenlärmpegels durch die Verkehrslärmeinwirkungen für die 

Tageszeit festzusetzen.  

 

Für die Situation bei freier Schallausbreitung im Plangebiet (entsprechend der Angebotsplanung) 

werden die Lärmpegelbereiche zusammenfassend in der Anlage 4 dargestellt. Für eine mögliche 

Bebauungsvariante in der Ausdehnung der Baulinien sind die daraus resultierenden Lärmpegelbe-

reiche in der Anlage 6 dargestellt. 

 

Wie die Darstellungen der Anlage 4 zeigen, werden im Bebauungsplangebiet die Lärmpegelberei-

che II, III und IV hervorgerufen. Unter Berücksichtigung einer möglichen Bebauung in der nordöst-

lichen Baufläche (vgl. Anlage 6) ergeben sich an den betroffenen Fassadenseiten die Lärmpegel-

bereiche III und IV. 

 

In den Lärmpegelbereichen II bis IV betragen die erforderlichen resultierenden Bau-Schalldämm-

Maße der gesamten Außenbauteile für die Aufenthaltsräume in Wohnungen und Büros: 

 

Lärmpegelbereich II 

Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä.:   erf. R'w,ges  = 30 dB  

Büroräume u. ä.:     erf. R'w,ges  = 30 dB 

 

Lärmpegelbereich III  

Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä.:   erf. R'w,ges  = 35 dB  

Büroräume u. ä.:     erf. R'w,ges  = 30 dB 
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Lärmpegelbereich IV  

Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä.:   erf. R'w,ges  = 40 dB  

Büroräume u. ä.:      erf. R'w,ges  = 35 dB 

 

Während der Nachtzeit sind zum Teil Überschreitungen des Beurteilungspegels von 50 dB(A) zu 

erwarten. Da bei einem Beurteilungspegel  50 dB(A) kein ungestörtes Schlafen bei Fenstern in 

Kippstellung gewährleistet ist, sind zusätzliche schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen für über-

wiegend zum Schlafen geeignete Räume erforderlich. Diese sind so auszuführen, dass die Ge-

samtschalldämmung der Außenfassaden hierdurch nicht verschlechtert wird. Die Bereiche mit An-

forderungen an schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen sind für den Angebotsbebauungsplan - bei 

freier Schallausbreitung - in der Anlage 4 gekennzeichnet. Unter Berücksichtigung des geschlos-

senen Gebäuderiegels in der nordöstlichen Baufläche beziehen sich diese Festsetzungen nur auf 

die Nordostfassade der ersten Bauzeile (s. Anlage 5.2).  
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7.) Vorschläge für textliche Festsetzungen zum Immissionsschutz 

 

Auf Grund der dargestellten Ergebnisse der Verkehrslärmsituation ergeben sich Lärmschutzmaß-

nahmen in passiver Form. Der Ausschluss von Außenwohnbereichen ohne zusätzliche schallab-

schirmende Maßnahmen ist  - bei Abwägung im Sinne der 16. BImSchV [4] - nur auf den gekenn-

zeichneten Überschreitungsbereich (s. Anlage 4 bzw. 6) begrenzt. 

 

Die Lärmpegelbereiche und Bereiche für zusätzliche textliche Festsetzungen sind - je nach Pla-

nungsvariante (freie Schallausbreitung oder mit Gebäuderiegel) - den Anlagen 4 oder 6 zu ent-

nehmen und in der Planzeichnung zu kennzeichnen. 

 

Insgesamt empfehlen sich folgende textliche Festsetzungen für den Bebauungsplan: 

 

"Schallschutz von Wohn- und Aufenthaltsräumen 

In den Lärmpegelbereichen II bis IV sind für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige Än-

derungen von Wohn- und Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 die folgenden erforderlichen 

resultierenden Schalldämm-Maße (erf. R'W,ges) durch die Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüf-

tung, Dächer etc.) einzuhalten: 

 

Lärmpegelbereich II 

Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä.:   erf. R'w,ges  = 30 dB  

Büroräume u. ä.:     erf. R'w,ges  = 30 dB 

 

Lärmpegelbereich III  

Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä.:   erf. R'w,ges  = 35 dB  

Büroräume u. ä.:     erf. R'w,ges  = 30 dB 
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Lärmpegelbereich IV  

Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä.:   erf. R'w,ges  = 40 dB  

Büroräume u. ä.:      erf. R'w,ges  = 35 dB 

 

Schallschutz von Schlafräumen  

An der der Nödiker Straße zugewandten Fassade des geschlossenen Gebäuderiegels in der an 

die Nödiker Straße angrenzenden Baufläche sind auf Grund von Beurteilungspegeln > 50 dB(A) 

nachts beim Neubau bzw. baugenehmigungspflichtigen Änderungen im Zusammenhang mit Fens-

tern von überwiegend zum Schlafen geeigneten Räumen schallgedämpfte Lüftungssysteme vor-

zusehen, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassaden nicht verschlechtern.  

 
 

Schutz typischer Außenwohnbereiche 

Im gekennzeichneten Bereich sind Außenwohnbereiche wie Terrassen oder Balkone ohne zusätz-

liche schallabschirmende Maßnahmen nicht zulässig. Als schallabschirmende Maßnahme kann die 

Anordnung der Außenwohnbereiche im Schallschatten der jeweils zugehörigen Gebäude auf den 

der Nödiker Straße komplett abgewandten Fassadenseiten oder die Anordnung von zusätzlichen 

Lärmschutzmaßnahmen im Nahbereich verstanden werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass sol-

che Lärmschutzmaßnahmen so dimensioniert werden, dass sie eine Minderung des Verkehrs-

lärmbeurteilungspegels um das Maß der Überschreitung des Immissionsgrenzwertes der  

16. BImSchV tags bewirken. Dies gilt sowohl für Außenwohnbereiche im Erdgeschoss als auch für 

Außenwohnbereiche in den Obergeschossen.  

 

Abweichungen von den Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind zulässig, wenn im Einzelfall der 

Nachweis über die Gewährleistung gesunder Wohn- und Aufenthaltsverhältnisse erbracht wird." 

 

Wir weisen darauf hin, dass sich die Kennzeichnung zur Abgrenzung der Festsetzungen für Au-

ßenwohnbereiche wie auch die zugehörige textliche Festsetzung an dem Immissionsgrenzwert 

von 59 dB(A) tags der 16. BImSchV [4] orientiert (geplante Abwägung nach Angabe der Stadt Me-

ppen). Sollte die DIN 18005-1 [2] hierfür als maßgebliche Grundlage herangezogen werden, sind 

die Überschreitungsbereiche an die 55 dB(A)-Isolinie tags (s. Anlage 3.2 bzw. 5.1) und die zugehö-

rige textliche Festsetzung anzupassen. 
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Ferner weisen wir darauf hin, dass sicherzustellen ist, dass Betroffene verlässlich und in zumutba-

rer Weise Kenntnis von den Inhalten von DIN-Vorschriften und Richtlinien erlangen können, soweit 

diese Vorschriften eine textliche Festsetzung erst bestimmen. Demzufolge ist es erforderlich, dass 

die Stadt Meppen die DIN-Normen und Richtlinien, auf die in den textlichen Festsetzungen Bezug 

genommen wird, zur Verfügung und zur Einsicht bereithält, soweit diese nicht selbst rechtswirksam 

publiziert sind. Die entsprechende Einsichtsmöglichkeit ist auf der Planurkunde aufzubringen. 

Hierzu ist ein gesonderter Hinweis im Bebauungsplan zwingend erforderlich. 
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8.) Beurteilungsgrundlagen  

 

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation werden folgende Normen, Richtlinien 

und Unterlagen herangezogen:  

 

[1]  Stadt Meppen,  

E-Mail vom 05.10.2016 und 06.10.2016

Bebauungsplanentwurf  

   

[2]  DIN 18005-1 

Ausgabe Juli 2002  

Schallschutz im Städtebau, Teil 1 Grundlagen 

und Hinweise für die Planungen  

   

[3] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1  

Ausgabe Mai 1987  

Schallschutz im Städtebau, Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Pla-

nung  

   

[4]  16. BImSchV 

Ausgabe Juni 1990  

- geänderte Fassung vom 18.12.2014 - 

Sechszehnte Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung) 

 - geändert durch Art. 1 V vom 18.12.2014/2269 

(Schienenlärm) - 

   

[5]  RLS-90 

Ausgabe 1990  

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

(Bundesminister für Verkehr)  

   

[6]  SoundPLAN GmbH  

71522 Backnang  

Schallimmissionsprognose Software Sound-

PLAN, Version 7.4 vom 20.09.2016 

   

[7]  Ingenieurbüro Dr. Schwerdhelm & 

Tjardes GbR,  

E-Mail vom 04.10.2016  

Verkehrsbelastungsdaten zur Nödiker Straße, 

Prognosehorizont 2030 

   

[8]  Ortstermin am 09.09.2016  zur Aufnahme der örtlichen Gegebenheiten und 

Randbedingungen 
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[9] DIN 4109 

Ausgabe Juli 2016 

Schallschutz im Hochbau 

Teil 1: Mindestanforderungen 

Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 

der Anforderungen 

   

[10] VDI-Richtlinie 2719 

Ausgabe August 1987 

Schalldämmung von Fenstern und deren  

Zusatzeinrichtungen 
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9.) Anlagen  

 

Anlage 1:  Bebauungsplanentwurf 

 

Anlage 2:  Emissionsdatenblätter 

 

Anlage 3:  3 farbige Lärmkarten - freie Schallausbreitung 

 

Anlage 4:  Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 - freie Schallausbreitung 

 

Anlage 5:  2 farbige Lärmkarten - Musterbebauung 

 

Anlage 6:  Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 - Musterbebauung 
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Anlage 1:  Bebauungsplanentwurf 
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Anlage 2:  Emissionsdatenblätter 

 



Schalltechnische Untersuchung zur Straßenverkehrslärmsituation im Bereich des Plangebietes Nr. 
65.2 "Südwestliche Erweiterung Kuhweide" in Meppen

Legende
 
Straße Straßenname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich

10 - 06.10.2016
LL12288.1 / SL

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0 Anlage 2
Seite 1 von 2

SoundPLAN 7.4

 



Schalltechnische Untersuchung zur Straßenverkehrslärmsituation im Bereich des Plangebietes Nr. 
65.2 "Südwestliche Erweiterung Kuhweide" in Meppen

Straße DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

Steigung

%

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Nödiker Straße 7.037 427,25 25,13 1,70 1,90 64,2 51,9 50 50 50 50 -5,78 -5,70 0,00 0,00 1,2 0,0 0,0 58,4 46,2 

10 - 06.10.2016
LL12288.1 / SL

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0 Anlage 2
Seite 2 von 2

SoundPLAN 7.4
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Anlage 3:  3 farbige Lärmkarten - freie Schallausbreitung 
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Plangebietes Nr. 65.2 "Südwestliche Erweiterung Kuhweide" in Meppen

Verkehrslärmsituation: tags - freie Schallausbreitung
Berechnungshöhe: 2m über Gelände (Außenwohnbereiche im EG)

LL12288.1 / SL / 06.10.2016

Zeichenerklärung

Straßenachse

Emission Straße

Straße

Hauptgebäude

Nebengebäude

Pegelwerte
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Kartengrundlage ist ein Auszug aus dem Amtlichen Liegenschafts-
katasterinformationssystem mit Stand vom 07.09.2016
mit Erlaubnis der Vermessungs- und Katasterbehörde Meppen 
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Stadt Meppen

Schalltechnische Untersuchung zur Verkehrslärmsituation im Bereich des
Plangebietes Nr. 65.2 "Südwestliche Erweiterung Kuhweide" in Meppen

Verkehrslärmsituation: tags - freie Schallausbreitung
Berechnungshöhe: 5,8m über Gelände (1. OG)

LL12288.1 / SL / 06.10.2016

Zeichenerklärung

Straßenachse

Emission Straße

Straße

Hauptgebäude

Nebengebäude

Pegelwerte
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Kartengrundlage ist ein Auszug aus dem Amtlichen Liegenschafts-
katasterinformationssystem mit Stand vom 07.09.2016
mit Erlaubnis der Vermessungs- und Katasterbehörde Meppen 
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Stadt Meppen

Schalltechnische Untersuchung zur Verkehrslärmsituation im Bereich des
Plangebietes Nr. 65.2 "Südwestliche Erweiterung Kuhweide" in Meppen

Verkehrslärmsituation: nachts - freie Schallausbreitung
Berechnungshöhe: 5,8m über Gelände (1. OG)

LL12288.1 / SL / 06.10.2016

Zeichenerklärung

Straßenachse

Emission Straße

Straße

Hauptgebäude

Nebengebäude

Pegelwerte
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Kartengrundlage ist ein Auszug aus dem Amtlichen Liegenschafts-
katasterinformationssystem mit Stand vom 07.09.2016
mit Erlaubnis der Vermessungs- und Katasterbehörde Meppen 
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Anlage 4:  Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 - freie Schallausbreitung 
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Stadt Meppen

Schalltechnische Untersuchung zur Verkehrslärmsituation im Bereich des
Plangebietes Nr. 65.2 "Südwestliche Erweiterung Kuhweide" in Meppen

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 - freie Schallausbreitung
Berechnungshöhe: 5,8m über Gelände (1. OG)

LL12288.1 / SL / 06.10.2016

Zeichenerklärung

Straßenachse

Emission Straße

Straße

Hauptgebäude

Nebengebäude

Einschränkungen für
Außenwohnbereiche

nachts > 50 dB(A):
  schallgedämpfte Lüfter für
  zum Schlafen geeignete Räume

Kartengrundlage ist ein Auszug aus dem Amtlichen Liegenschafts-
katasterinformationssystem mit Stand vom 07.09.2016
mit Erlaubnis der Vermessungs- und Katasterbehörde Meppen 

Lärmpegelbereiche

nach DIN 4109

Pegelwerte
in dB(A)

 I <= 55
55 < II <= 60
60 < III <= 65
65 < IV <= 70
70 < V <= 75
75 < VI  
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Anlage 5:  2 farbige Lärmkarten - Musterbebauung 
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Stadt Meppen

Schalltechnische Untersuchung zur Verkehrslärmsituation im Bereich des
Plangebietes Nr. 65.2 "Südwestliche Erweiterung Kuhweide" in Meppen

Verkehrslärmsituation: tags

mit Musterbebauung in 1. Bauzeile (3 Geschosse; h>=6 m)

Berechnungshöhe:
- Rasterlärmkarte: 5,8m über Gelände (1. OG)
- Gebäudelärmkarte: vom Lärm am stärksten betroffenes Geschoss

LL12288.1 / SL / 06.10.2016

Zeichenerklärung

Straßenachse

Emission Straße

Straße

Hauptgebäude

Nebengebäude

Fassadenpunkt

Konflikt-Fassadenpunkt

Fassade mit Orientierungs-
wertüberschreitung

Pegelwerte
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Kartengrundlage ist ein Auszug aus dem Amtlichen Liegenschafts-
katasterinformationssystem mit Stand vom 07.09.2016
mit Erlaubnis der Vermessungs- und Katasterbehörde Meppen 
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Anlage 6:  Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 - Musterbebauung 
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Erläuterungsbericht 

1. Veranlassung 

Die Stadt Meppen stellt zur Bereitstellung von weiteren Wohnbauflächen den 

Bebauungsplan Nr. 65-II „Südwestliche Erweiterung Kuhweide“ auf. Im Rahmen 

der städtebaulichen Verfahren ist die Erschließung der Flächen zu prüfen und 

zu beschreiben.  

Die Rücken und Partner Ingenieurgesellschaften wurden beauftragt, für die Flä-

chen ein Entwässerungskonzept zu bearbeiten. 

2. Rechtsfragen 

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die entsprechenden 

Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz in Verbin-

dung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der zuständigen Wasser-

behörde vor Durchführung der Baumaßnahmen zu beantragen. 

3. Örtliche Verhältnisse 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich südlich des Stadtkerns der Stadt 

Meppen im Wohnbaugebiet „Kuhweide“. Das Plangebiet umfasst ein rund 

4,70 ha großes Areal. Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. 

Die betroffene Fläche ist topografisch eben. Die Geländehöhen liegen zwischen 

ca. +12,00 m NN und +12,25 m NN. Die natürliche Entwässerung erfolgt über 

die vorhandenen Gewässer III. Ordnung. 

Entwässerungstechnisch ist der Planbereich dem komplexen Einzugsgebiet des 

Stadtteils „Kuhweide“ mit dem Poldergebiet des Schöpfwerkes „Dalumer Straße 

und dem nördlichen Teil des Stadtteils „Nödike“ mit einem Gesamt-

einzugsgebiet von 289,20 ha zuordenbar. Die Ableitung des anfallenden Ober-

flächenwassers aus dem Industrie- bzw. Gewerbegebiet „Nödike“ erfolgt über 

eine Regenwasserkanalisation, die an vorhandene Vorfluter (Gewässer 

III. Ordnung) im Gebiet der Kuhweide angeschlossen sind. Das Gewässer 

2050/2060 ist innerhalb der Wohnbebauung nördlich der Nödiker Straße, 

nordöstlich dem Plangebiet „Westlich der Nödiker Straße“, als 

Regenrückhaltebecken gestaltet, um die zufließenden Oberflächenwässer aus 

der Kanalisation des Bereiches Nödike zurückzuhalten.  

Das Volumen des vorhandenen Regenrückhaltebeckens nordöstlich des 

Plangebietes beträgt nach vorliegenden Unterlagen rund 8.200 m³. Als Stauziel 

wird dort eine Höhe von +11,80 m NN angegeben. Als Hauptvorflut des 
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Poldergebietes dient der „Herrschwiesengraben“ (Gewässer  II. Ordnung, UHV 

95 „Ems I“). Er verläuft von Osten nach Westen parallel zur B 70 und leitet das 

gesammelte Oberflächenwasser zum nordwestlich des Poldergebietes 

vorhandenen Schöpfwerk an der Dalumer Straße. Die geförderten 

Oberflächenwässer fließen über den Herrschwiesengraben weiter in nördliche 

Richtung bis zur Einmündung nach rund 600 m in die Ems. 

4. Untergrundverhältnisse 

Für den Planbereich liegen 5 Rammkernsondierungen (siehe Unterlage 5) vor. 

Die Lagen der Untersuchungspunkte sind im Lageplan (Unterlage 3) 

eingetragen. Der Höhenreferenzpunkt der Rammkernsondierungen liegt bei 

rund + 12,50 m NN. Die Erkundungs-tiefen liegen bei 4,00 m. 

Unter der vorhandenen Grasnarbe wurden Schluffe angetroffen. Die Schichten 

weisen eine Stärke von rund 1,00 bis 1,50 m auf. Unter den Schluffschichten 

wurden Feinsande, oft schwach mittelsandig, angetroffen. 

Die Schichtstärken variieren in den Sondierungspunkten. 

4.1 Grundwasser 

Im Baugebiet wurde in den Bohrlöchern, zum Untersuchungszeitpunkt im April 

2015, Grundwasserstände zwischen 1,00 m und 1,40 m unter Gelände festge-

stellt. Somit ergibt sich unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Grundwasser-

schwankungen ein maßgeblicher Grundwasserstand von rund + 11,50 m NN. 

 

 

Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

GW-Stand 10,71 10,93 11,15 11,35 11,43 11,35 11,15 10,93 10,71 10,51 10,43 10,51

9,80

10,00

10,20

10,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

A
m

p
it

u
d

e
[m

]

Monate

Exemplarische Grundwasserschwankungen



 

Entwässerungskonzept 
zum Bebauungsplan Nr. 65-II „Südwestliche Erweiterung Kuhweide“ 

 

16-12-02_14TB166-Entwässerungskonzept 5 02.12.2016 

4.2 Eignung des Untergrundes zur Versickerung 

Der Untergrund im Bebauungsplangebiet ist zur Versickerung von Oberflä-

chenwasser aufgrund der angetroffenen Schluffe und den hohen Grundwasser-

ständen nicht geeignet. 

Für die Oberflächenentwässerung der Straßenflächen ist eine Ableitung und 

Regenrückhaltung vorgesehen. Zur Realisierung einer Regenwasser- und 

Schmutzwasserableitung im freien Gefälle sind Geländeaufhöhungen im Gebiet 

von 0,50 m bis 1,10 m erforderlich. 

Unter der Voraussetzung, dass die schuffigen Böden ausgetauscht werden und 

eine Geländeaufhöhung erfolgt, ist eine oberflächennahe Versickerung auf den 

Grundstücken möglich. 

Der Grundwasserabstand zur Sohle der Versickerungsanlage von mindestens 

1,00 m muss eingehalten werden, so dass oberflächennahe Versickerungs-

anlagen möglich sind. In wie weit bei der Anlage von Versickerungsbecken oder 

Versickerungsrigolen der Mindestabstand zum Grundwasser eingehalten 

werden kann, ist vor Ausführung zu prüfen. 

5. Bemessungsgrundlagen und -parameter 

5.1 Niederschlagsverhältnisse 

Der Niederschlag im Jahresmittel beträgt für den Landkreis Emsland 745 mm. 

Davon entfallen 334 mm auf die Wintermonate von November bis April und 

411 mm auf die Sommermonate von Mai bis Oktober im gesamten Wasser-

haushaltsjahr. 

Die maßgebenden Regenspenden können dem beigefügten Auszug aus dem 

KOSTRA-Atlas entnommen werden (siehe Unterlage 4). 

5.2 Vorschriften 

Die Bemessung des Regenrückhalteraumes erfolgt gemäß DWA-Arbeitsblatt 

117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“, Januar 2014. Als Nieder-

schlagsbelastung wird ein 10-jährliches Regenereignis (n = 0,1 1/a) zugrunde 

gelegt. 

Die Bemessung von Versickerungsanlagen erfolgt gemäß DWA Arbeitsblatt 138 

„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-

wasser“, April 2005. Die Berechnung der Versickerungsanlagen erfolgt mit Hilfe 

des EDV-Programms DWA-A 138 XP.  

Für die Versickerungsanlagen auf den privaten Grundstücken kann ein 5-jähr-

liches Regenereignis (n = 0,2  1/a) zugrunde gelegt werden. 
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6. Entwässerung 

6.1 Abwasserbeseitigung 

Die Schmutzwasserentsorgung soll über einen Freispiegelkanal mit Anschluss 

an die vorhandene öffentliche Schmutzwasserkanalisation erfolgen. 

6.2 Oberflächenentwässerung 

Für die Oberflächenentwässerung der Straßenflächen ist eine Ableitung und 

Regenrückhaltung vorgesehen. Im nördlichen Bereich des Plangebietes sind 

zwei Versickerungsmulden geplant. 

Die anfallenden Oberflächenabflüsse der Grundstücke sind dezentral auf den 

Grundstücken zu versickern. 

Aufgrund der komplexen Vorflutsituation sind Abflussverschärfungen aus dem 

Plangebiet unbedingt zu vermeiden. Aus diesem Grund wird für die Bemessung 

des Regenrückhaltebeckens ein 10-jährliches Regenereignis zu Grunde gelegt 

(vergl. Kapitel 5.2). 

Als anzuschließende Entwässerungsflächen werden neben den Verkehrsflä-

chen je ein rund 3 m breiter Streifen der Grundstücke in die Berechnungen ein-

bezogen. Daraus ergibt sich eine rund 1,4 ha große Gesamtfläche. Der Ab-

flussbeiwert Ψ wird im Mittel mit 0,50 festgelegt. 

Das Plangebiet wird in einen Nord- und einen Südteil getrennt. Der Nordteil um-

fasst nur eine rund 0,13 ha große zu berücksichtigende Fläche. Für dieses Ein-

zugsgebiet ist eine Versickerung in Mulden vorgesehen. Entlang der Straßen-

parzelle könnten zwei Muldenabschnitte mit einer Gesamtfläche von 117 m² die 

Oberflächenabflüsse aufnehmen. 

Das südliche Teileinzugsgebiet umfasst eine Größe von ca. 1,24 ha. 

Zur Ableitung der Oberflächenwässer sind derzeit Rohrleitungen DN 200 bis 

DN 300 mit einem Sohlgefälle von mindestens 2,5 ‰ vorgesehen. Im Rahmen 

weiterer Planungen sind diese hydraulisch nachzuweisen und entsprechend 

den Erfordernissen anzupassen. Um die erforderlichen Geländeaufhöhungen 

möglichst gering zu halten, ist für die Regenwasserkanalisation eine Trasse mit 

einer möglichst geringen Fließlänge gewählt.  

Das Regenrückhaltebecken ist mit einem Volumen von rund 300 m³ 

dimensioniert. Als Vorreinigung ist eine Sedimentationsanlage zu empfehlen, 

die Größe wird im Rahmen weiterer Planungen festgelegt. Das Becken soll 

einen tieferliegenden Bereich als Zu- und Auslaufbereich erhalten. Dieser 
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Bereich wird dann bei hohen Grundwasserständen  bzw. bei hohen 

Wasserständen im Gewässer Nr. 200 einstauen. Die gemessene 

Wasserspiegelhöhe im Gewässer am 23.03.2015 wurde mit + 11,21 m NN 

bestimmt und entspricht somit der Auslaufhöhe aus dem Drosselschacht. 

Das Becken erhält eine höherliegende Sohle mit + 11,50 m NN die oberhalb 

des Grundwasserstandes (MHGW) liegt.  

Vorgesehen ist ein Drosselschacht, in dem durch den Einbau einer Blende mit 

einer Aussparung von rund 8cm/8cm bzw. einem Durchmesser DN 100 ein 

Drosselabfluss von maximal 10,64 l/s eingehalten werden kann. 

7. Regenwasserbehandlung 

Eine Bewertung der Gewässerbelastung nach DWA Merkblatt M 153/2007 

„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ ist für Entwässe-

rungssysteme vorzunehmen. 

Die Beschaffenheit des Regenabflusses von befestigten Flächen ist je nach 

Staubbelastung aus der Luft, Flächennutzung und Niederschlag sehr unter-

schiedlich. Im Rahmen der Planung eines Entwässerungskonzeptes sind die 

Verschmutzung des zu erwartenden Regenabflusses und die Belastbarkeit des 

betroffenen Gewässers einzustufen. 

Durch die DWA wird das oben genannte Bewertungsverfahren empfohlen, mit 

dessen Hilfe die Notwendigkeit und der Umfang einer Regenwasserbehandlung 

hergeleitet werden können. Dadurch wird es möglich, örtliche Gegebenheiten 

zumindest pauschal zu berücksichtigen. 

Einstufung der Gewässer 

Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes so zu bewirtschaften, dass 

sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm dem Nutzen Einzelner 

dienen. Im Hinblick auf die qualitative und hydraulische Empfindlichkeit der 

Gewässer werden die Einstufungen gemäß Tabellen A.1a und A.1b unter 

allgemeinen Gesichtspunkten vorgenommen. 

Für die vorgesehene Einleitung sind die Bewertungspunkte gemäß Gewässer-

typ wie folgt zu bewerten: 

- Typ: G6 Bewertungspunkte: 15 

Bewertung von Luft und Flächen 

Je nach örtlicher Situation ist der fallende Niederschlag mehr oder weniger 

stark verunreinigt. Die stoffliche Belastung kann in gelöster Form, z. B. als 

„saurer Regen", oder in partikulärer Form, z. B. als Ruß, enthalten sein. Eine 
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differenzierte Bewertung ist zur Gesamtbeurteilung des abfließenden Regen-

wassers aus Siedlungsgebieten im Allgemeinen nicht notwendig. Es genügt die 

pauschale Zuordnung von Bewertungspunkten entsprechend Tabelle A.2 für 

Einflüsse aus der Luft (L). 

Das Erschließungsgebiet ist als allgemeines Wohngebiet und somit als „Sied-

lungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen“ einzuordnen. Die Einflüsse aus 

der Luft werden wie folgt bewertet: 

- Typ: L1 Bewertungspunkte: 1 

Die Bewertung der Flächen erfolgt gemäß Tabelle A.3 in Abhängigkeit von der 

Herkunftsfläche (F). 

Das Erschließungsgebiet ist als allgemeines Wohngebiet und somit als „wenig 

befahrene Verkehrsfläche (bis 300 Kfz/24h) in Wohn- und vergleichbaren 

Gewerbegebieten, z.B. Wohnstraßen)“ einzuordnen. Die Belastung aus der 

Fläche wird wie folgt bewertet: 

- Typ: F3 Bewertungspunkte: 12 

7.1 Bewertungsergebnisse der Regenwasserbehandlung 

Die Abflussbelastung B wird mit den Gewässerpunkten G verglichen. Ist B < G, 

so wird keine Regenwasserbehandlungsmaßnahme erforderlich.  

Für die geplante Einleitung ist im vorliegenden Fall keine Regenwasser-

behandlung erforderlich, da B = 13  >  G = 15. 

 

Aufgestellt: Bearbeitet: 

Stadt Meppen 

Kirchstraße 2 

49716 Meppen  

  

  

Meppen, den Meppen, den 02.12.2016
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Technische Berechnung 
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Deutscher Wetterdienst Abt. Hydrometeorologie
KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshöhen und -spenden für Meppen
Zeitspanne
Rasterfeld

: Januar - Dezember
: Spalte: 14    Zeile: 33

  0,5
   hN    rN 

  1,0
   hN    rN 

  2,0
   hN    rN 

  5,0
   hN    rN 

 10,0
   hN    rN 

 20,0
   hN    rN 

 50,0
   hN    rN 

100,0
   hN    rN 

     T
D

 5,0 min   3,4  113,0   5,4  179,5   7,4  246,1  10,0  334,0  12,0  400,6  14,0  467,1  16,7  555,1  18,6  621,6
 
 10,0 min   5,7   95,2   8,4  139,4  11,0  183,5  14,5  241,8  17,2  286,0  19,8  330,1  23,3  388,4  26,0  432,5
 
 15,0 min   7,1   79,2  10,3  113,9  13,4  148,6  17,5  194,5  20,6  229,2  23,7  263,9  27,9  309,7  31,0  344,5
 
 20,0 min   8,0   67,0  11,6   96,3  15,1  125,6  19,7  164,2  23,2  193,5  26,7  222,8  31,4  261,4  34,9  290,7
 
 30,0 min   9,1   50,5  13,2   73,6  17,4   96,6  22,9  127,0  27,0  150,0  31,1  173,0  36,6  203,4  40,8  226,4
 
 45,0 min   9,8   36,2  14,7   54,3  19,6   72,4  26,0   96,3  30,9  114,4  35,8  132,5  42,2  156,5  47,1  174,6
 
 60,0 min  10,0   27,8  15,5   43,1  21,0   58,3  28,3   78,5  33,8   93,8  39,2  109,0  46,5  129,2  52,0  144,4
 
 90,0 min  11,2   20,8  17,0   31,4  22,7   42,1  30,3   56,1  36,1   66,8  41,8   77,4  49,4   91,5  55,1  102,1
 
  2,0 h   12,2   16,9  18,1   25,1  24,0   33,4  31,9   44,3  37,8   52,5  43,7   60,7  51,6   71,6  57,5   79,9
 
  3,0 h   13,6   12,6  19,8   18,3  26,0   24,1  34,2   31,7  40,4   37,4  46,6   43,2  54,8   50,7  61,0   56,5
 
  4,0 h   14,7   10,2  21,1   14,7  27,5   19,1  36,0   25,0  42,4   29,4  48,8   33,9  57,3   39,8  63,7   44,2
 
  6,0 h   16,4    7,6  23,1   10,7  29,8   13,8  38,7   17,9  45,4   21,0  52,1   24,1  60,9   28,2  67,6   31,3
 
  9,0 h   18,3    5,7  25,3    7,8  32,3   10,0  41,6   12,8  48,6   15,0  55,6   17,2  64,8   20,0  71,8   22,2
 
 12,0 h   19,8    4,6  27,0    6,3  34,2    7,9  43,8   10,1  51,0   11,8  58,2   13,5  67,8   15,7  75,0   17,4
 
 18,0 h   21,8    3,4  29,8    4,6  37,7    5,8  48,2    7,4  56,1    8,7  64,1    9,9  74,6   11,5  82,5   12,7
 
 24,0 h   23,8    2,8  32,5    3,8  41,2    4,8  52,6    6,1  61,3    7,1  69,9    8,1  81,3    9,4  90,0   10,4
 
 48,0 h   28,1    1,6  37,5    2,2  46,9    2,7  59,3    3,4  68,8    4,0  78,2    4,5  90,6    5,2 100,0    5,8
 
 72,0 h   35,2    1,4  45,0    1,7  54,8    2,1  67,7    2,6  77,5    3,0  87,3    3,4 100,2    3,9 110,0    4,2
 
 

T
D
h
rN

-
-
-
-

Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet
Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen (in [min, h])
Niederschlagshoehe (in [mm])
Niederschlagsspende (in [l/(s*ha)])

 
Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:

   T/D
  1 a

100 a

 15,0 min
 10,25
 31,00

 60,0 min
 15,50
 52,00

 12,0 h
 27,00
 75,00

 24,0 h
 32,50
 90,00

 48,0 h
 37,50
100,00

 72,0 h
 45,00
110,00

 
Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch
 
Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhängigkeit von der Wiederkehrzeit (Jährlichkeit)
bei
bei
bei

0,5 a
5 a

50 a

<=
<
<

T <=
T <=
T <=

5 a
50 a

100 a

ein Toleranzbetrag ± 10 %,
ein Toleranzbetrag ± 15 %,
ein Toleranzbetrag ± 20 %,

Berücksichtigung finden.

KOSTRA-DWD 2000   2.0.1   © 2005 GmbH, Engelbosteler Damm 22, D-30167 Hannover, www.itwh.de



Ermittlung der undurchlässigen Flächen

Befestigte Flächen:

Flächentyp Art der Befestigung angeschlossene 

Teilfläche

mittlerer 

Abflussbeiwert

undurchlässige 

Fläche

Ae Ψm Au

[m²] [-] [m²]

befestigte Flächen:

EZG 1.2 12.442,00 0,50 6.221,00

Summe:  AE,b = 12.442,00 6.221,00

nicht befestigte Flächen:

-

Summe:  AE,nb = 0,00 0,00

Gesamt: 12.442,00 6.221,00

14TB166 Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 65-II "Südwestliche 

Erweiterung Kuhweide"
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Bemessung des Rückhalteraumes nach ATV-DVWK-A 117 (einfaches Verfahren)

Befestigte Flächen:

OK-Gelände: 12,50 m+NN

GW-Stand: 11,00 m+NN

Mischsystem / Trennsystem: TS

Fläche des kanalisierten EZG: AE,k = 1,244 ha ≤ 200 ha

befestigte Fläche im EZG: AE,b = 0,622 ha

nicht befestigte Fläche im EZG: AE,nb = 0,000 ha

rechnerische Fließzeit (Vollfüllung): tf = 4,00 min ≤ 15 min

vorgegebene Drosselabflussspende: qdr,k = 8,55 l/(s·ha) i.d.R = 2,5 l/(s·ha)

Überschreitungshäufigkeit: n = 0,10 1/a ≥ 0,1/a

Gewählte Abmessungen des Regenrückhaltebeckens:

Sohle Zulauf: 11,20 m+NN

Sohle RRB: 11,50 m+NN

Sohle Ablauf: 11,20 m+NN

mittlere Länge: L = 25,00 m

mittlere Breite: B = 30,00 m

mittlere Fläche: A = 750,00 m²

mittlere Aufstauhöhe: h = 0,35 m

Beckenvolumen: V = 262,50 m³

14TB166 Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 65-II "Südwestliche 

Erweiterung Kuhweide"
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Bemessung:

maßgebende undurchlässige Fläche: Au = 0,62 ha

Drosselabflussspende: Qdr,max. = 10,64 l/s

im Mittel: Qdr,i. M. = 5,32 l/s

qdr,r,u = 8,55 l/(s·ha) ≥ 2 l/(s·ha)

Abminderungsfaktor: fA = 1,00 - 0 min ≤ tf ≤ 30 min

2 l/(s·ha) ≤ qdr,r,u ≤ 40 l/(s·ha)

0,1/a ≤ n ≤ 1,0/a

Hilfsfunktion f1 = 1,00 -

Zuschlagsfaktor: fz = 1,20 - 1,20 - Risikomaß gering

1,15 - Risikomaß mittel

1,10 - Risikomaß hoch

Berechnung für ausgewählte Dauerstufen Kostra DWD-2000 - Station Meppen

Nieder-

schlags-

höhe

zugehörige 

Regen-

spende

Drossel-

abfluss-

spende

Differenz spezifischer 

Speicher-

volumen

erforderliches Rückhalte-

volumen

hn rD,n qdr,r,u rD,n - qdr,r,u Vs,u V

[min] [h] [mm] [l/(s ha)] [l/(s ha)] [l/(s ha)] [m³/ha] [m³]

5 12,00 400,60 8,55 392,05 141 88

10 17,20 286,00 8,55 277,45 200 124

15 20,60 229,20 8,55 220,65 238 148

20 23,20 193,50 8,55 184,95 266 166

30 27,00 150,00 8,55 141,45 305 190

45 30,90 114,40 8,55 105,85 343 213

60 1 33,80 93,80 8,55 85,25 368 229

90 1,5 36,10 66,80 8,55 58,25 377 235

120 2 37,80 52,50 8,55 43,95 379 236

180 3 40,40 37,40 8,55 28,85 374 232

240 4 42,40 29,40 8,55 20,85 360 224

360 6 45,40 21,00 8,55 12,45 322 201

540 9 48,60 15,00 8,55 6,45 250 156

720 12 51,00 11,80 8,55 3,25 168 105

1080 18 56,10 8,70 8,55 0,15 11 7

1440 24 61,30 7,10 8,55 -1,45 -151 -94

Beckenvolumen

erforderliches Rückhaltevolumen: V = 236 m³

Aufstauhöhe: h = 0,35 m

Aufstauhöhe: max. WSP = 11,85 m+NN

Freibord: hF = 0,50 m

erf. Geländehöhe: min. OKG = 12,35 m+NN        < 12,50 m+NN

Dauerstufe

D

16-12-02_14TB166 - RRB / RRB n=0,1 



Bemessung einer runden Drosselöffnung

Gegeben:

max. Drosselabfluss: QDr, max = 10,64 l/s

Basisabfluss: Qb = 0,00 l/s

Drosselabfluss: Qab,max = QDr+Qb = 10,64 l/s

Gewählt:

Drosselöffnungsbreite: bgew. = 80 mm

Drosselöffnungshöhe: agew. = 80 mm

Wassertiefe Oberwasser: ho = 0,65 m

Unvollkommener Ausfluss aus kleiner Öffnnung

Bedingung:

ho/a = 8,125

hu/a = 3,5

c= 0,8

Fließgeschwindigkeit Oberwasser: vo = 0,00 m/s

d/ho < 0,2 entspricht kleiner Öffnung d/ho = 0,12 -

mit:

Verlustbeiwert μ für scharfe Kanten, Öffnung rund μ = 0,582

Q = 0,011 m³/s

Q = 10,64 l/s

Verhältnis des Abflusses zur Druckhöhe ho:

ho Qdr

[m] [l/s]

2,00 18,326

1,80 17,385

1,60 16,391

1,40 15,332

1,20 14,195

1,00 12,958

0,80 11,590

0,60 10,037

0,40 8,195

0,20 5,795

14TB166 Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 65-II "Südwestliche 

Erweiterung Kuhweide"
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Arbeitsblatt DWA-A 138

A138-XP

Seite 1  

Rücken & Partner

Ingenieure GmbH

Industriestr. 26a

49716 Meppen

Lizenznr.: 400-0706-0445

Version 2006

Dimensionierung von VersickerungsanlagenDeutsche Vereingung für Wasserwirtschaft,

Abwasser und Abfall e.V.

Projekt
Bezeichnung: 14TB166 Südwestliche Erweiterung Kuhweide

Bearbeiter: Ulrike Bentrup

Bemerkung: Mulde (nördliche Flächen)

Datum: 02.12.2016

Angeschlossene Flächen

Nr.
angeschlossene
Teilfläche A_E

[m²]

mittlerer Abfluss-
beiwert Psi,m

[-]

undurchlässige
Fläche A_u

[m²]
Beschreibung

der Fläche

1 1290,00 0,50 645,00 Straße - Einfahrten
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gesamt 1290,00 0,50 645,00

Risikomaß

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,2
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Seite 2  

Rücken & Partner

Ingenieure GmbH

Industriestr. 26a

49716 Meppen

Lizenznr.: 400-0706-0445

Version 2006

Dimensionierung von VersickerungsanlagenDeutsche Vereingung für Wasserwirtschaft,

Abwasser und Abfall e.V.

Projekt
Bezeichnung: 14TB166 Südwestliche Erweiterung Kuhweide

Bearbeiter: Ulrike Bentrup

Bemerkung: Mulde (nördliche Flächen)

Datum: 02.12.2016

Eingangsdaten
angeschlossene undurchlässige Fläche

mittlere Versickerungsfläche

wassergesättigte Bodendurchlässigkeit

Niederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

A_u

A_S

k_f

Station

n

f_z

m²

m²

m/s

1/a

645

117

1e-5

Meppen

0.2

1,2

Bemessung der Versickerungsmulde

erforderliches Speichervolumen

mittlere Einstauhöhe

rechnerische Entleerungszeit

Nachweis der Entleerungszeit für n=1/a

V = 24,1 m³

z = 0,21 m

t_E = 11,45 h

vorh. t_E = 5,56 h < erf. t_E = 24 h

Erforderliche Größe der Anlage
D r_D(n) V

[min] [l/(s·ha)] [m³]

5 334,0 9,0

10 241,8 12,8

15 194,5 15,4

20 164,2 17,2

30 127,0 19,6

45 96,3 21,9

60 78,5 23,3

90 56,1 23,9

120 44,3 24,1

180 31,7 23,7

240 25,0 22,8

360 17,9 20,2

540 12,8 15,2

720 10,1 9,6

1080 7,4 0,0

1440 6,1 0,0

2880 3,4 0,0

4320 2,6 0,0



Bewertung nach Merkblatt DWA-M 153

Bauteil:

Typ

kleiner Flachlandbach G 6  G = 15,00

Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte Bi = fi · (Li + Fi)

6221,00 1,00 L 1 1 F 3 12 13,00

Σ = 1,00 B = 13,00

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

Dmax = 1,15

Typ

D = 0,00

E = 0,00

E = 0,0 ; G = 15,0 ; Anzustreben: E ≤ G

Behandlungsbedürftigkeit genauer prüfen, wenn: E > G

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Kapitel 6.2.2):

Emissionswert E = B · D:

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G/B:

vorgesehene Behandlungsmaßnahmen

Abflussbelastung B = Σ Bi :

Durchgangswerte Di

(Tabellen 4a, 4b und 4c)

(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)

14TB166 Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 65-II "Südwestliche 

Erweiterung Kuhweide"

Gewässer Gewässerpunkte G

(Tabellen 1a und 1b)

Flächenanteil fi Luft Li Flächen Fi Abflussbelastung Bi

16-12-02_14TB166 - RRB / M 153 EZG-Süd Stand: 30.11.2016 
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Unterlage 5:  

Rammkernsondierungen 

 

 



Bericht-Nr.: 14TB166
Anlagen Nr.: 1

Gepl. Wohngebiet "Westl. Nödiker Str."
in Meppen

OK Asphalt (Referenszpunkt +12,50 m NN)

Tel. (05931) 9989200 - Fax (05931) 9989209
49716 Meppen, Industriestraße 26a

eMail: info@ruecken-partner.de

RKS 1 (12,24 m)

RKS 2 (11,98 m)

RKS 3 (12,44 m)

RKS 4 (12,34 m)

RKS 5 (12,03 m)



rel Höhe:

-4.00

-3.50

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

R K S  1

OK Gelände: +12,24 m

1.10 (11.14)
 (28.04.15)

1.50 (10.74)
 (28.04.15)

 1.20 (11.04)

Schluff, stark feinsandig, mittel torfig,
humos, braun

 1.50 (10.74)

Schluff, mittel tonig, sehr schwach feinsandig,
sehr schwach torfig, braun, sandige Einschlüsse,
vereinzelt Wasseraustritt

 1.65 (10.59) Feinsand, mittel mittelsandig, grau, wasserhaltig

 1.70 (10.54)
Schluff, mittel feinsandig, schwach tonig,
grau, feucht

 1.80 (10.44) Feinsand, mittel mittelsandig, grau, wasserhaltig

 1.85 (10.39)
Schluff, mittel feinsandig, schwach tonig,
graubraun, feucht

 2.50 (9.74)

Feinsand, schwach mittelsandig, rostfarben,
wasserhaltig

 2.80 (9.44)
Feinsand, schwach mittelsandig, grau, wasserhaltig

 4.00 (8.24)

Feinsand, mittel mittelsandig, beige, wasserhaltig

Rammkernsondierung gemäß DIN 4021, D= 50 - 40 mm

steif

weich

Ton

Schluff

Feinsand

Mittelsand

Humus / Torf

Bericht-Nr.:

Anlage-Nr.:

        Industriestrasse 26a -- D-49716 Meppen
Tel: 05931 / 9989200 -- Fax: 05931 / 9989209

BV:

AG:
Kirchstraße 2
49716 Meppen

14TB166

2

Gepl. Wohngebiet "Westl. Nödiker Str.", Meppen

Stadt Meppen Datum: 28.04.2015



rel Höhe:

-4.00

-3.50

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

R K S  2

OK Gelände: +11,98 m

0.90 (11.08)
 (28.04.15)

2.00 (9.98)
 (28.04.15)

 1.50 (10.48)

Schluff, mittel feinsandig, mittel torfig,
schwach tonig, dunkelbraun, nass, Holzeinschluss
bei 1,0 m

 1.55 (10.43) Torf, schwach zersetzt, sandig, dunkelbraun
 1.65 (10.33) Holz, hellbraun

 1.85 (10.13)
Torf, schwach zersetzt, sehr schwach sandig,
braun, feucht

 2.00 (9.98)
Feinsand, stark schluffig, schwach tonig,
grau, feucht

 3.20 (8.78)

Feinsand, schwach mittelsandig, beigegrau,
wasserhaltig, von 2.7 - 2.9 m schwach schluffig

 4.00 (7.98)

Feinsand, mittel mittelsandig, grau, wasserhaltig

Rammkernsondierung gemäß DIN 4021, D= 50 - 40 mm

weich Ton

Schluff

Sand

Feinsand

Mittelsand

Humus / Torf

Bericht-Nr.:

Anlage-Nr.:

        Industriestrasse 26a -- D-49716 Meppen
Tel: 05931 / 9989200 -- Fax: 05931 / 9989209

BV:

AG:
Kirchstraße 2
49716 Meppen

14TB166

3

Gepl. Wohngebiet "Westl. Nödiker Str.", Meppen

Stadt Meppen Datum: 28.04.2015



rel Höhe:

-4.00

-3.50

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

R K S  3

OK Gelände: +12,44 m

0.90 (11.54)
 (28.04.15)

 0.90 (11.54)

Schluff, mittel tonig, mittel feinsandig,
braun

 1.10 (11.34)
Feinsand, mittel schluffig, schwach mittelsandig,
grau, wasserhaltig

 2.50 (9.94)

Feinsand, schwach mittelsandig, grau, wasserhaltig

 2.70 (9.74)
Feinsand, stark mittelsandig, grau, wasserhaltig

 4.00 (8.44)

Feinsand, mittel mittelsandig, beige, wasserhaltig

Rammkernsondierung gemäß DIN 4021, D= 50 - 40 mm

halbfest Ton

Schluff

Feinsand

Mittelsand

Bericht-Nr.:

Anlage-Nr.:

        Industriestrasse 26a -- D-49716 Meppen
Tel: 05931 / 9989200 -- Fax: 05931 / 9989209

BV:

AG:
Kirchstraße 2
49716 Meppen

14TB166

4

Gepl. Wohngebiet "Westl. Nödiker Str.", Meppen

Stadt Meppen Datum: 28.04.2015



rel Höhe:

-4.00

-3.50

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

R K S  4

OK Gelände: +12,34 m

0.90 (11.44)
 (28.04.15)

1.20 (11.14)
 (28.04.15)

 0.70 (11.64)

Schluff, mittel feinsandig, mittel torfig,
humos, braun

 1.20 (11.14)

Schluff, mittel tonig, sehr schwach feinsandig,
braun

 2.20 (10.14)

Feinsand, mittel mittelsandig, grau, wasserhaltig

 3.00 (9.34)

Feinsand, schwach mittelsandig, grau, wasserhaltig,
mittelsandiger Einschluss bei 2,3 m

 4.00 (8.34)

Feinsand, mittel mittelsandig, beigegrau,
wasserhaltig

Rammkernsondierung gemäß DIN 4021, D= 50 - 40 mm

steif

weich

Ton

Schluff

Feinsand

Mittelsand

Humus / Torf

Bericht-Nr.:

Anlage-Nr.:

        Industriestrasse 26a -- D-49716 Meppen
Tel: 05931 / 9989200 -- Fax: 05931 / 9989209

BV:

AG:
Kirchstraße 2
49716 Meppen

14TB166

5

Gepl. Wohngebiet "Westl. Nödiker Str.", Meppen

Stadt Meppen Datum: 28.04.2015



rel Höhe:

-4.00

-3.50

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

R K S  5

OK Gelände: +12,03 m

0.60 (11.43)
 (28.04.15)

1.00 (11.03)
 (28.04.15)

 0.90 (11.13)

Schluff, stark feinsandig, mittel torfig,
sehr schwach feinsandig, braun

 1.00 (11.03) Torf, schwach zersetzt, braun
 1.10 (10.93) Feinsand, mittel mittelsandig, grau, wasserhaltig

 1.20 (10.83)
Schluff, stark feinsandig, schwach tonig,
grau, feucht

 1.50 (10.53)
Feinsand, schwach mittelsandig, grau, wasserhaltig

 4.00 (8.03)

Feinsand, schwach mittelsandig, beigegrau,
wasserhaltig

Rammkernsondierung gemäß DIN 4021, D= 50 - 40 mm

steif

weich

Ton

Schluff

Feinsand

Mittelsand

Humus / Torf

Bericht-Nr.:

Anlage-Nr.:

        Industriestrasse 26a -- D-49716 Meppen
Tel: 05931 / 9989200 -- Fax: 05931 / 9989209

BV:

AG:
Kirchstraße 2
49716 Meppen

14TB166

6

Gepl. Wohngebiet "Westl. Nödiker Str.", Meppen

Stadt Meppen Datum: 28.04.2015
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